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1. Vorwort des Gemeinderats

Sehr geehrte Weggiserinnen und Weggiser

Wir laden Sie ein, zu zwei für die Identität und Entwicklung unserer Gemeinde wichtigen Ortsplanungsvorlagen 
Stellung zu nehmen. Damit gestalten Sie aktiv die Zukunft unserer Gemeinde mit.

Die Grundsatzfrage zur Seilbahnverbin-
dung Weggis – Rigi Kaltbad
Die erste Vorlage beinhaltet die Schaffung der zonenrecht-
lichen Grundlagen zur Erneuerung der Seilbahn Weggis 
– Rigi Kaltbad. Bevor das Bundesamt für Verkehr, das für 
sämtliche Bahnanlagen in der Schweiz zuständig ist, ein 
Projekt im Kanton Luzern bewilligen kann, muss ein Be-
schluss der Stimmberechtigten der Gemeinde, in welcher 
das Projekt realisiert werden soll, vom Regierungsrat 
genehmigt sein. Es braucht also zwei Verfahren, bis «un-
sere» Seilbahn erneuert werden kann. 
Im ersten Verfahren sind Sie es, die im Rahmen der kom-
munalen Ortsplanung einen sogenannten Seilbahnkorridor 
definieren und eine Umzonung für eine künftige Bergsta-
tion vornehmen. Auch wenn seit 1968 bereits eine Seil-
bahn ohne Seilbahnkorridor fährt, muss bei einer Erneu-
erung an gleicher Ort und Stelle ein solcher im Zonenplan 
eingetragen sein. Somit geht es vorliegend schlicht und 
einfach um die Grundsatzfrage: Wollen wir weiterhin 
eine Seilbahnverbindung vom Dorf am See hinauf in 
den Gemeindeteil Rigi Kaltbad?
Für den Gemeinderat und viele Mitbürgerinnen und Mit-
bürger ist die Antwort klar: Was die Pioniere aus Gemein-
de und Tourismus in den 1960er-Jahren erkämpft haben, 
dies darf nicht aufgegeben werden. Dies sind wir nicht 
nur den auf der Rigi lebenden Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern schuldig, sondern uns allen, welche den einmaligen 
Wert unseres Hausberges zu schätzen wissen.

Keine Abstimmung über den Seilbahntyp
Wichtig zu wissen ist dabei, dass wir mit der vorliegenden 
Abstimmung nicht über einen bestimmten Seilbahntyp 
abstimmen, sondern ausschliesslich über den Seilbahn-
korridor und die Zonierung des Areals für die Bergstation. 

Dieser Korridor ist so dimensioniert, dass er verschie-
dene Arten einer Seilbahn zulässt. Auch wenn die 
Rigi Bahnen AG als Betreiberin der Seilbahn bereits 
kommuniziert hat, dass sie ein Gondelbahn-Projekt 
ausarbeitet, geht es bei der vorliegenden Abstim-
mung nicht um Rodungen für die Erstellung neuer 
Masten und auch nicht um die Ausgestaltung der 
Talstation. Diese und weitere konkrete Themen wird 
das Bundesamt für Verkehr in einem zweiten Verfah-
ren, dem Plangenehmigungsverfahren, prüfen.

Die Teilrevision des Zonenplans macht zu verschiedenen 
Umweltthemen Aussagen, die in einer nachfolgenden Um-
weltverträglichkeitsprüfung stufengerecht vertieft behandelt 
werden müssen. Die UVP-Hauptuntersuchung erfolgt im 
Verfahren der Bewilligung des konkreten Seilbahnprojektes 
im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens PGV.

Die Entwicklung des Gewerbegebiets 
Weiher 
Bei der zweiten Vorlage geht es um die Entwicklung der 
Arbeitszone Weiher. Hier wurden in den vergangenen 15 
Jahren rund 400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das Ge-
werbegebiet am Dorfeingang hat sich zur «Heimat» wert-
voller Handwerk-, Produktions- und Dienstleistungsbetrie-
be entwickelt. Zum einen ist es die Firma Thermoplan, 
welche sich aktuell im Gebiet Weiher Süd weiter entwi-
ckeln kann, zum andern sind es viele lokale KMUs, die 
sich hier ansiedelten und für Weggis und die ganze  Region 
von grosser Bedeutung sind.

… lässt auch Baufelder für den Sport zu
Nun gilt es, die Arbeitszone im nördlichen Bereich leicht 
zu erweitern, damit die Erschliessung weiterer bereits 
eingezonter Baufelder optimiert werden kann. Bei dieser 
Um- und Einzonung ist zudem sichergestellt, dass auch 
künftige Sportanlagen möglich sind. So sind im gegen-
wärtigen Entwurf des entsprechenden Gestaltungsplans 
sowohl ein Fussball-Trainingsfeld als auch für den Ten-
nissport drei Spielfelder sowie eine weitere grössere Flä-
che (z.B. für ein Clubhaus) vorgesehen.

Der Gemeinderat dankt Ihnen für Ihr Interesse und 
Ihr Engagement zugunsten einer weiterhin prospe-
rierenden Gemeinde! Es lohnt sich, unsere einmalige 
Identität weitsichtig zu erhalten.

GEMEINDERAT WEGGIS

28. September 2022
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2. Abstimmungsfragen / Muster Stimmzettel

2.1 Abstimmungsvorlage 1: 
 Zonenplan Seilbahnkorridor und Umzonung Bergstation Rigi Kaltbad

2.2 Abstimmungsvorlage 2: 
 Zonenplan Weiher Nord

Stimmzettel für die Gemeindeabstimmung vom 27. November 2022

Antwort

Zonenplan Seilbahnkorridor und Umzonung 
Bergstation Rigi Kaltbad 
Wollen Sie der überlagerten Zone Seilbahnkorridor und 
der Umzonung der Parzelle Nr. 1318 von der Kernzone Rigi 
Kaltbad in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad mit den da-
zugehörenden Bestimmungen im Bau- und Zonenreglement 
zustimmen unter Abweisung der nicht gütlich erledigten 
Einsprachen?

1

Stimmzettel für die Gemeindeabstimmung vom 27. November 2022

Antwort

Teiländerung Zonenplan Weiher Nord 
Wollen Sie einen Teil der Parzelle Nr. 331 von der Landwirt-
schaftszone in die Arbeitszone einzonen, einen Teil der Par-
zelle 2025 von der Zone Sport- und Freizeitanlagen in die 
Arbeitszone Weiher 1 umzonen und einen Teil der Parzelle 
Nr. 339 von der Zone für Sport- und Freizeitanlagen in die 
Landwirtschaftszone auszonen sowie die entsprechenden 
Anpassungen im Gefahrenzonenplan vornehmen?

2

Stimmzettel für die Gemeindeabstimmung vom 27. November 2022

Antwort

Zonenplan Seilbahnkorridor und Umzonung 
Bergstation Rigi Kaltbad 
Wollen Sie der überlagerten Zone Seilbahnkorridor und 
der Umzonung der Parzelle Nr. 1318 von der Kernzone Rigi 
Kaltbad in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad mit den da-
zugehörenden Bestimmungen im Bau- und Zonenreglement 
zustimmen unter Abweisung der nicht gütlich erledigten 
Einsprachen?

1

Stimmzettel für die Gemeindeabstimmung vom 27. November 2022

Antwort

Teiländerung Zonenplan Weiher Nord 
Wollen Sie einen Teil der Parzelle Nr. 331 von der Landwirt-
schaftszone in die Arbeitszone einzonen, einen Teil der Par-
zelle 2025 von der Zone Sport- und Freizeitanlagen in die 
Arbeitszone Weiher 1 umzonen und einen Teil der Parzelle 
Nr. 339 von der Zone für Sport- und Freizeitanlagen in die 
Landwirtschaftszone auszonen sowie die entsprechenden 
Anpassungen im Gefahrenzonenplan vornehmen?

2

Muster

Muster



 Nicht Gegenstand der Abstimmung ist die Frage, 
mit welchem Seilbahntyp – Pendelbahn oder Gondel-
bahn –  die Erneuerung der bestehenden Anlage reali-
siert wird. 
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3. Seilbahnkorridor und Bergstation Rigi Kaltbad –  
 Darum geht es 

Zonenrechtliche Grundlagen schaffen für die Erneuerung der Seilbahn 

 Die Seilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad erfüllt seit 
1968 einen öffentlichen Erschliessungsauftrag:

 Sie befördert Anwohnende und Touristen von Weggis 
in den Gemeindeteil Rigi Kaltbad.

 Die Betriebsbewilligung und die Konzession der 
Seilbahn wurden bereits mehrmals verlängert. 

 Eine erneutes Verlängerungsgesuch bis 2027 wurde 
dieses Jahr vom Bundesamt für Verkehr bewilligt.

 Nun plant die Rigi Bahnen AG eine Seilbahnerneuerung. 
Dazu muss in einem ersten Schritt ein Seilbahnkorri-
dor im kommunalen Zonenplan definiert werden.

 Die Bestimmungen des Bundes verlangen, dass dieser 
Korridor auch bei einer Erneuerung einer bestehen-
den Seilbahn definiert werden muss.

Damit Bahnanlagen in der Schweiz realisiert werden können, braucht es zwei Verfahren:

1. die Nutzungsplanung auf Ebene Gemeinde

2. das Plangenehmigungsverfahren auf Ebene Bundesamt für Verkehr (BAV)
Mit der vorliegenden Teilrevision macht die Gemeinde die so genannte Nutzungsplanung. Erst wenn diese rechts-
kräftig ist, kann das BAV eine abschliessende Bewilligung für ein konkretes Bahnprojekt im Rahmen des so genann-
ten Plangenehmigungsverfahrens erteilen. Dieses Verfahren wird die Rigi Bahnen AG als Betreiberin der Seilbahnan-
lage durchführen.
Das BAV ist zuständig für sämtliche Anlagen im Bereich Eisenbahn, Tram, Trolleybus, Seilbahn und Schifffahrt. 
Im Plangenehmigungsverfahren wird geprüft, ob das Projekt den technischen Vorschriften entspricht, ob die 
Rechte der Betroffenen gewahrt und ob die bundesrechtlichen Bestimmungen bezüglich Raumplanung sowie Um-
welt-, Natur- und Heimatschutz eingehalten sind.
Mit einer Plangenehmigung wird das Bundesamt sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilen, 
es werden keine zusätzlichen kantonalen Bewilligungen erforderlich sein.

 Der Seilbahnkorridor mit den dazugehörenden Be-
stimmungen im Bau- und Zonenreglement bildet eine 
erste zonenrechtliche Grundlage für ein darauffol-
gendes Plangenehmigungsverfahren eines konkreten 
Seilbahnerneuerungsprojektes. 

 Die zweite zonenrechtliche Grundlage ist die Um-
zonung des Bergstationsgrundstücks mit den da-
zugehörenden Bestimmungen im Bau- und Zonenreg-
lement.

 Aufgrund dieser Umzonung kann anschliessend ein 
entsprechendes Gebäude geplant werden. 

 Die Stimmberechtigten unserer Gemeinde befinden, 
wie vorstehend erläutert, ausschliesslich über die 
zonenrechtlichen Grundlagen, welche die Voraus-
setzung bilden für eine Seilbahnanlage unabhängig vom 
Seilbahntyp.

Ein Korridor ist noch keine Seilbahn – aber es gibt keine Seilbahn ohne Korridor

Die Grundsatzfrage heisst: 

Wollen wir weiterhin eine Seilbahn-
verbindung vom Dorf am See hinauf 
in den Gemeindeteil Rigi Kaltbad?

Wichtig zu wissen: 

Über das konkrete Seilbahnprojekt 
wird das Bundesamt für Verkehr (BAV) 
entscheiden.
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Das sind die geplanten Änderungen im Zonenplan Gemeinde Weggis: Neue überlagernde Zone Seilbahnkorridor 
(violett schraffiert) und Umzonung von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad (blau)

Luftbild: Neue überlagernde Zone Seilbahnkorridor (violett schraffiert) und Umzonung von der Kernzone Rigi Kaltbad 
in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad (blau))
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4. Zonenplan Weiher Nord – Darum geht es 

Optimale Erschliessung der bestehenden Arbeitszone und der künftigen 
Neubauten
Bei der vorliegenden Teiländerung des Zonenplans im Gebiet Weiher Nord geht es darum,

 eine Fläche von 1‘218 m2 von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone Weiher 1 umzuzonen und

 eine Fläche von 1‘223 m2, die bis heute landwirtschaftlich genutzt wird, von der Zone für Sport- und Freizeitanlagen 
in die Landwirtschaftszone auszuzonen.

 Zusätzlich gibt es im Bereich des heutigen Sportplatzes auf Grundstück Nr. 2025 eine Umzonung einer Fläche von 
942 m2 von der Zone für Sport- und Freizeitanlagen in die Arbeitszone Weiher 1.

 

Ein wichtiger Ort für das Weggiser Gewerbe
 Die Arbeitszone Weiher ist das einzige reine Gewerbegebiet in der Gemeinde Weggis. Zum einen befindet sich 

hier die Firma Thermoplan AG, welche nicht nur national, sondern vornehmlich auch international eine bedeutende 
Ausstrahlung hat und bezüglich Arbeitsplatzangebot für die Gemeinde und die ganze Region von grosser Bedeutung 
ist. 

 Zum anderen bietet das Gewerbegebiet Weiher Platz für das traditionelle, lokale Gewerbe im Handwerk- und 
Dienstleistungsbereich. Hier befindet sich dieses Gewerbe am richtigen Standort, nämlich dort, wo es sich in und 
mit bedürfnisgerechten Infrastrukturanlagen entwickeln kann und dank der Lage direkt an der Kantonsstrasse sehr 
gut erschlossen ist. In den vergangenen rund 15 Jahren sind im Weiher daher rund 400 Arbeitsplätze entstanden. 

Teilrevision Weiher Süd ist bereits genehmigt …
 Die ursprünglich im Frühjahr 2021 geplante Teilrevision Weiher wurde aufgrund von Verfahrensfragen in zwei se-

parate Teilrevisionen Weiher Süd und Weiher Nord aufgeteilt. 

 Der ersten Teiländerung Teilrevision Weiher Süd wurde von der Weggiser Stimmbevölkerung am 13. Juni 2021 an 
der Urne mit 85.72 Prozent Ja-Stimmen deutlich zugestimmt. 

 Vom Regierungsrat wurde sie anschliessend mit Entscheid vom 21. September 2021 genehmigt. Damit wurde die 
«Arbeitszone Weiher 2» neu ausgeschieden und das kommunale Bau- und Zonenreglement (BZR) durch den 
entsprechenden Artikel 11b ergänzt.

… nun folgt Weiher Nord
 Die vorliegende Teilrevision Weiher Nord umfasst nun den zweiten Teil der Um- und Einzonung im Arbeitsgebiet 

Weiher. Sie bezweckt eine optimale Erschliessung der bestehenden Arbeitszone und der künftigen Neubauten. 
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Geplante Änderung im Zonenplan Gemeinde Weggis: 1 Einzonung Arbeitszone Weiher 1; 2 Auszonung in Landwirt-
schaftszone; 3 Umzonung in Arbeitszone Weiher 1

Luftbild: 1 Einzonung Arbeitszone Weiher 1; 2 Auszonung in Landwirtschaftszone, 3 Umzonung in Arbeitszone Weiher 1

942 m2

1

1

2

2

3

3
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5. Erläuterungen zur Abstimmungsvorlage 1:  
 Teilrevision Zonenplan Seilbahnkorridor und  
 Bergstation Rigi Kaltbad

5.1 Ausgangslage

Die Seilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad erfüllt einen öffentlichen Erschliessungsauftrag, indem sie An-
wohnende und Touristen von Weggis nach Rigi Kaltbad befördert.

Die Betriebsbewilligung und Konzession der Seilbahn mit Baujahr 1968 wurde bereits mehrfach verlängert und läuft 
2022 aus. Eine erneutes Verlängerungsgesuch wurde vom Bundesamt für Verkehr bis 2027 bewilligt. Eine weitere 
Konzessionsverlängerung wird gemäss Bundesamt für Verkehr nach heutigem Kenntnisstand nicht mehr möglich 
sein.

Die Rigi Bahnen AG streben an, den Seilbahnbetrieb zu optimieren. Mit einer Seilbahnerneuerung soll eine Verringe-
rung von Wartezeiten, eine Komfortsteigerung für die Kundschaft sowie Barrierefreiheit gewährleistet werden. Die 
Talstation soll an gleicher Stelle, die Bergstation gegenüber dem heutigen Standort um wenige Meter Richtung 
Norden verschoben und neu- bzw. umgebaut werden. 

Die Rigi – ein Tourismuszentrum mit nationaler und internationaler Ausstrahlung

Das Gebiet der Rigi mit Weggis und Vitznau ist im kantonalen Richtplan neben dem Entlebuch und der Stadt Luzern 
als eines von drei Tourismuszentren von kantonaler Bedeutung mit nationaler und internationaler Ausstrahlung defi-
niert. So ist die Weggiser Seilbahn denn auch in der kantonalen Richtplankarte ausgewiesen. 

Ausschnitt aus dem kantonalen Richtplan (Kanton Luzern 2015) 
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5.2 Zusammenfassung der raumplanerischen Interessenabwägung

Zonenplanänderungen verlangen eine sachliche raumplanerische Interessenabwägung. Dabei gilt es, dass 
die verschiedenen Interessen, die sich möglicherweise widersprechen, gewichtet und gegeneinander ab-
gewogen werden. Hierfür sind die Ziele und Grundsätze des Raumplanungsgesetzes (Art. 1 und 3 RPG) 
wegleitend. 

Eine umfassende Interessenabwägung wird im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens stattfinden, wenn alle 
Auswirkungen auf Grund des dann gewählten Seilbahntyps bekannt sind. Im Rahmen der Nutzungsplanung findet 
für die auf dieser Stufe relevanten Interessen eine entsprechende Abwägung statt.

Im betroffenen Perimeter lassen sich verschiedene Schutz- und Nutzungsinteressen finden. Der geplante Seilbahn-
korridor liegt in einem Gebiet, welches durch das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) ge-
schützt ist. Der Schutz der Landschaft, des Bodens und des Waldes steht im Vordergrund. Dabei müssen sich 
Bauten und Anlagen in die Landschaft einordnen, naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben und 
die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. Zusätzlich bestehen verschiedene öffentliche Interessen. Die Seilbahn 
erfüllt einen Erschliessungsauftrag und soll auch in Zukunft eine sichere und effiziente Verbindung zum Ortsteil Rigi 
Kaltbad gewährleisten. Die Seilbahn ist zudem im Richtplan des Kantons Luzern verankert und entspricht dabei dem 
kantonalen Tourismusleitbild. Im Rahmen der Interessenabwägung sind auch Alternativen und Varianten zu prüfen.

In der Teilrevision Zonenplan Seilbahnkorridor und Bergstation Rigi Kaltbad bezeichnet der Gemeinderat folgende 
Schutz- und Nutzungsinteressen:

• Der bestehende Seilbahnkorridor soll auch für zukünftige Seilbahnen massgebend sein.

– Der bereits bestehende Korridor wird auch für zukünftige Seilbahnen massgebend sein. Ein Alternativstandort 
kommt demnach nicht in Frage. Eine komplett neue Linienführung kann dadurch ausgeschlossen werden. 

– Der Eingriff in das BLN-Gebiet und das bestehende Landschaftsbild sowie Eingriffe in den Schutzwald sollten 
möglichst vermieden werden. Mit dem ergänzenden Artikel 31c des Bau- und Zonenreglements (BZR) dürfen 
innerhalb der neugeschaffenen überlagerten Zone Seilbahnkorridor technische Einrichtungen und Anlagen für 
die bestehende Seilbahn oder deren Ersatz gebaut werden. 

– Durch die offene Formulierung der Bestimmungen zum Seilbahnkorridor bleiben unterschiedliche Seilbahntypen 
möglich. Die unterschiedlichen Typen haben unterschiedliche bauliche Massnahmen zur Folge. So sind je nach 
Seilbahntyp z.B. unterschiedliche Stützen wie auch unterschiedliche Stützenstandorte und eine unterschiedliche 
Anzahl Stützen notwendig. Die Festlegung des Seilbahntyps soll gemäss dem vom Bund vorgegebenen 
Prozess im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens stattfinden.

• Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN)

– Die bestehende Seilbahn liegt in einem Gebiet, welches durch das Bundesinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler (BLN) geschützt ist. 

– Die Schonung der Landschaft ist ein zentrales Anliegen des Gemeinderates. Die Kontrolle durch die 
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) ist im weiteren Verahren gewährleistetet. 
Dadurch wird sichergestellt, dass das BLN-Gebiet die grösstmögliche Schonung erfährt.

• Sichtbezüge und Aussicht Dorfplatz Rigi Kaltbad

– Mit der Zuweisung der bestehenden Bergstation in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad, sowie der Festlegung 
einer höheren Höhenkote in der Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad gemäss Art. 23 Abs. 11 BZR, können die Aussicht 
nach West/Süd-West und die Sichtbezüge auf dem Dorfplatz beeinträchtigt werden. 

– Durch die Umzonung der Bergstation in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad wird sowohl ein Ausbau als auch ein 
neuer Standort der Bergstation ermöglicht. Die Festlegung einer neuen Höhenkote in der Kur- und Hotel-
zone Rigi Kaltbad ermöglicht es einer neuen Seilbahn, das letzte Teilstück zwischen der Parzelle 1735, 
GB Weggis und der Bergstation ohne Höhenunterschied zu überbrücken, wodurch sowohl bzgl. Lärm 
als auch bzgl. Energieverbrauch Verbesserungen möglich wären. 
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– Auch wird durch die Definition der maximalen Höhenkote die bauliche Qualität gewährleistet und eine höhere 
Höhe des Gebäudes verhindert. 

– Zudem verbessert sich die Zugänglichkeit der Bergstation für die Passagiere vom Dorfplatz aus. 

– Durch die Festlegung einer Höhenkote und die ungefähre Lage wird eine Flexibilität zugelassen, die es erlaubt, 
dass das Volumen der Bergstation bzgl. Seilbahntyp keine Einschränkungen vorgibt, d.h. es sind mit diesen vor-
gegebenen Massen weiterhin die verschiedenen Seilbahntypen möglich. 

– So kann eine Bergstation «im direkt angrenzenden Raum» realisiert werden, aber nur soweit, dass die Beeinträch-
tigung des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Aussicht möglichst gering gehalten werden wird. Auch besteht 
kein Widerspruch zu Art. 23 Abs. 6 BZR, welcher eine möglichst geringe Einschränkung der Aussicht beschreibt. 
Vielmehr legt das BZR auf gleicher Stufe fest, was dies in Bezug auf die Aussicht West/Süd-West bedeutet. 

– Die Vorschrift ist offen formuliert, so dass im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens flexibel auf 
die Lage und den Typ der Seilbahn reagiert werden kann. 

– Die Dimension der maximalen Gebäudefläche wird im Rahmen des Gestaltungsplans festgelegt. Der bereits 
vorhandene Gestaltungsplan muss nachfolgend zur Nutzungsplanung entsprechend überarbeitet werden. Mit 
der Festlegung des Baubereichs im Gestaltungsplan findet eine weitere Interessenabwägung in einem der Nut-
zungsplanung folgenden Verfahren statt, wodurch sichergestellt wird, dass die Beeinträchtigung der Aussicht 
unter Berücksichtigung der diesem Anliegen gegenüberstehenden Interessen wie Lärm und Energie möglichst 
minimiert wird. Ein Überbauen des gesamten an den Korridor angrenzenden Raums ist dadurch nicht möglich.

• Wald

– Für den Bau von Bauten und Anlagen der Seilbahn im Seilbahnkorridor wird es bei einer Realisierung einer neuen 
Seilbahn zu Rodungen kommen. Es ist im Interesse des Gemeinderates, diese permanenten Rodungen möglichst 
klein zu halten. Diese Rodungsflächen werden durch Ersatzaufforstungen in gleichem Umfang kompensiert. 

– Auch wird es zu temporären Rodungen kommen, welche jedoch in gegebener Frist vollumfänglich qualitätsvoll 
wiederaufgeforstet werden müssen. 

– Der Chilewald ist ein Schutzwald, welcher Weggis vor Murgängen und Steinschlag schützt. Die Seil-
bahn darf zu keiner Gefährdung von Menschen führen. Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens 
sind die genauen Flächen für die Rodungen sowie der Ersatzaufforstungen zu definieren und das Ro-
dungsgesuch zu erstellen. Da es sich beim Chilewald um einen Schutzwald handelt, sind die Eingriffe 
in den Wald geringstmöglich zu halten.

• Die Seilbahn ist im Richtplan des Kantons Luzern verankert.

– Die Seilbahn besteht bereits seit fünf Jahrzehnten und ist im Richtplan des Kantons Luzern sowie im 
kantonalen Tourismusleitbild verankert. Dieser fordert die 

· qualitative Aufwertung und Erneuerung bestehender Anlagen, 

· die (gross)räumliche Abstimmung der Kapazitäten der Anlagen, 

· die Anpassung der notwendigen Infrastruktur an die natürlichen Voraussetzungen, 

· die optimale Integration der Anlagen in das Landschaftsbild, 

· eine angemessene, auf die konkrete Anlage bzw. das Gebiet ausgerichtete Erschliessung mit dem öffentlichen 
Verkehr, das Vorliegen eines Gesamtverkehrskonzeptes für die Erneuerungen/Erweiterungen der Anlagen/
Gebiete unter Berücksichtigung von MIV (inkl. Parkierung), ÖV und LV,

· und einen angemessenen Schutz der Natur- und Landschaftswerte. 

– Das vorliegende Verfahren bietet die Grundlage für die Möglichkeit einer qualitätsvollen Erneuerung der Seil-bahn 
unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte während des Plangenehmigungsverfahrens (PGV). Das Ge-
samtverkehrskonzept (GVK) z.B. kann erst im Rahmen PGV/Baubewilligung erstellt werden, da erst zu diesem 
Zeitpunkt die Verkehrsauswirkungen abgeschätzt werden können. Der Korridor führt noch nicht zu einer neuen 
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Seilbahn, sondern gilt auch für die bestehende, noch bis 2027 bewilligte Seilbahn und löst dadurch per se noch 
keine Erneuerung aus. Deshalb wird das GVK mit dem vorliegenden Verfahren noch nicht fällig. Der Korridor ist eine 
vom Bundesamt für Verkehr (BAV) geforderte Nachführung, um weiterhin eine Seilbahn ermöglichen zu können.

• Die Seilbahn erfüllt einen Erschliessungsauftrag.

Sie verbindet den Dorfkern Weggis mit dem Ortsteil Rigi-Kaltbad und gewährt einen durchgängigen Anschluss an 
das öffentliche Verkehrsnetz. Diese Erschliessung besteht schon seit vielen Jahren und soll auch in Zukunft gewähr-
leistet werden.

• Rundumerneuerung der bestehenden Seilbahn.

Die seit 1968 bestehende Seilbahnanlage muss in den nächsten Jahren ersetzt werden, um weiterhin einen sicheren 
und zuverlässigen Betrieb aufrecht zu erhalten. Dies hat grosse Kosten zur Folge. Die Betriebsbewilligung und Kon-
zession der Seilbahn wurden bereits mehrfach verlängert und laufen 2022 aus. Eine erneutes Verlängerungsgesuch 
wurde vom Bundesamt für Verkehr bis 2027 bewilligt. Die Rigi Bahnen AG strebt an, den Seilbahnbetrieb zu optimie-
ren. Mit einer Seilbahnerneuerung sollen eine Verringerung von Wartezeiten, eine Komfortsteigerung für die Kundschaft 
sowie Barrierefreiheit gewährleistet werden.

5.3 Eine Seilbahnerneuerung benötigt zwei Verfahren

 Der Gemeinderat folgt mit dem Vorgehen, die Nutzungsplanung vor dem Plangenehmigungsverfahren durchzu-
führen, den Vorgaben des Bundes. 

 Ein anderes Vorgehen, nämlich das Plangenehmigungsverfahren der Seilbahn, in welchem auch der Entscheid 
des Seilbahntyps gefällt wird (und auch die Rodungen und die weiteren Umweltthemen behandelt werden) mit 
der Teiländerung des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements zu kombinieren – wie dies einige Einspre-
chenden gefordert haben – wird von den Bundesämtern klar als nicht richtig erachtet.

Auf der Gemeindeebene beschliessen die Stimm-
berechtigten die Nutzungsplanung.
Erst wenn ein genehmigter Seilbahnkorridor im kom-
munalen Zonenplan vorliegt, kann das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) ein konkretes Seilbahnprojekt bewilligen.
• Auch bei einer Erneuerung einer Seilbahn ist ein 

Seilbahnkorridor notwendig.
• Der Seilbahnkorridor sagt nichts aus über den Typ 

einer Seilbahnanlage, sondern definiert ausschliess-
lich die  Lage, an welcher eine Seilbahn realisiert 
werden kann.

• Der Seilbahntyp, aber auch die genaue Lage von 
Stützen und weiterer Anlagen können im Rahmen 
des hier vorliegenden Nutzungsplanungsverfahrens 
nicht abschliessend definiert werden. Die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung wird im Rahmen des Plan-
genehmigungsverfahrens vorgenommen.

Auf der Bundesebene ist das Bundesamtes für 
 Verkehr (BAV) zuständig für die Plangenehmigung.
Im Plangenehmigungsverfahren prüft das BAV, ob 
• das Projekt den technischen Vorschriften entspricht, 
• die Rechte der Betroffenen gewahrt werden
• und die bundesrechtlichen Bestimmungen bezüglich 

Raumplanung sowie Umwelt-, Natur- und Heimat-
schutz eingehalten sind.

Mit einer Plangenehmigung erteilt das BAV sämtliche 
nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen; es sind 
keine zusätzlichen kantonalen Bewilligungen erforder-
lich.
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5.4 Planungsperimeter

Der Seilbahnkorridor befindet sich vollständig auf dem Gemeindegebiet von Weggis. Er liegt zwischen der Talstation 
in Weggis und der Bergstation in Rigi Kaltbad. Der Höhenunterschied der beiden Stationen beträgt 924 Meter. Der 
betroffene Raum für die Teilzonenplanänderung umgibt die unmittelbare Umgebung der bestehenden Pendelbahn.

Betroffen sind folgende Parzellen: Nrn. 82, 109, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 414, 430, 431, 435, 559, 603, 
608, 631, 826, 1014, 1703, 1735, 1736, 1778.

5.5 Planungsschritte

Vorabklärungen Frühjahr 2019

Entwurf Teilzonenplan-Revision Juni – August 2019

Begehung Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK 20. August 2019

Stellungnahme Amt für Raumentwicklung ARE 8. November 2019

Beschluss Gemeinderat zur kantonalen Vorprüfung (VP) 11. Dezember 2019

Kantonale Vorprüfung und Mitwirkung Januar – März 2020

Weitere Abklärungen Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,  bis September 2020
Energie und Kommunikation UVEK 

Überarbeitung aufgrund kantonaler Vorprüfung und Mitwirkung September 2020 bis April 2021

Zweite kantonale Vorprüfung Mai bis Juli 2021 

Überarbeitung aufgrund zweiter kantonaler. Vorprüfung Juli bis Oktober 2021

Öffentliche Auflage 15. November 2021 – 14. Dezember 2021

Einspracheverhandlungen Januar – April 2022

Urnenabstimmung 27. November 2022

Beschluss Regierungsrat anschliessend

Plangenehmigungsverfahren Bundesamt für Verkehr BAV anschliessend
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5.6 Abklärung Bundesamt für Raumentwicklung

Mit der vorliegenden Definition des Seilbahnkorridors wird zum einen der Bestand gesichert und zum 
anderen ein Variantenentscheid nicht vorweggenommen.

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) bot anlässlich der Projektpräsentation vom 9. April 2019 beim Bundes-
amt für Verkehr (BAV) an, zur vorliegenden Planung eine vorgängige Stellungnahme zu verfassen. Dieses Angebot 
wurde von den Projektverfassenden wahrgenommen, und die Unterlagen der Teilzonenplanrevision Seilbahn Weggis 
– Rigi Kaltbad wurden dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) zur Stellungnahme eingereicht. Dies erfolgte vor 
der kantonalen Vorprüfung, und die Rückmeldungen sind in die weitere Planung eingeflossen. 

So hält das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) zum Seilbahnkorridor folgendes fest:

Grundsätzlich erachten wir es als zweckmässig, dass der Seilbahnkorridor so ausgeschieden wird, dass er 
eine generelle Festlegung resp. eine Grundlage für verschiedene mögliche Varianten des konkreten Seilbahn-
projekts bildet. Damit nicht die Gefahr besteht, dass der Seilbahnkorridor aufgrund von Projektänderungen 
später angepasst werden muss, empfehlen wir, die Breite des Seilbahnkorridors etwas zu vergrössern.

5.7 Kantonale Vorprüfung

Insgesamt als gut und vollständig sowie als recht- und zweckmässig erarbeitet – so beurteilte das Bau-, 
Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern (BUWD) die Teilrevision der Ortsplanung im 
Vorprüfungsbericht vom 18. März 2020.

Im Weiteren nimmt das BUWD im Vorprüfungsbericht wie nachfolgend aufgeführt Stellung. Die Erwägungen des 
Gemeinderats dazu sind direkt unterhalb der Anmerkungen aus dem Vorprüfungsbericht eingefügt.

• Wie dargelegt, wird mit der eingereichten Änderung der Nutzungsplanung für den Seilbahnkorridor lediglich der 
Planungspflicht gemäss Art. 2 RPG entsprochen. Ein materieller Entscheid bzw. eine umfassende Interessenab-
wägung inkl. Prüfung der Umweltverträglichkeit betreffend eine neue Seilbahn werden damit in keiner Weise 
vorweggenommen. Aus übergeordneter Sicht stehen den vorgesehenen Plan- und Reglementsänderungen somit 
keine Einwände entgegen.

• Wir weisen darauf hin, dass die sprachliche Differenzierung von «Einrichtungen» und «Anlagen» zu Unklarheiten 
führen kann, namentlich was den in Abs. 2 vorgeschriebenen Rückbau betrifft. Wir würden die im kantonalen Recht 
übliche Formulierung «Bauten und Anlagen» bevorzugen.

Stellungnahme Gemeinderat: Die Begrifflichkeiten in den Anpassungen des Bau- und Zonenreglements wurden 
entsprechend angepasst.

• In der Bestimmung wird sodann klargestellt, dass im Rahmen der Nutzungsplanung noch keine umfassende Inte-
ressenabwägung für den Ersatz der Seilbahn vorgenommen wird. Aus unserer Sicht wäre jedoch zu prüfen und 
allenfalls sinnvoller, die Nutzungsplanung generell unter den Vorbehalt (aufschiebende Bedingung) der seilbahn-
rechtlichen Plangenehmigung zu stellen.

Stellungnahme Gemeinderat: Auf eine aufschiebende Bedingung wurde verzichtet, da die überlagernde Zone Seil-
bahnkorridor auch für die bestehende Seilbahn gilt. Anders als im Falle eines Seilbahnneubaus ist die aufschiebende 
Bedingung daher nicht sinnvoll.

• Voraussetzung für eine Baubewilligung ist eine verbesserte Erschliessung der Talstation mit dem öffentlichen 
Verkehr. Die für eine spätere Phase bereits angedachte Projektidee, den Linienbus Nr. 2 (502 ab Dezember 2020) 
über die Talstation der Luftseilbahn zu führen, muss als zwingender Bestandteil in das Projekt «Erneuerung Luft-
seilbahn» integriert werden. Die Linienführung der Buslinie 2 (502) ist bis zur Inbetriebnahme der neuen Luftseilbahn 
zu ändern und über die Talstation zu führen.

Stellungnahme Gemeinderat: Ziel ist es, unabhängig vom Seilbahntyp die Buslinie an die Talstation anzubinden. Dies 
erfolgt ab 22. April 2023 durch die neue Ortsbus-Linie 509 Bodenberg. 
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5.8 Öffentliche Mitwirkung

Die öffentliche Mitwirkung fand zwischen dem 10. Februar 2020 und 16. März 2020 statt. Insgesamt gingen 
fünf Eingaben ein. Vier Eingaben erfolgten durch Privatpersonen. Bei der fünften Eingabe handelt es sich 
um eine Sammeleingabe von acht verschiedenen Verbänden. 

Die Eingaben beziehen sich auf die Themen Notwendigkeit der Ausscheidung des Seilbahnkorridors, Bauen ohne 
Zustimmung betroffener Grundeigentümerschaften, Beschränkungen sowohl für An- und Umbauten für betroffene 
Grundeigentümerschaften, Zufahrt zu Liegenschaften im Seilbahnkorridor als auch auf allfällige Einschränkungen für 
die landwirtschaftliche Tätigkeit innerhalb des Korridors.

In weiteren Eingaben geht es um Einwände und Anregungen betreffend das Gutachten der Eidgenössischen Natur- 
und Heimatschutzkommission (ENHK), um Kritik betreffend die bisher aufgelegten Unterlagen oder um die Breite 
bzw. das Ausmass des auszuscheidenden Seilbahnkorridors.

Zudem wurden Bedenken zum Ausbau der Bergstation und zu möglichen Auswirkungen auf den Schutzwald und 
dessen Funktionen sowie zu allfälligen Rodungen geäussert. In einer anderen Stellungnahme wird moniert, dass die 
Aspekte des Verkehrs und der Parkierung im Rahmen der Einzonung bzw. der Festlegung des Seilbahnkorridors 
bislang nicht thematisiert wurden. 

5.9 Änderung Seilbahnkorridor und Nachreichung zur kantonalen  
 Vorprüfung

Mit dem Schreiben vom 19. Juli 2021 meldete der Kanton zurück, dass sich aufgrund der Änderungen be-
treffend den Seilbahnkorridor und die Zonenzuordnung der Bergstation aus übergeordneter Sicht keine 
von der Beurteilung vom 18. März 2020 abweichenden Bemerkungen ergeben. 

Am 28. April 2021 reichte der Gemeinderat Weggis die Unterlagen zur Nachreichung in die kantonale Vorprüfung ein. 
Grund dafür ist eine Änderung der überlagernden Zone Seilbahnkorridor, welche aufgrund der Unsicherheiten des 
Standorts der Bergstation (Einhalten von Gebäudeabstand zu Parzellen Nrn. 1278 und 1598 im Falle eines Neubaus 
der Bergstation) verbreitert wurde. Im Weiteren soll das Grundstück Nr. 1318, anders als in der ersten Vorprüfung 
vorgesehen, nicht von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Zone für öffentliche Zwecke, sondern neu in die Kur- und 
Hotelzone Rigi Kaltbad umgezont werden. 

In der Zonenplanänderung, welche im Rahmen der ersten Vorprüfung eingereicht wurde, wurde die neu eingeführte 
überlagerte Zone Seilbahnkorridor parallel zur heutigen Seilbahn dargestellt. Neu wird der Korridor trapezförmig auf-
geführt, Breite bei Talstation 38 m, Breite bei Bergstation 41.5 m.

Mit dem Schreiben vom 19. Juli 2021 meldete der Kanton zurück, dass sich aufgrund der oben aufgeführten Ände-
rungen aus übergeordneter Sicht keine von der Beurteilung vom 18. März 2020 abweichenden Bemerkungen ergeben. 
Die zur Vernehmlassung eingeladenen Dienststellen Umwelt und Energie (uwe), Verkehr und Infrastruktur (vif) sowie 
Landwirtschaft und Wald (lawa) machten jedoch auf drei geringfügige Punkte aufmerksam, die nachfolgend aufgeführt 
sind und umgesetzt wurden:

• Die statische Waldgrenze ist im Zonenplan einzuzeichnen.
 Der Antrag wurde umgesetzt und die statischen Waldgrenzen wurden im Zonenplan eingetragen.

• Die neue Zone «Seilbahnkorridor» quert zahlreiche Gewässer, wobei die Abstände nach Gewässerschutzverordnung 
und Wasserbaugesetz gelten. Dies ist bei allfälligen Unterhaltsarbeiten und beim Bau von neuen Anlagen zu beach-
ten.

 Dieser Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und im Planungsbericht zur Nutzungsplanung ein entsprechender 
Satz aufgenommen.

• Zudem gibt es Schutzbauten bezüglich Naturgefahren (Schutzdamm gegen Rutschung und Steinschlag), die sich 
auch in der betroffenen Zone befinden. Dessen Wirkung darf nicht beeinträchtig werden.

 Dieser Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und im Planungsbericht ein entsprechender Satz aufgenommen.
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5.10 Öffentliche Auflage 

Der Gemeinderat nahm das Ergebnis der Mitwirkung und die Vorprüfungsberichte vom 18. März 2020 und 
19. Juli 2021 zur Kenntnis und verabschiedete die Unterlagen mit Beschluss vom 22. September 2021 zur 
öffentlichen Auflage (§ 61 Abs. 1 PBG).

Die Planunterlagen und der Vorprüfungsbericht lagen während 30 Tagen, vom 15. November 2021 bis zum 14. De-
zember 2021, bei der Bauverwaltung Weggis zur Einsicht öffentlich auf. Innert der Einsprachefrist  gingen 15 Einspra-
chen (davon eine Sammeleinsprache von Schutzverbänden) ein. 

Der Gemeinderat hat mit den Einsprechenden Einigungsverhandlungen durchgeführt und konnte die Einsprache von 
Tobias Hofmann, Weggis gütlich erledigen.

Über die unerledigten Einsprachen haben die Stimmberechtigten gemäss § 63 PBG anlässlich der vorliegenden 
Abstimmung zu entscheiden. Diese werden im nachfolgenden Kapitel 5.12 einzeln behandelt. 

Die Einsprachen haben mehrheitlich folgende Themen zum Inhalt:

• Anträge betreffend das Mitwirkungsverfahren und den Planungsbericht

• Umzonung der Bergstation

• Redimensionierung Seilbahnkorridor

• Prüfung der Umweltauswirkungen

• Koordination mit der Rodung

• Interessenermittlung und Interessenabwägung

• Koordination mit dem Plangenehmigungsverfahren

• Besitzstandsgarantie und Bauen ausserhalb Bauzonen

• Entschädigungsfolgen

• Kostenfolgen

Um das Studium der Abstimmungsgrundlagen zu erleichtern, finden sich die Erwägungen des Gemeinderats zu 
diesen Fragen gesammelt im nachfolgenden Kapitel 5.11.

5.11 Einsprachebehandlung

5.11.1 Anträge betreffend das Mitwirkungsverfahren und den Planungsbericht
Gegenstand der vorliegenden Abstimmung bilden die Änderungen im Zonenplan der Gemeinde Weggis, sowie die 
Änderungen des Bau- und Zonenreglements (BZR). Beides dient der Schaffung eines Seilbahnkorridors und der Er-
möglichung eines vergrösserten Ersatzbaus der Bergstation. Zur Vorbereitung dieser Abstimmung wurde vom 10. 
Februar 2020 bis 16. März 2020 ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Sämtliche Weggiserinnen und Weggiser 
sowie weitere Interessierte hatten die Möglichkeit, sich im Mitwirkungsverfahren zu äussern. Der Mitwirkungsbericht 
über die eingegangenen fünf Eingaben wurde anschliessend gemeinsam mit sämtlichen weiteren Unterlagen (Vor-
prüfungsberichte der Fachstellen, Gutachten der ENHK) zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Eine öffentliche 
Informationsveranstaltung fand am 22. November 2021 statt. 

Das Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG) verpflichtet die Behörden bei Planungsvorhaben 
die Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen zu informieren und für eine geeignete Mitwirkung der Bevölke-
rung zu sorgen (Art. 4 Abs. 1 und 2 RPG). Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens sollen Erkenntnisse gewonnen 
werden. Die Form der Mitwirkung ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Als bundesrechtliches Minimum verlangt 
Art. 4 RPG von den Behörden, aus der Bevölkerung Vorschläge entgegenzunehmen, Planentwürfe zu allgemeiner 
Ansichtsäusserung freizugeben und in beiden Fällen Vorschläge und Einwände materiell zu beantworten. Die im 
Mitwirkungsverfahren aufgelegten Planentwürfe können von vornherein nur als vorläufig verstanden werden, da 
sowohl die im Rahmen der Mitwirkung zu erwartenden Eingaben wie auch der weitere Planungsverlauf eine Änderung 
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der Pläne bewirken können. Entsprechend bilden diese Planentwürfe auch keine verbindliche Vertrauensgrundlage, 
welche durch den Anspruch auf rechtliches Gehör geschützt wird.

Mit dem Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV erstattet die Gemeinde bei einer Änderung der Nutzungsplanung dem 
Kanton Luzern Bericht darüber, wie die Nutzungsplanänderung die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 
und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 
13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigt und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, 
insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung trägt. Der Planungsbericht dient aber auch der Informati-
on für die Interessierten. Die qualitativen Anforderungen an die Begründung hängen von den Umständen des kon-
kreten Falls ab. Der Planungsbericht ist aus diesen Gründen ein Instrument der Kommunikation und stellt im vorlie-
genden Verfahren nicht Gegenstand der Abstimmung dar. 

Einzelne Einsprechende rügen, das Mitwirkungsverfahren sei mangelhaft durchgeführt worden, weil einerseits das 
aktuell zur Umzonung aufgelegte Projekt ganz erheblich vom damaligen Projekt abweiche oder weil andererseits der 
Planungsbericht offenbar im Auftrag der Rigi Bahnen AG und nicht durch den Gemeinderat erstellt wurde. Diese 
Verfahren und auch der Planungsbericht seien daher zu wiederholen. 

Im Mitwirkungsverfahren war der aktuelle Projektierungsstand abgebildet. Dazu fanden diverse Informationsveran-
staltungen statt und der Gemeinderat hat die Bevölkerung über Zeitungsartikel über die Planungsabsicht informiert. 
Die Bevölkerung hatte somit ausreichend Möglichkeit sich zum geplanten Seilbahnkorridor und zu der Änderung des 
BZR zu informieren und zu äussern. Sämtliche Eingaben wurden im Mitwirkungsbericht abgehandelt. Das Mitwir-
kungsverfahren wurde hinreichend durchgeführt. 

Da die Rigi Bahnen AG inzwischen auch die Grundlagen für das Plangenehmigungsverfahren erarbeitet haben, erga-
ben sich zwischen der Mitwirkung und der öffentlichen Auflage im vorliegenden Verfahren Änderungen im Hinblick 
auf die Dimensionierung des Seilbahnkorridors. Diese wurden im Sinne einer transparenten Kommunikation auch in 
die öffentliche Auflage aufgenommen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb daraus ein Rechtsnachteil erwachsen sein 
soll. 

Dass der Planungsbericht als Auftraggeberschaft die Rigi Bahnen AG nennt, ist dem Umstand geschuldet, dass der 
Gemeinderat die Kostentragung für das vorliegende Verfahren auf die Rigi Bahnen AG überwälzt, wie es in der Praxis 
für projektbezogene Planungen üblich ist. Der Planungsbericht entspricht der unabhängigen Empfehlung des Pla-
nungsbüros Planteam S AG, welcher der Gemeinderat in seiner Auffassung folgt. Änderungen der Nutzungsplanung 
sind immer Aufgabe der Gemeinde. Hinsichtlich der Einreichung an die Kantonsbehörden wird die Auftraggeberschaft 
im Planungsbericht korrigiert. Wie oben ausgeführt, kann der Planungsbericht im vorliegenden Verfahren nicht gerügt 
werden und bildet nicht Gegenstand der Abstimmung. Der Gemeinderat hat jedoch auch die Kritik der Einsprechen-
den entgegengenommen, der Planungsbericht sei zu wenig umfangreich und hat die Begründungen im Planungsbe-
richt für die vorliegende Abstimmung entsprechend ergänzt.  

Sowohl das Mitwirkungsverfahren als auch der aufgelegte Planungsbericht haben die hauptsächlichen Schritte und 
Interessenabwägungen der Nutzungsplanrevision offen gelegt und damit die Mitwirkung der Bevölkerung hinreichend 
sichergestellt. Die Anträge auf Wiederholung des Mitwirkungsverfahrens sowie die Anträge auf Wiederholung des 
Planungsberichts werden aus diesen Gründen zur Abweisung empfohlen soweit darauf eingetreten werden kann.

5.11.2 Umzonung bei der Bergstation
Diverse Einsprechende machen geltend, die im Bereich der Bergstation geplante Umzonung sei unzulässig. Insbe-
sondere machen diverse Einsprechende geltend, die neue Höhenkote von 1‘439 m.ü.M. für die neue Bergstation 
liege 3.50 m höher als der bestehende Dorfplatz. Damit würde die Aussicht in Richtung Westen massiv beeinträchtig. 
Zudem stehe diese Zonierung im Widerspruch zum Schutz des Ensembles Dorfplatz, welches mit der geltenden 
Bestimmung in Art. 23 BZR erhalten werden sollte.

Mit der Zuweisung in die Kur- und Hotelzone wird sowohl ein Ausbau als auch ein neuer Standort der Bergstation 
ermöglicht. Sofern für die Bergstation ein gegenüber heute grösseres Bauvolumen benötigt wird, ist mit der Verpflich-
tung eines qualitätssichernden Verfahrens sicherzustellen, dass die Eingliederung in den sensiblen Landschaftsraum 
funktioniert. Unter qualitätssicherndem Verfahren ist ein Konkurrenzverfahren (Studienauftrag, Wettbewerb etc.) 
gemeint, welches sich mit dem Objekt befasst.

Die Zuweisung in die Kur- und Hotelzone hat eine Gestaltungsplanpflicht zur Folge. Da mit dem bestehenden Gestal-
tungsplan Rigi Kaltbad bereits ein Gestaltungsplan auch über die Parzelle Nr. 1318 besteht, ist der Gestaltungsplan 
im Nachgang zur Anpassung der Nutzungsplanung zu überarbeiten. Mit dem Gestaltungsplan ist somit ein qualitäts-
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sicherndes Instrument vorgeschrieben, welches in einem ersten Schritt die Eingliederung in den sensiblen Land-
schaftsraum sicherstellen soll.

Durch die Festlegung einer Höhenkote und die ungefähre Lage wird eine Flexibilität zugelassen, die es erlaubt, dass 
das Volumen der Bergstation bzgl. Seilbahntyp keine Einschränkungen vorgibt, d.h. es sind mit diesen vorgegebenen 
Massen weiterhin die verschiedenen Seilbahntypen möglich.

Zudem ermöglicht die neue Höhe, das letzte Teilstück der Seilbahnanlage zwischen der Parzelle Nr. 1735, GB Weggis 
und der Bergstation ohne Höhenunterschied zu überbrücken, wodurch sowohl bzgl. Lärm als auch bzgl. Energiever-
brauch Verbesserungen möglich wären. Auch wird durch die Definition der maximalen Höhenkote eine höhere Höhe 
des Gebäudes verhindert. 

Die Einsprechenden weisen bzgl. Sicherung der Aussicht auf Art. 23 Abs. 6 BZR hin, wo festgelegt wird, dass die 
Beeinträchtigung der Aussicht möglichst gering zu halten sei. Die neue Bestimmung im BZR wird als zusätzlicher 
Absatz im Artikel zur Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad (Art. 23 BZR) eingefügt. Daher ergänzt die Bestimmung die 
weiteren Absätze des Art. 23 BZR, wodurch es sich nicht um einen Widerspruch zu Art. 23 Abs. 6 BZR handelt, 
sondern um eine Präzisierung, wie die Interessen der Aussicht, des Landschaftsschutzes, der Energie, des Lärms, 
der Zugänglichkeit und der baulichen Qualität optimal aufeinander abgestimmt werden können. 

Aufgrund dieser Ausführungen erachtet der Gemeinderat die Ergänzung von Art. 23 Abs. 11 BZR mit der Festlegung 
einer Höhenkote von maximal 1’439 m ü. M. sowohl als recht- wie auch als zweckmässig und nicht im Widerspruch 
zu den übergeordneten Vorgaben. 

5.11.3 Redimensionierung Seilbahnkorridor
Diverse Einsprechende befürchten aus der Überlagerung ihres Grundstücks mit dem Seilbahnkorridor eine Einschrän-
kung in der Nutzung ihres Grundstücks oder eine Beeinträchtigung der umliegenden Natur- und Landschaftsräume. 
Sie beantragen daher eine Redimensionierung des Seilbahnkorridors. 

Der Seilbahnkorridor wird als Überlagerung über die bestehenden Nutzungszuweisungen ausgeschieden. Damit gilt 
im davon erfassten Raum grundsätzlich die bisher bestehende Grundnutzung weiter. Neu hinzu kommt jedoch, dass 
in diesem Bereich zusätzlich auch eine Seilbahn zulässig ist, was bisher nicht der Fall war. Die bisherigen Nutzungen 
wie Wohngebäude, Scheune, Laufhof oder Kulturland werden insofern durch den überlagernden Seilbahnkorridor 
weder geschmälert noch beeinträchtigt.

Eine Überprüfung des Seilbahnkorridors aufgrund der Einsprachen zeigte, dass dieser am nördlichen Rand gegenüber 
der maximalen Breite eines Seilbahnkorridors für eine Pendelbahn – welche von denjenigen Seilbahntypen, die mög-
lich sind, den breitesten Korridor benötigt – etwas verschmälert werden kann. Aus diesem Grund wurde der Seilbahn-
korridor für die Abstimmung durch die Stimmbevölkerung verkleinert.

Diese Redimensionierung gegenüber den ursprünglich öffentlich aufgelegten Plänen stellt eine geringfügige Änderung 
der Planunterlagen dar, die keiner erneuten öffentlichen Auflage bedarf. Neu beträgt die Breite des Seilbahnkorridors 
im Bereich der Bergstation 41.5 m und im Bereich der Talstation 38 m.

Die diesbezüglichen Anträge werden daher zur Abweisung empfohlen, sowie sie nicht durch die Verschmälerung 
(teilweise) erledigt sind.

5.11.4 Prüfung der Umweltauswirkungen
Wer eine Seilbahn bauen oder betreiben will, benötigt eine Plangenehmigung und eine Betriebsbewilligung des 
Bundesamtes für Verkehr BAV (Art. 3 Abs. 1 SebG). Eine Plangenehmigung und damit das Recht eine Seilbahn zu 
bauen wird nur erteilt, wenn die Seilbahnbetreiberin nachweist, dass die grundlegenden Anforderungen sowie die 
übrigen massgebenden Vorschriften erfüllt sind, keine wesentlichen öffentlichen Interessen, namentlich der Raum-
planung, des Natur- und Heimatschutzes oder des Umweltschutzes, entgegenstehen und die Voraussetzungen zur 
Erteilung der Personenbeförderungskonzession erfüllt sind. Insbesondere muss aber eine Übereinstimmung des 
Seilbahnvorhabens mit den kommunalen Nutzungsplänen vorgewiesen werden können (Art. 7 Abs. 1 SebG). Aus 
diesem Grund erfolgt diese Festsetzung eines Seilbahnkorridors zeitlich vor der Einleitung des Plangenehmigungs-
verfahrens. Das Bundesrecht sieht vor, dass die umfassende Ermittlung und Abwägung aller relevanten Umweltin-
teressen bei Seilbahnen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens mittels einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
erfolgt. Zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage des Seilbahnkorridors war das Seilbahnprojekt noch nicht soweit 
ausgereift, dass sämtliche umweltrelevanten Aspekte eingehend beurteilt werden konnten. 
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Im vorliegenden Nutzungsplanverfahren ist aber die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Zielen und Grundsät-
zen der Raumplanung sowie mit dem kantonalen Richtplan zu überprüfen. Zudem ist eine stufengerechte Interessen-
abwägung durchzuführen. Dazu sind alle für den Nutzungsplanentscheid wesentlichen Auswirkungen des Projekts 
auf die Umwelt in der notwendigen Tiefe zu ermitteln. Dies ist vorliegend erfolgt (vgl. dazu auch das vorstehende 
Kapitel 5.2 Raumplanerische Interessenabwägung). 

Diverse Einsprechende befürchten durch die Seilbahnerneuerung vermehrte Lärmimmissionen im Bereich ihrer 
Grundstücke. Welche Immissionen auf einem Grundstück maximal zulässig sind, wird durch die Lärmschutzverord-
nung und die Zuweisung der einzelnen Grundstücke in der kommunalen Nutzungsplanung (Lärmempfindlichkeitsstu-
fen) verbindlich festgelegt. An der Zuweisung der öffentlich-rechtlichen Lärmempfindlichkeitsstufen wird im vorlie-
genden Verfahren nichts verändert. Die konkreten Lärmgutachten zu Immissionen setzen immer eine detaillierte 
Planung voraus, weshalb diese richtigerweise erst im Plangenehmigungsverfahren (PGV) erstellt und beurteilt werden. 
Die Lärmimmissionen für die Anwohner der Bergstation sind entscheidend von der Typenwahl der Seilbahn sowie 
der baulichen Ausgestaltung der Bergstation abhängig. Vor der Erteilung der Genehmigung für die Bergstation ist 
zudem zwingend ein Gestaltungsplanverfahren vorgesehen. Auch im Rahmen dieses Sondernutzungsplanverfahrens 
wird die Einhaltung der relevanten Belastungsgrenzwerte beurteilt. 

Für die Seilbahnerneuerung ist im Rahmen des PGV sowie des Gestaltungsplanverfahrens für die Bergstation auch 
zu den weiteren Umweltaspekten (Gewässer, Naturgefahren, Wald, Lärm, Luftreinhaltung, Artenschutz, Landschafts-
schutz, etc.) eine umfassende Prüfung der Umweltverträglichkeit gesetzlich vorgeschrieben. Dabei wird das Vorhaben 
nur bewilligt, wenn die einschlägigen umweltrechtlichen Vorschriften eingehalten werden können. Die «Ausscheidung» 
des Seilbahnkorridors durch die Gemeinde hat deshalb im vorliegenden Fall keine rechtlich präjudizierende Wirkung 
auf das konkrete Seilbahnprojekt. 

Folglich können die Stimmberechtigten nicht gültig über Anträge entscheiden, welche sich nicht auf den Gegenstand 
der vorliegenden Ortsplanungsvorlagen beziehen. Dies betrifft insbesondere alle Anträge, die sich auf Sachverhalte 
beziehen, welche erst im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens überprüft und beurteilt werden können (Fragen 
des Immissionsschutzes, des Umwelt- oder des Naturschutzes). In der nachfolgenden Einsprachebehandlung wird 
in diesen Fällen beantragt, es sei auf diese Anträge nicht einzutreten.

5.11.5 Koordination mit dem Rodungsgesuch
Diverse Einsprechende machen, unter Hinweis auf ein neueres Bundesgerichtsurteil, geltend, die Zusicherungen 
bzw. Bewilligungen von Waldrodungen durch die zuständigen Behörden seien eine zwingende Voraussetzung für die 
vorgeschlagene Einzonung. Der Entscheid über den Seilbahnkorridor sei aus diesem Grund zu sistieren, bis eine 
Rodungsbewilligung vorliege.

Auf der Ebene der Nutzungsplanung verlangt das Waldgesetz in Art. 12, dass die Erteilung einer Rodungsbewilligung 
die Voraussetzung für die Zuweisung eines Gebietes zu einer Nutzungszone ist. Darunter fällt die Zuweisung von 
Wald zu einer Nutzungszone nach Artikel 14 ff. RPG. Gemeint ist damit die Schaffung von Bauzonen, Landwirtschafts-
zonen sowie weiteren Nutzungszonen nach kantonalem Recht. Dieser Art. 12 WaG ist gemäss der Vollzugshilfe des 
BAFU «Umwelt und Raumplanung bei Seilbahnvorhaben» so auszulegen, dass die Zuweisung zu einer Wintersport- 
oder Freizeitzone alleine noch nicht zu einer (rechtlichen) Rodung sämtlichen Waldes in dieser Zone führt, da Art. 12 
WaG auf Bau- und Sondernutzungszonen zugeschnitten ist. 

Auch im vorliegenden Fall, soll keine eigentliche Nutzungszone nach WaG geschaffen werden, sondern (mangels 
einer Festlegung der Linienführung in einem Bundes-Sachplan) lediglich festgehalten werden, in welchem Korridor 
eine Seilbahnanlage zulässig sein soll. Die Festsetzung des Seilbahnkorridors durch die Gemeinde hat deshalb im 
vorliegenden Fall keine rechtlich präjudizierende Wirkung für das konkrete Bauprojekt für die Seilbahn. Erst im Plan-
genehmigungsverfahren ist eine umfassende Ermittlung und Abwägung aller relevanten Interessen vorgesehen (vgl. 
vorstehende Ziffer 5.11.4). Auch die Rodungsbewilligung und die Bewilligung zu nachteiligen Einwirkungen (Nieder-
haltung) wird in diesem Verfahren vom BAV unter Rücksprache mit dem BAFU und der kantonalen Fachstelle für Wald 
geprüft werden. Anlässlich des Plangenehmigungsverfahrens werden sodann erstmals detaillierte Erkenntnisse 
darüber vorliegen, welche baulichen Anlagen in den Wald zu liegen kommen, welche Rodungen (vorübergehend oder 
dauernd) notwendig sein werden und welche Bewilligungen (bspw. Niederhaltung) unerlässlich sind. Zudem werden 
dann auch konkrete Ersatz- und Kompensationsmassnahmen ausgearbeitet (UVB) und festgesetzt. 

Der Rechtsschutz bleibt selbstverständlich auch in diesem nachfolgenden Verfahren vollumfänglich gewährleistet. 
Dritte können im Bundesverfahren des PGV sämtliche Einwände gegen die geplante Anlage vorbringen und müssen 
sich nicht entgegenhalten lassen, es sei bereits in der Nutzungsplanung im Grundsatz über die Anlage entschieden 
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worden. Würde eine Rodung von den Bundesbehörden oder Gerichten als nicht zulässig erachtet, so müsste an-
schliessend das Seilbahnprojekt – nicht aber der Seilbahnkorridor – angepasst werden.

Die für die Plangenehmigung der Seilbahn zuständigen Bundesämter (BAV, BAFU und ARE) haben der Gemeinde 
Weggis nach einer bundesinternen Koordination bestätigt, dass die Nutzungsplanung wie vorliegend geplant vor dem 
Entscheid über die Plangenehmigung des konkreten Seilbahnprojekts zu erfolgen hat und dass eine Rodungsbewil-
ligung im vorliegenden Verfahren noch nicht von ihnen geprüft werden kann. Die Anträge auf Sistierung des vorlie-
genden Verfahrens und auf Koordination mit dem Rodungsverfahren empfiehlt der Gemeinderat aus diesen Gründen 
zur Abweisung.

5.11.6 Interessenermittlung und Interessenabwägung
Bei einer Anpassung des Zonenplans sowie bei der Änderung des Bau- und Zonenreglementes haben die zuständigen 
Behörden die Ziele der Raumplanung und die Planungsgrundsätze im Sinne des Bundesgesetzes über die Raumpla-
nung zu berücksichtigen. So sind insbesondere die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die 
Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und der kantonale Richtplan (Art. 8 RPG) zu berücksichtigen. Die 
notwendige Interessenermittlung erfolgt mit dem Entscheid der Stimmbevölkerung von Weggis. Aufgabe des Ge-
meinderates ist es, diese Abstimmung sachlich und rechtlich vollständig und inhaltlich richtig vorzubereiten. 

Alle für den Nutzungsplanentscheid wesentlichen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt, die Landschaft und 
die Bevölkerung wurden vorliegend in der notwendigen und sachlich gebotenen Tiefe ermittelt. Es wird diesbezüglich 
auch auf vorstehendes Kapitel 5.2 verwiesen. Die Rüge, es habe eine unrichtige oder unvollständige Interessener-
mittlung und Interessenabwägung stattgefunden, ist aus rechtlicher Sicht somit erst nach dem Entscheid der Stimm-
berechtigten an den Regierungsrat zu stellen und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Sofern die 
Einsprachen auf die unrichtige Vorbereitung der Abstimmung abzielen, wird auf vorstehende Ziffer 5.11.1 zu Anträgen 
betreffend das Mitwirkungsverfahren und den Planungsbericht verwiesen. Die entsprechenden Anträge empfiehlt 
der Gemeinderat aus diesen Gründen abzuweisen.

5.11.7 Koordination mit dem Plangenehmigungsverfahren
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die Rechtsanwendung materiell koordiniert – mithin inhaltlich 
abgestimmt – erfolgen, wenn für die Verwirklichung eines Vorhabens verschiedene materiellrechtliche Vorschriften 
anzuwenden sind und zwischen diesen Vorschriften ein derart enger Sachzusammenhang besteht, dass sie nicht 
getrennt und unabhängig voneinander angewendet werden dürfen. 

Die geplante Seilbahn dient als Ersatzanlage, der vorliegend auszuscheidende Seilbahnkorridor soll im Sinne einer 
Nachführung die Linienführung und den Raum sowohl für die bestehende als auch für eine zukünftige Seilbahn in der 
Nutzungsplanung sichern. Der Seilbahnkorridor enthält keine konkreten Vorschriften bezüglich der baulichen Ausge-
staltung oder der Nutzung der Seilbahn. Der Seilbahnkorridor ist bewusst so dimensioniert, dass er keine Typenwahl 
(Gondelbahn, Pendelbahn, etc.) vorwegnimmt oder präjudiziert. Dadurch kann der vorliegende Seilbahnkorridor die 
Aufgabe der Raumsicherung sowohl für die bestehende als auch eine spätere Seilbahn wahrnehmen, unabhängig 
vom Plangenehmigungsverfahren der Rigi Bahnen AG. Es ist Inhalt des anschliessenden Plangenehmigungsverfah-
rens, die konkrete Dimensionierung der baulichen Elemente sowie die Einhaltung der Umweltvorgaben und die 
Übereinstimmung mit der Nutzungsplanung der Seilbahn sicherzustellen. Eine umfassende Koordination wird aus 
diesen Gründen ausgeschlossen. 

Bei der Beurteilung der Eingliederung in die Landschaft, der möglichen Umweltauswirkungen, der betroffenen öf-
fentlichen und privaten Interessen, etc. wurden die grundlegenden Angaben aus den Vorarbeiten zum Plangenehmi-
gungsprojekt herangezogen. Nur so war es möglich, die maximalen Dimensionen des Seilbahnkorridors und der 
Stationsgebäude zu ermitteln. Vor der Genehmigung der Bergstation schreibt die Gemeinde im Weiteren ein Gestal-
tungsplanverfahren vor. Im Rahmen dieses Sondernutzungsplans wird dann auf das konkretisierte Bauprojekt aus 
dem Plangenehmigungsverfahren abzustellen sein. 

Für die Erteilung der Plangenehmigung ist nicht die Gemeinde Weggis, sondern das BAV zuständig. Eine formelle 
Koordination der Verfahren bei einer einzigen Behörde ist somit von vornherein nicht möglich. Die Anträge der Ein-
sprechenden zur Koordination des Plangenehmigungsverfahrens mit der vorliegenden Revision der Nutzungsplanung 
werden aus diesen Gründen zur Abweisung empfohlen.
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5.11.8 Besitzstandsgarantie und Bauen ausserhalb Bauzonen
Gebäude, die im Zeitpunkt ihrer Realisierung in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und insbesondere mit 
der damals geltenden Nutzungsplanung erstellt wurden, stehen unter der sogenannten Besitzstandsgarantie. Danach 
dürfen diese Gebäude beibehalten und auch unterhalten und erneuert werden. Vorbehalten bleiben neue zwingende 
Vorschriften, die durch ein gewichtiges öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sind.

Innerhalb der Bauzonen kann zudem das kantonale Recht die verfassungsrechtliche Besitzstandsgarantie erweitern. 
Rechtmässig erstellte, bestimmungsgemäss nutzbare Anlagen innerhalb Bauzonen dürfen nach § 178 Abs. 1 PBG 
erhalten und zeitgemäss erneuert werden. Sie dürfen zudem umgebaut, in ihrer Nutzung teilweise geändert oder 
angemessen erweitert werden, wenn dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht oder nur unwesentlich verstärkt wird und 
keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen (§ 178 Abs. 2 PBG). 

Ausserhalb der Bauzone gelten für bestehende Bauten die bundesrechtlichen Vorschriften über die Besitzstandsga-
rantie nach Art. 24c, Art. 24d und Art. 37a RPG. Neben der Erneuerung, der teilweisen Änderung oder der massvol-
len Erweiterung gestattet Art. 24c Abs. 2 RPG den Grundeigentümern unter bestimmten Voraussetzungen, ein un-
freiwillig (durch höhere Gewalt) oder freiwillig zerstörtes (durch eigenständigen Abbruch) Gebäude, am alten Ort und 
im Rahmen des bisherigen Umfangs sowie der bisherigen Zweckbestimmung, wiederaufzubauen.

Diese bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben sind auch für das vorliegende Verfahren verbindlich. Soweit die 
Einsprechenden darüber hinausgehende Anträge stellen, empfiehlt sie der Gemeinderat aus diesen Gründen abzu-
weisen.

5.11.9 Entschädigungsfolgen
Einige Einsprechende beantragen eine finanzielle Entschädigung für eine mit der vorliegenden Zonenplanänderung 
erfolgende Beeinträchtigung ihres Grundstücks. Diese Forderung folgt aus der rechtsstaatlich verankerten Eigen-
tumsgarantie und dem Prinzip, dass ein wirtschaftlicher Nachteil, der durch eine zulässige Eigentumsbeschränkung 
entstanden ist, voll zu entschädigen ist. Die Frage, ob die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung überhaupt 
eine entschädigungspflichtige materielle Enteignung auslöst, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und 
wird in einem separaten Schätzungsverfahren entschieden, das erst nach Inkrafttreten der Planungsmassnahmen 
eingeleitet werden kann. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, innert 10 Jahren seit Rechtskraft des Planungsent-
scheids eine Entschädigungsforderung an die kantonale Schätzungskommission einzureichen. 

Erst im Plangenehmigungsverfahren wird auch das Recht erteilt, eine Seilbahn zu bauen. Der dazu allenfalls notwen-
dige Erwerb von Land und Dienstbarkeiten für die Seilbahnerneuerung sind Teil dieses nachfolgenden Verfahrens. 
Zu diesem Zeitpunkt ist die Projektierung hinreichend detailliert, so dass die notwendigen Rechte definiert und er-
worben werden können. Gelingt keine einvernehmliche Lösung zwischen der Seilbahnbetreiberin und den betroffenen 
Grundeigentümerschaften, entscheidet in einem Schätzungsverfahren die Eidgenössische Schätzungskommission 
(ESchK) über die auszurichtende Entschädigung. Auch dazu steht den Betroffenen die Möglichkeit offen, innert 10 
Jahren seit Rechtskraft des Planungsentscheids, eine Entschädigungsforderung sowie eine Entschädigung aus einer 
allfälligen materiellen Enteignung an die EschK einzureichen. Die Anträge der Einsprechenden um Entschädigung 
aufgrund der Planungsmassnahmen können aus diesen Gründen vorliegend nicht entschieden werden. Der Gemein-
derat beantragt, auf diese Anträge nicht einzutreten.

5.11.10 Kostenfolgen
Gemäss § 64a PBG hat die Gemeinde die Kosten für das Ortsplanungsverfahren zu tragen. Damit trägt die Gemein-
de Weggis die Kosten für die behördliche Tätigkeit, die Schreibgebühren und die Kosten für die externe Beratung und 
Unterstützung. Im vorliegenden Einspracheverfahren zu einer Nutzungsplanrevision wird den Parteien neben den in 
§ 201 Abs. 2 VRG genannten Fällen grundsätzlich keine Parteikostenentschädigung zugesprochen. Der Gemeinderat 
beantragt daher die Anträge auf Parteikostenentschädigungen der Einsprechenden abzuweisen.
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5.12 Die einzelnen Einsprachen

5.12.1 Alexander Karrer, Bourguillon
vertreten durch Rechtsanwalt Felix Keller

Anträge des Einsprechers

1. a) Von der Ergänzung des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Weggis mit einer «Zone Seilbahnkorridor» 
im Art. 3, mit einem Absatz betr.: «Im direkt an den Seilbahnkorridor angrenzenden Raum ...» im Art. 23 und 
mit einer Definition der Zone Seilbahnkorridor im Art. 31c sowie von der Änderung des Anhangs A lit. s des 
Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Weggis sei abzusehen; auf die Begründung eines Seilbahnkorridors 
gemäss Plan «Teiländerung Zonenplan Seilbahnkorridor 1:2000 vom 17. September 2021» sei zu verzichten.

1. b)  Eventualiter sei der im Plan «Teiländerung Zonenplan Seilbahnkorridor 1: 2000 vom 17. September 2021» mit 
lila Farbe eingezeichnete Seilbahnkorridor exakt zu vermassen und auf seiner ganzen Länge auf eine einheitliche, 
effektiv notwendige Breite von weniger als 30 Metern zu redimensionieren.

2.   Unter Kostenfolge zulasten der Gemeinde Weggis.

Begründung des Einsprechers

Antrag 1 a und b: 

Auf der in der LW2 liegenden baumbestockten Liegenschaft liegt eine bestehende zonenwidrige Baute, welche 
Bestandesgarantie gemäss Art. 24c PRG und §§ 180 ff. PBG geniesst. Dass dem Einsprecher Sanierungsschritte am 
Hausäussern bewilligt würden, ist mehr als nur zweifelhaft. Es ist zu befürchten, dass eine nach Aussen in Erschei-
nung tretende Bautätigkeit verwehrt und ein Abholzen der stehenden Pflanzen verlangt würde. Der neu vorgesehene 
Art. 31c BZR sieht bezeichnenderweise vor, dass in der Zone Seilbahnkorridor nur die für den Seilbahnbetrieb erfor-
derlichen technischen Einrichtungen und Anlagen gebaut, betrieben und unterhalten werden dürfen und dass die 
umfassende Interessenabwägung erst im Plangenehmigungsverfahren stattfinden soll. Im Gegensatz zu den Inter-
essen einer gemeindeeigenen Luftseilbahnverbindung ist absehbar, dass die Interessen des Grundeigentümers eine 
geringere Wertzumessung erfahren werden.

Weshalb es nötig wäre, sogar für den «an den Seilbahnkorridor angrenzenden Raum» eine restriktive Spezialregelung 
zu schaffen, wenn der Seilbahnkorridor nicht einmal für die in ihm liegenden Grundstücke eine Nutzungsbeeinträch-
tigung zur Folge hätte, ist unerfindlich. Es muss daraus geschlossen werden, dass  das Grundstück des Einsprechers 
mit Sicherheit in einem schmälernden/einschränkenden/beschneidenden Sinn tangiert würde. Dies hat eine Minde-
rung des Verkehrswerts des betroffenen Objekts zur Folge, welche entschädigungspflichtig ist. Über solche abseh-
baren massiven Kostenfolgen eines Seilbahnkorridors orientieren die Auflage-Unterlagen in Verletzung des rechtlichen 
Gehörs zu Unrecht mit keinem Wort.

Die Zonenplanrevision legt kein öffentliches Interesse an einem Seilbahnkorridor offen. Die Fortführung einer gemein-
deeigenen Verbindung Weggis – Rigi Kaltbad stellt kein rechtlich geschütztes öffentliches Interesse dar. Es besteht 
auch kein derartiger Erschliessungsauftrag. Die Annahme eines planerischen Interesses scheidet aus, weil das diesem 
immanente Vorsorgeprinzip verlangt, Einwirkungen auf die Umwelt unabhängig von der bestehenden Belastung so 
weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist und die Realisierung bzw. 
Erhaltung einer direkten Bahnverbindung ab Weggis nach Rigi Kaltbad mit der bereits bestehenden Bahnerschliessung 
Vitznau-Rigi konkurriert und insofern den weiteren öffentlichen Interessen nachgerade zuwider läuft.

Ohne eine einzige Angabe zu einer sachlichen und nachvollzieh- bzw. nachprüfbaren Grundlage für die generelle 
Breite eines Seilbahnkorridors und insbesondere für die aktuell gewählten Dimensionierungen des Seilbahnkorridors 
ist nun eine trapezförmig aufgefächerte Seilbahnkorridor-Zone aufgelegt worden, welche an ihrer Talstation-Basis 
eine auf 41 Meter geweitete Breit aufweist im Bereich Bergstation gar eine Breite von 57 Metern. Der unvermasst 
veröffentlichte Seilbahnkorridor ist unangemessen gross und offensichtlich unnötig breit. Weder der vorgesehene 
neue Gondelbahntyp noch eine Pendelbahn bedarf eines trapezförmig aufgefächerten Seilbahnkorridors mit 40 bis 
60 Metern Breite. Ein einheitlich breiter Seilbahnkorridor von weit unter 30 Metern Breite ist absolut ausreichend. Die 
Auflageunterlagen spiegeln mangelnde Präzision und ein verbotenes Übermass zu Lasten der privaten Perimeter-/
Anstössergrundstücke.
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Der breiter als nötig geplante Seilbahnkorridor widerspiegelt mangelhafte Präzision bei der Planung. Ein so wie ange-
strebt und beschrieben gearteter Eingriff in ihre Grundrechte ist den Eigentümern von im Bereich der Seilbahn-Lini-
enführung gelegenen Grundstücken nicht zumutbar. Der Seilbahnkorridor überschreitet die Grenzen der Zumutbarkeit 
und des Willkürverbots.

Das rechtliche Gehör wurde verletzt, weil nicht über die konkreten Hintergründe zur gewählten Dimensionierung in-
formiert wurde.

Erwägungen des Gemeinderats

Antrag 1 a und b: 

Der Seilbahnkorridor wird überlagernd über die bestehende Regelbauweise festgesetzt und soll den Bau und Betrieb 
der Seilbahn raumplanerisch ermöglichen. Aufgrund der Höhe der zukünftigen Seilbahn sind keinerlei Einschränkun-
gen für betroffene Grundeigentümerschaften absehbar. Allfällige Rodungen werden separat mit dem Rodungsgesuch 
erarbeitet und im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens öffentlich aufgelegt. Im Rahmen des Plangenehmi-
gungsverfahrens steht den davon betroffenen Grundeigentümerschaften wiederum ein Rechtsmittel dagegen zur 
Verfügung. 

Bezüglich der vom Einsprecher befürchteten Einschränkung der baulichen Tätigkeit wird auf Ziff. 5.11.8 Besitzstands-
garantie verwiesen. Die Entschädigungsfolgen sind unter vorstehender Ziff. 5.11.9 Entschädigungsfolgen abgehandelt. 

Um einen Ausbau der Bergstation zu ermöglichen, wird Grundstück Nr. 1318, GB Weggis in die Kur- und Hotelzone 
umgezont. Gleichzeitig erfährt Art. 23 BZR (Bestimmung zur Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad) eine Ergänzung, die 
einen Ausbau der Bergstation in der angrenzenden Bauzone überhaupt ermöglicht. In der Kernzone Rigi Kaltbad wäre 
nur der Ersatz des bestehenden Volumens möglich, was nicht nur andere Seilbahntypen als die bestehende Seilbahn 
verunmöglichte, sondern auch eine Sanierung herausfordernd ausgestalten würde. 

Mit dem neuen Absatz im Artikel zur Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad wird ermöglicht, eine Bergstation «im direkt 
angrenzenden Raum» zu realisieren. Die Vorschrift ist offen formuliert, so dass im Rahmen des Plangenehmigungs-
verfahrens flexibel auf die Lage und den Typ der Seilbahn reagiert werden kann. Diese Offenheit ist möglich, weil in 
der Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad eine Gestaltungsplanpflicht vorliegt. Im Rahmen des Gestaltungsplanes soll der 
Baubereich für die Bergstation stufengerecht definiert werden, das Bau- und Zonenreglement gibt daher nur den 
Rahmen vor. Der bereits vorhandene Gestaltungsplan muss nachfolgend zur Nutzungsplanung entsprechend über-
arbeitet werden. Somit können die Interessen der Aussicht, des Orts- und Landschaftsbildes, der baulichen Qualität, 
der Zugänglichkeit sowie des Lärms und der Energie stufengerecht abgewägt werden. Mit der Festlegung des Bau-
bereichs im Gestaltungsplan findet eine weitere Interessenabwägung in einem der Nutzungsplanung folgenden 
Verfahren statt.

Der öffentlich aufliegende Zonenplan ist in seiner Länge auf 2000 Meter sowie in der Breite bereits im Plan exakt 
vermasst. Die Dimensionierung schliesst die Umgebung der Seilbahnstationen und der Seilbahnlinie mit ein. Diese 
Rüge des Einsprechers ist insofern unbegründet. Soweit der Einsprecher eine Redimensionierung des Seilbahnkor-
ridors geltend macht, wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 5.11.3 zur Redimensionierung des Seilbahnkor-
ridors verwiesen.

Die Raumplanung hat die geltenden Planungsgrundsätze zu berücksichtigen. Die vorliegenden Bestimmungen zum 
Seilbahnkorridor entsprechen den im öffentlichen Interesse liegenden Planungszielen. Die dem Plan entgegenste-
henden privaten Interessen haben demgegenüber zurückzustehen. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit fällt in der 
Regel mit dieser Interessenabwägung zusammen. Die Rechtmässigkeit von Plänen wird dabei nicht parzellenweise 
beurteilt, sondern zusammenhängend über ein bestimmtes Gebiet. Sind raumplanerische Massnahmen aus raum-
planerischer Sicht gerechtfertigt und respektieren sie den Kerngehalt der Grundrechte, so erweisen sie sich als 
rechtmässig. Der Grundrechtseingriff der Rechtsgleichheit hat hingegen in der Raumplanung naturgemäss nur eine 
beschränkte Bedeutung. Es ist daher vorliegend keine Grundrechtsverletzung ersichtlich.

Soweit der Einsprecher geltend macht, es fehlt eine Interessenabwägung, wird auf vorstehende Ausführungen unter 
Ziff. 5.11.6 Interessenermittlung und Interessenabwägung verwiesen.

Hinsichtlich der Rüge des Einsprechers, das rechtliche Gehör sei verletzt worden, wird auf vorstehende Ziff. 5.11.1 
Anträge auf Wiederholung des Mitwirkungsverfahrens und des Planungsberichts verwiesen. 
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Antrag 2: 

Wir verweisen bezüglich des Antrags zu den Kostenfolgen auf vorstehende Ziff. 5.11.10.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.

5.12.2 Beat Kälin, Weggis

Anträge des Einsprechers

1. Ich beantrage eine schriftliche Erklärung, welche Zone mehr gewichtet wird in Bezug auf die Rechte meiner 
Liegenschaft.

2. Ich beantrage eine schriftliche, verbindliche Erklärung welche Einschränkungen und Rechte ich bei späteren 
Bautätigkeiten habe (Abstände, Höhen, Neubau).

3. Ich beantrage eine verbindliche, schriftliche Festlegung wer für den Wertverlust meiner Liegenschaft durch 
den Seilbahnkorridor und die Wahl des Bahn Typs aufzukommen hat. (Dauerbeschallung, dauernde Beobachtung 
durch Fahrgäste, geringere Überfahrthöhe bei der Gondelbahn)

4. Ich beantrage eine Lärmmessung im heutigen Zustand und eine verbindliche Zusage, dass dieser Wert bei 
einer neuen Anlage nicht überschritten werden darf (Masten in unmittelbarer Nähe, Dauer der Beschallung). 
Ebenso wie die Gefahr bei einem Gondelabsturz (zB. Rothenfluhi Bahn et c.) oder bei einem Seil Riss beurteilt 
und behandelt wird.

5. Ich beantrage, dass das Bahnunternehmen für die Überfahrrechte und Emissionen zur Entschädigung verpflich-
tet wird.

Begründung des Einsprechers

- Für mich sind folgende Fragen zu klären:

- Was bedeutet übergeordnet genau?

- Welche Rechte bestehen für meine Liegenschaft?

- Welche Einschränkungen ergeben sich für spätere Bautätigkeiten auf meinem Grundstück?

- Wer kommt für den Wertverlust der Liegenschaft auf?

- Welche Lärmemissionen durch die Masten in unmittelbarer Nähe sind bei einer Gondelbahn zu erwarten?

- Gefahren bei Gondelabsturz oder Seil Riss?

Erwägungen des Gemeinderats

Antrag 1: 

Bezüglich der Fragen hinsichtlich der Rechte seiner Liegenschaft wird auf vorstehende Ziff. 5.11.3 zu Redimensionie-
rung Seilbahnkorridor verwiesen.

Antrag 2: 

Die möglichen baulichen Einschränkungen werden unter vorstehender Ziff. 5.11.8. Besitzstandsgarantie und Bauen 
ausserhalb Bauzonen erläutert.
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Anträge 3 und 5: 

Hinsichtlich der Entschädigungsforderungen des Einsprechers für einen allfälligen Wertverlust der Liegenschaft sowie 
für allfällige Überfahrrechte wird auf vorstehende Ziff. 5.11.9 Entschädigungsfolgen verwiesen.

Antrag 4: 

Bezüglich der Rüge der fehlenden Lärmmessung wird auf vorstehende Ziffer 5.11.4 Prüfung der Umweltauswirkungen 
verwiesen.

 

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.

5.12.3 Caroline Schneeberger und Paul Schneeberger, Baden
vertreten durch Rechtsanwalt Christian Munz

Anträge der Einsprechenden

1. Die bis am 14. Dezember 2021 öffentlich aufliegende Teiländerung der Nutzungsplanung der Gemeinde Weg-
gis (Anpassung BZR, Seilbahnkorridor und Umzonung Bergstation Rigi Kaltbad) sei nicht zu beschliessen oder 
zu genehmigen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gemeinde Weggis.

3. Die Einsprechenden seien über allfällige Ausstandsgründe im Sinne von § 14 VRG-LU des Gemeinderats und 
der weiteren mit der Behandlung der vorliegenden Einsprache betrauten Personen zu informieren.

4. Den Einsprechenden sei Einsicht in die Planungsberichte früherer Gesamt- oder Teilrevisionen betreffend die 
Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad (bezüglich Art. 23 Abs. 6 BZR) und der Kernzone Rigi Kaltbad (bezüglich Art. 
24 Abs. 2, 3 und 4 BZR) zu gewähren.

Begründung der Einsprechenden

Antrag 1: 

Durch die aufgezeigte Expansion der Bergstation und dessen nicht gedeckter, als öffentlicher Zugang angelegten 
Vorplatz sollen auf eine Weise vor den Schlafzimmern und Küchen eines Teils der Wohnungen im 3. und 4. Stock zu 
liegen kommen. Dadurch drohen substantielle Immissionen.

Nach der Umzonung wird ein Neubau der Bergstation der Seilbahn möglich. Dies würde ein bis zu 10 m hohes Ge-
bäude erlauben, das den Dorfplatz oberhalb des Botta-Bads noch immer um rund 3.5 bis 4 m überschreiten könnte. 
Dies obwohl die Beeinträchtigung der Aussicht ab Dorfplatz und Hostellerie gemäss Art. 23 Abs. 6 BZR möglichst 
gering zu halten ist.

Vorliegend wurden die Interessen nur ungenügend ermittelt. Es finden sich keine relevanten Ausführungen, inwiefern 
sich die neue Bergstation mit den Interessen an einer Schonung der Landschaft in Verbindung bringen lässt und 
welche Interessen dazu zu berücksichtigen sind. Auseinandersetzungen mit der Einordnung des Zugangs fehlen. 
Auch eine Auseinandersetzung mit privaten Interessen fehlt. Insbesondere die absehbaren Lärmquellen und die Ri-
siken von Licht- und Schallemissionen sind zu beachten. Eine Umlaufbahn würde auch  ausgedehnte Betriebszeiten 
mit sich bringen. Die Lärm- und Lichtimmissionen sind daher nicht erst auf Stufe PGV zu berücksichtigen. Denn die 
Nutzungsplanung muss auf einer umfassenden Interessenabwägung beruhen, was voraussetzt, dass die wesentlichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und auf die räumliche Umgebung bekannt sind. Aufgrund der Teilrevi-
sion der Nutzungsplanung ist neu eine komplett andere Bauweise möglich, in dem die Bergstation erheblich aus dem 
Boden ragen kann und dadurch allseitig als markantes Gebäude in Erscheinung treten wird. 

Es wird aus den Unterlagen der Planung nicht ersichtlich, weshalb plötzlich kein öffentliches Interesse mehr an einem 
Volumenerhalt bestehen soll und wie sich das mögliche Volumen der Bergstation mit dem öffentlichen Interesse am 
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Erhalt der Aussicht (Art. 23 Abs. 6 BZR) in Übereinstimmung bringen lässt. Die Interessenermittlung sowie die Dar-
legung und die Abwägung dieser Interessen ist ungenügend, womit Art. 3 RPV verletzt wird. 

Im Rahmen der Interessenabwägung sind auch private Interessen zu ermitteln und darzulegen. Dabei ist den Einspre-
chenden insbesondere das Thema Lärm und Immissionen von grosser Bedeutung. Absehbare Lärmquellen in der 
geplanten Bergstation sind das Antriebsaggregat, das bis anhin in der Talstation eingebaut war und die neu nicht mehr 
unterirdisch, sondern oberirdisch angelegte Verbindung zwischen Station und Dorfplatz. Die Errichtung der neuen 
Bergstation und ihres Vorplatzes setzt die geplante Umzonung voraus, die Umzonung wiederum ermöglicht erst die 
geplante Bergstation und den neuen Zugang mit den zusätzlichen Lärm- und Lichtimmissionen. Diese Lärm- und 
Lichtimmissionen sind daher nicht erst auf der Stufe Plangenehmigung zu berücksichtigen. Denn die Nutzungsplanung 
muss wie bereits dargelegt auf einer umfassenden Interessenabwägung beruhen, was voraussetzt, dass die wesent-
lichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und auf die räumliche Umgebung bekannt sind. Die wesentlichen 
umweltrelevanten Anordnungen müssen bereits auf Stufe Nutzungsplanung erlassen werden und dürfen nicht ins 
Baubewilligungsverfahren verschoben werden.

Zusammenfassend fehlt es an einer genügenden Ermittlung, Darstellung und Abwägung der betroffenen Interessen. 
Der von privater Seite finanzierte und in Auftrag gegebene Planungsbericht fokussiert im Bereich der Bergstation auf 
die betrieblichen Bedürfnisse der zukünftigen Bahn und unterlässt es, weitere Interessen zu ermitteln, abzuwägen 
und darzustellen, wobei für die Einwendenden das Thema der Lärmimmissionen im Vordergrund steht. Damit darf 
die aufliegende Teilrevision der Nutzungsplanung aufgrund der daraus resultierenden Verletzung von Art. 3 RPV nicht 
beschlossen oder genehmigt werden resp. muss aufgehoben werden

Erwägungen des Gemeinderats

Antrag 1: 

Für die Seilbahnerneuerung muss im Rahmen des PGV eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. 
Dabei ist nachzuweisen, dass das Seilbahnvorhaben die einschlägigen umweltrechtlichen Vorschriften anwendet und 
einhält. Insbesondere wird auch die Abklärung und Beurteilung der von der Seilbahn ausgehenden Lärmimmissionen 
in diesem Verfahren vorgenommen. Für neue Bauten und Anlagen gelten die Planungswerte gemäss der Lärmschutz-
verordnung (LSV). Es wird diesbezüglich auf vorstehende Ziff. 5.11.4 Prüfung sämtlicher Umweltauswirkungen ver-
wiesen. An der Zuweisung der öffentlich-rechtlichen Lärmempfindlichkeitsstufen wird im vorliegenden Verfahren 
nichts verändert. Das Wohnhaus der Einsprechenden liegt und bleibt in der ES II. 

Ausführungen, inwiefern sich die neue Bergstation mit den Interessen an einer Schonung der Landschaft in Verbin-
dung bringen lassen und welche Interessen dazu zu berücksichtigen sind, finden sich in den vorstehenden Erläute-
rungen zur Abstimmungsvorlage unter Ziff. 5.2 Raumplanerische Interessenabwägung. Zudem wird auf die Ausfüh-
rungen unter Ziff. 5.11.6 Interessenermittlung und Interessenabwägung verwiesen.

Die exakte Lage der Bergstation ist gegenwärtig noch nicht definiert. Es ist aus privatrechtlichen und ortsbaulichen 
Gründen durchaus möglich, dass eine neue Bergstation weiter nördlich zu liegen kommt, damit die Grenz- und Ge-
bäudeabstände eingehalten werden können. Damit die notwendigen planerischen Freiheiten unter Berücksichtigung 
der Eingliederung gegeben sind, wird das Grundstück Nr. 1318 von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Kur- und Hotel-
zone umgezont und der entsprechende Artikel im BZR mit einem Bergstation-spezifischen Absatz ergänzt. Mit der 
Festlegung der maximalen Höhenkote wird sichergestellt, dass unabhängig seiner Lage der höchste Punkt des Ge-
bäudes auf maximal 1‘439 m ü. M. liegt. So wird der Eingliederung ins Landschaftsbild und der Aussicht Rechnung 
getragen. Mit der Festlegung dieser Höhenkote wird die Aussicht nach West/Süd-West beeinträchtigt. Die durch die 
Festlegung der Höhenkote mögliche maximale Höhe der Bergstation ermöglicht es einer neuen Seilbahn, das letzte 
Teilstück zwischen der Parzelle 1735, GB Weggis und der Bergstation ohne Höhenunterschied zu überbrücken, wo-
durch sowohl bzgl. Lärm als auch bzgl. Energieverbrauch Verbesserungen möglich sind. Auch wird eine durch die 
Definition der maximalen Höhenkote eine höhere Höhe des Gebäudes verhindert. Aus diesen Gründen wird die 
Festlegung einer Höhenkote von maximal 1‘439 m ü. M. unter Berücksichtigung der massgebenden Interessen 
(Landschaftsschutz, Sichtbezüge, Energie, Lärm, bauliche Qualität, Zugänglichkeit) als zweckmässig erachtet.

Durch die Festlegung einer Höhenkote und die ungefähre Lage wird eine Flexibilität zugelassen, die es erlaubt, dass 
das Volumen der Bergstation bzgl. Seilbahntyp keine Einschränkungen vorgibt, d.h. es sind mit diesen vorgegebenen 
Massen weiterhin die verschiedenen Seilbahntypen möglich, aber nur soweit, dass die Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes sowie der Aussicht möglichst gering gehalten werden kann.

Mit dem neuen Absatz im Artikel zur Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad wird ermöglicht, eine Bergstation «im direkt 
angrenzenden Raum» zu realisieren. Die Vorschrift ist offen formuliert, so dass im Rahmen des Plangenehmigungs-
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verfahrens flexibel auf die Lage und den Typ der Seilbahn reagiert werden kann. Diese Offenheit ist möglich, weil in 
der Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad eine Gestaltungsplanpflicht vorliegt. Im Rahmen des Gestaltungsplanes soll der 
Baubereich für die Bergstation definiert werden, das Bau- und Zonenreglement gibt daher den Rahmen vor, dies ist 
von der Detaillierungsstufe angemessen. Der bereits vorhandene Gestaltungsplan muss nachfolgend zur Nutzungs-
planung entsprechend überarbeitet werden. Mit der Festlegung des Baubereichs im Gestaltungsplan findet eine 
weitere Interessenabwägung in einem der Nutzungsplanung folgenden Verfahren statt, wodurch sichergestellt wird, 
dass die Beeinträchtigung der Aussicht unter Berücksichtigung der diesem Anliegen gegenüberstehenden Interessen 
wie Lärm und Energie möglichst minimiert wird. Ein Überbauen der gesamten an den Korridor angrenzenden Raum 
ist dadurch nicht möglich. 

Antrag 2: 

Bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen wird auf vorstehende Ziff. 5.11.10 Kostenfolgen verwiesen.

Antrag 3: 

Die Einsprechenden wurden anlässlich der Einspracheverhandlung darüber informiert, dass Gemeinderat Marcel 
Waldis gleichzeitig Arbeitnehmer bei den Rigi Bahnen AG ist. Um den Anschein einer allfälligen Befangenheit zu 
vermeiden, war er bei keinen Beratungen und Entscheiden des Gemeinderats zur Vorbereitung der vorliegenden 
Abstimmung sowie des Auflage- und Einspracheverfahrens anwesend. Weitere Ausstandsgründe für Mitglieder des 
Gemeinderats sind diesem nicht bekannt. Der Antrag kann insofern als erledigt gelten.

Antrag 4: 

Den Einsprechenden wurden die gewünschten Unterlagen abgegeben. Dieser Antrag gilt damit ebenfalls als erledigt.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.

5.12.4 Thomas Mathis, Weggis (Rigi Kaltbad)

 Anträge des Einsprechers

1. Sind Neubauten innerhalb des Seilbahnkorridors noch möglich?
2. Gibt es einen gesetzlichen Abstand?
3. Gibt es eine Besitzstandgarantie? Stand 29.11.2021?
4. Gibt es Auswirkungen des Seilbahnkorridors auf die Landwirtschaftszone der Parz. Nr. 603, 233 und 234?
5. Berechtigt der Seilbahnkorridor die Bahnen für freie Überfahrrechte oder gelten die alten Abmachungen?
6. Der Seilbahnkorridor liegt zum Teil in der überlagerten Zone für Naturgefahren, wo jegliches Bauen verboten 

ist. Welche der beiden Zonen wird prioritär behandelt?
7. Wird die Parzelle 603 in Bauland eingezont, werden die Bahnbetreiber dem Eigentümer gegenüber entschädi-

gungspflichtig? Diese Frage muss vor der Abstimmung mit dem Eigentümer geklärt sein.
8. Die Korridorbreite beträgt heute 20 m. Zukünftig soll sie 40 m betragen. Der Korridor muss auf 20 m beschränkt 

bleiben.
9. Was geschieht, wenn die Seilbahn jemals abgebrochen werden sollte?
10. Mit dem Dammbau auf den Parz. 233 und 234 wurden von mir Perimeterzahlungen gefordert.
11. Welche Vorsichtsmassnahmen werden geleistet, damit nicht Abfälle aus den Gondeln entsorgt werden können?
12. Was passiert mit den Schmierölen, die von den Seilen hinuntertropfen?
13. Parkplatzproblem bei Grossandrang und Parking auf Parzelle 603?
14. Landentschädigung für Mastenbau. Futterverlust während der Bauzeit? Meldepflicht bei Revisionsarbeiten. 

Bereinigung vor der Abstimmung mit den Besitzern.
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Erwägungen des Gemeinderats

Anträge 1, 2, 4, 6: 

Sollte sich bei der Planung für Bau und Betrieb der Seilbahnanlage eine Auswirkung auf die betroffenen Grundstücke 
ergeben, so wird dies im Plangenehmigungsverfahren ausgewiesen und behandelt. Dabei steht dem Grundeigentü-
mer ein eigenständiges Rechtsmittel zur Verfügung. Über das PGV wird er rechtzeitig informiert. Zudem wird auf 
vorstehende Ziff. 5.11.3 Redimensionierung Seilbahnkorridor verwiesen.

Antrag 3:  

Die Fragen zur Besitzstandsgarantie werden unter vorstehender Ziff. 5.11.8 Besitzstandsgarantie beantwortet.

Anträge 5, 7 und 14: 

Hinsichtlich der Anträge auf Entschädigungen wird auf vorstehende Ziff. 5.11.9 Entschädigungsfolgen verwiesen.

Antrag 8: 

Die Gründe, weshalb der Korridor in der vorliegenden Breite ausgeschieden wird, finden sich unter vorstehender Ziff. 
5.11.3 Redimensionierung Seilbahnkorridor. 

Antrag 9:

Der Seilbahnkorridor ist bewusst so dimensioniert, dass er keine Typenwahl (Gondelbahn, Pendelbahn, etc.) vorweg-
nimmt oder präjudiziert. Dadurch kann der vorliegende Seilbahnkorridor die Aufgabe der Raumsicherung sowohl für 
die bestehende als auch eine spätere Seilbahn wahrnehmen. Der Seilbahnkorridor besteht unabhängig von einem 
konkreten Seilbahnvorhaben.

Antrag 10: 

Der Nutzen der Dämme ist trotz allem gegeben. Falls jedoch eine Infrastrukturbaute der Seilbahn in diesem Gebiet 
zu liegen kommen würde, müsste diejenige Bauherrschaft ebenfalls Perimeterzahlungen tätigen. Die Regelung die-
ser Perimeterzahlungen ist jedoch nicht Teil der Teilzonenplanrevision Seilbahnkorridor und muss allenfalls nach dem 
Plangenehmigungsverfahren neu beurteilt werden.

Anträge 11 und 12: 

Konkrete Massnahmen können erst im Plangenehmigungsverfahren definiert werden. Es wird auf vorstehende Ziff. 
5.11.4 Prüfung der Umweltauswirkungen verwiesen.

Antrag 13:

Der neue Seilbahnkorridor bietet die Grundlage für die Möglichkeit einer qualitätsvollen Erneuerung der Seilbahn. Der 
Korridor führt nicht nur zu einer neuen Seilbahn, sondern gilt auch für die bestehende, noch bis 2027 bewilligte Seil-
bahn und löst dadurch per se noch keine Erneuerung aus. Es ist weder ein Neubau noch ein Ausbau von Parkierungs-
anlagen vorgesehen. Dementsprechend sind auch keine kommunalen Baubewilligungen zur Seilbahn vorgesehen. 
Zudem wird die neue Ortsbus-Linie 509 Bodenberg die Talstation an den öffentlichen Verkehr anbinden. Im Rahmen 
der vertieften Umweltverträglichkeitsprüfung werden zudem die Auswirkungen des Verkehrsaufkommens untersucht 
und gegebenenfalls Schutzmassnahmen festgelegt und mit der Plangenehmigung muss die externe Erreichbarkeit 
der Seilbahn nachgewiesen werden. Diesbezüglich wird ebenfalls auf vorstehende Ziff. 5.11.4 Prüfung der Umwelt-
auswirkungen verwiesen. 

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.
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5.12.5 René Stettler, Weggis (Rigi Kaltbad)
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Möri

Anträge des Einsprechers

1. Die Einsprache sei gutzuheissen.

2. Der Teilzonenplan Seilbahnkorridor und die Umzonung Bergstation Rigi-Kaltbad sowie die Änderung des Bau- 
und Zonenreglements seien nicht zu genehmigen.

Begründung des Einsprechers

Die Teilrevision des Zonenplanes und des Bau- und Zonenreglements kann wegen der fehlenden umfassenden Inte-
ressenabwägung nicht genehmigt werden. 

Mit dem geplanten Seilbahnkorridor muss im Rahmen der OPR Wald zu einer Nutzungszone zugewiesen werden. 
Dies erfordert eine Rodungsbewilligung (Art. 12 WaG). Diese darf nur erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nach-
weist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen. Es müsste im vorliegenden Nutzungsplanverfahren eine 
umfassende Interessenabwägung stattfinden, was nicht geschehen ist. Das Bundesgericht hat dieses Vorgehen als 
unzulässig bezeichnet. Das Bundesgericht hielt in einem vergleichbaren Fall fest, dass das gewählte Verfahren den 
Anforderungen von Art. 12 WaG nicht entspricht, sondern vielmehr der Praxis vor Inkrafttreten des Waldgesetzes, 
vorab den Entscheid über die Nutzungsplanung zu treffen, noch bevor die effektiv beanspruchten Waldflächen im 
Detail bekannt sind, unter Vorbehalt einer später zu erteilenden Rodungsbewilligung. Es kann auch nicht gesagt 
werden, die beiden Stellungnahmen des lawa vom 23. Januar 2020, bzw. 1. Juli 2021 seien die vom Bundesgericht 
geforderte positive Stellungnahme.

Generell gilt das Gebot einer umfassenden Interessenabwägung für die gesamte Raumplanung. Eine solche Interes-
senabwägung ist vorliegend nicht erfolgt, wie schon das Beispiel Rodungsbewilligung zeigt.

Unbestritten ist weiter, dass das Seilbahnprojekt Weggis – Rigi Kaltbad UVP-pflichtig ist. Dieses Projekt ist aber 
bisher noch nicht genügend konkretisiert, insbesondere ist wie erwähnt noch kein Rodungsgesuch eingereicht wor-
den. Auf Grund des Gebots der umfassenden Interessenabwägung müsste der Umweltverträglichkeitsbericht jedoch 
bereits für die Einzonung des Seilbahnkorridors vorliegen.

Nach den Grundsätzen von Art. 25a RPG ist eine ausreichende materielle und formelle Koordination des zonenplan- 
und des eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens erforderlich. Dies bedeutet, dass die Zonenplanrevision 
viel stärker auf das konkret noch auszuarbeitende Seilbahnprojekt ausgerichtet werden muss. Die Revision des Zo-
nenplans muss inhaltlich auf das fertig konkretisierte Seilbahnprojekt, die Erkenntnisse des dazugehörigen Umwelt-
verträglichkeitsberichts und auf das Rodungsgesuch abgestimmt sein.

Nicht gelöst ist auch die Regelung der Erschliessung und Parkierung bei der Talstation. Dazu muss ein Gesamtver-
kehrskonzept vorgelegt werden. Da dieses noch nicht erstellt ist, fehlt eine massgebende Entscheidungsgrundlage, 
die erforderlich ist, um eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen.

Die im kantonalen Richtplan eingetragene Seilbahnstrecke Weggis-Rigi-Kaltbad betrifft nur die bestehende Seilbahn 
(Pendelbahn), welche eine Kapazität von maximal 640 Personen pro Stunde aufweist. Mit der neuen Bahn wird die 
Kapazität, wie aus den Akten hervorgeht, auf 800 Personen pro Stunde erhöht. Zudem wurde als Seilbahntyp eine 
neue Umlaufseilbahn ausgewählt. Diese wesentlichen Änderungen erfordern eine Neufestsetzung der Seilbahn im 
kantonalen Richtplan. Zudem fehlt es an der regionalen bzw. überkommunale Abstimmung der Aufgaben gemäss 
Richtplan.

Vorliegend wurde der Planungsbericht im Auftrag der Rigi Bahnen AG erstellt, was unzulässig ist. Schon aus diesem 
Grund kann auf den Planungsbericht nicht abgestellt werden. Zudem enthält der Bericht diverse Fehler und Lücken. 
Mitwirkungsverfahren war mangelhaft, da der Bericht ebenfalls von der Firma Planteam S AG verfasst wurde.

Eine Markierung der neuen Bauzone im Gelände in geeigneter Weise ist nicht erfolgt. Der Seilbahnkorridor wurde in 
keiner Weise visualisiert.

Die ENHK hält fest, dass die heutige Seilbahn eine schwere Beeinträchtigung des BLN-Objektes darstellt. Die zusätz-
liche Beeinträchtigung der Landschaft durch die neue Bahn erachtet die ENHK lediglich als leicht. Dieser Schluss ist 
falsch. Wird ein bestehender Eingriff noch verstärkt, dann liegt weiterhin ein schwerer, sogar noch schwerwiegender 
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Eingriff in die Landschaft vor. UVP und Rodungsgesuch sind aufeinander abzustimmen und bedingen ein praktisch 
spruchreiferes Bahnprojekt. Es wird somit zwingend ein zweites Gutachten der ENHK brauchen. Eine neue Seilbahn 
darf nicht mehr als drei Masten aufweisen, es sind auch die bisherigen Standorte der Masten beizubehalten. Zudem 
muss bei einer neuen Begehung mit der ENHK die Sicht auf die geschützte Rigi-Südflanke vom See her (Schiff) an-
geschaut werden. An diese Begehung sind auch die Schutzverbände einzuladen.

Da die UVP bisher fehlt, fehlen auch generell Angaben zu den Lärmimmissionen. Folgende Fragen sind bereits zu 
klären:

- Entstehung von Lärm- und Schallproduktion durch die Masten 10 und 11 sowie die Tragseile.

- Physikalische Parameter zur Verstärkung oder Eindämmung der Schallausbreitung in Richtung des Grundstücks 
des Einsprechers. 

- Art der Lärmquelle und des Lärms, Lärmzeitdauer.

- Auswirkungen von Körperschall im Umfeld der Anlageteile (Stützfundamente Masten 10 und 11 sowie Bergstation) 
auf Mensch, Tier und Mikroorganismen.

- Daten zur subjektiven Lärmeinschätzung durch menschliche Personen.

Die in Art. 23 BZR vorgesehene maximal Höhenkote der Bergstation von 1‘439 m.ü.M. stellt eine massive Erhöhung 
dar. Mit dieser neuen Höhenkote würde eine neue Bergstation ermöglicht, die nicht weniger als 3.50 m höher als der 
bestehende öffentliche Dorfplatz wäre. Somit würde die Aussicht in Richtung Westen, d.h. zum Horizont mit dem 
Pilatus, unwiderruflich verbaut. Dies ist inakzeptabel. Auch das heutige «Gesamtensemble», die bestehende Kur- und 
Hotelzone Rigi-Kaltbad mit dem Dorfplatz und seinen einmaligen Aussichtsmöglichkeiten, würde optisch massiv 
abgewertet. Der Grundriss der Bergstation der heutigen Pendelbahn von 305 m2 darf nicht vergrössert werden. Eine 
derart massive Verdichtung gehört nicht in die Kur- und Hotelzone Rigi-Kaltbad mit dem wichtigen Dorfplatz.

Die Rigi Bahnen AG wollen die Transportkapazität auf 800 Personen pro Stunde erhöhen, im Endausbau sogar auf 
1‘200 Personen pro Stunde. Dieser Ausbau der Transportkapazität ist mit dem Schutz der wunderbaren Rigi-Landschaft 
im BLN-Gebiet Nr. 1606 an der zum Vierwaldstättersee hoch exponierten Rigi-Südflanke nicht vereinbar.

Mit der Teilrevision Seilbahnkorridor wird eine Grundlage geschaffen, das wertvolle Biotop in unmittelbarer Nähe zum 
Chalet des Einsprechers zu zerstören. Der Masten 10 der Gondelbahn käme direkt in das Biotop zu stehen. Dieser 
Eingriff bedeutet zusammen mit weiteren massiven Eingriffen in die geschützte Landschaft (BLN 1606) mit 11 Mas-
ten eine bauliche Verdichtung der weitgehend unverbauten artenreichen Landschaft der Rigi-Südflanke. Eine Verlegung 
des Biotops und der bisherigen Lebensräume von Unken, Fröschen, Kröten usw. ist nicht in dem Masse möglich, wie 
es die Bestimmungen von Art. 18 und 18b NHG, verlangen. Auch von daher kann die Ortsplanungsrevision nicht 
genehmigt werden.

Erwägungen des Gemeinderats

Betreffend die Rüge der fehlenden oder unrichtigen Interessenabwägung wird auf vorstehende Ziff. 5.11.6 Interes-
senermittlung und Interessenabwägung verwiesen.

Betreffend die Rüge der fehlenden Koordination der Rodung mit dem vorliegenden Verfahren sowie der Prüfung der 
Umweltauswirkungen wird auf vorstehende Ziff. 5.11.5 Koordination mit dem Rodungsgesuch sowie Ziff. 5.11.4 
Prüfung der Umweltauswirkungen verwiesen. Der Sachverhalt, welcher dem vom Einsprecher genannten Bundes-
gerichtsentscheid zu Grunde liegt, ist nicht vergleichbar mit der vorliegenden Situation. Im Gegensatz zum erwähnten 
Entscheid, handelt es sich beim Seilbahnkorridor nicht um einen Sondernutzungsplan mit präjudizierender Wirkung 
gemäss Art. 5 Abs. 3 UVPV. Zudem ist vorliegend für die Rodungsbewilligung das BAFU und nicht der Kanton zu-
ständig und schliesslich war im geschilderten Verfahren zum Bau eines Autobahnanschlusses inkl. Zubringerstrasse 
ein Nutzungsplan keine zwingende Voraussetzung. Beim Bau von Seilbahnanlagen ist das BAFU für die Erteilung der 
Rodungsbewilligung im Plangenehmigungsverfahren zuständig. Der Kanton, respektive die Gemeinde Weggis haben 
lediglich die raumplanerische Abstimmung mit der Nutzungsplanung sicherzustellen. Es wird einzig präjudizierend 
festgelegt, in welchem Korridor die Seilbahn verlaufen soll. Diese Festlegung ist eine zwingende Voraussetzung für 
die Erteilung einer Plangenehmigung. Die für die Plangenehmigung der Seilbahn zuständigen Bundesämter (BAV, 
BAFU und ARE) haben der Gemeinde Weggis nach einer bundesinternen Koordination bestätigt, dass die Nutzungs-
planung wie vorliegend geplant vorab zu erfolgen hat und eine Rodungsbewilligung in diesem Verfahren noch nicht 
von ihnen geprüft werden kann.
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Gemäss Richtplaneintrag R6-3 ist unter anderem bei Erneuerungen/Erweiterungen der Anlage ein Gesamtverkehrs-
konzept zu erarbeiten. Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) kann erst im Rahmen PGV/Baubewilligung gemacht wer-
den, da erst zu diesem Zeitpunkt die Verkehrsauswirkungen abgeschätzt werden können. Der Korridor führt noch 
nicht zu einer neuen Seilbahn, sondern gilt auch für die bestehende, noch bis 2027 bewilligte Seilbahn und löst dadurch 
per se noch keine Erneuerung aus. Deshalb wird das GVK noch nicht fällig. Bezüglich im Richtplaneintrag R6-3 gefor-
derten Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr verlangt das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement einen 
Anschluss an den öffentlichen Verkehr als Bedingung für die Erteilung der Baubewilligung. 

Im Weiteren sind gemäss Richtplaneintrag R6-3 die folgenden Grundsätze zu verfolgen: 

– Förderung der qualitativen Aufwertung und Erneuerung bestehender Anlagen: Aufgrund der Berücksichtigung von 
diversen öffentlichen Interessen und Umweltinteressen und deren Abwägungen wird dieser Grundsatz im Rahmen 
des PGV berücksichtigt.

– (gross)räumliche Abstimmung der Kapazitäten der Anlagen: Der Nachweis dieser Abstimmung ist im Rahmen des 
PGV zu erbringen. Im Rahmen des PGV wird eine maximale Kapazität festgelegt.

– Anpassung der notwendigen Infrastruktur an die natürlichen Voraussetzungen und optimale Integration der Anlagen 
in das Landschaftsbild: Der Seilbahnkorridor befindet sich in einem BLN-Gebiet. Durch die Prüfung der Eingabe im 
Rahmen des PGV durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission wird dieser Grundsatz im nach-
gelagerten Verfahren eingehalten.

Betreffend die Rügen zum Mitwirkungsverfahren und zum Planungsbericht wird auf vorstehende Ziff. 5.11.1 Anträge 
betreffend das Mitwirkungsverfahren und den Planungsbericht verwiesen.

Betreffend der fehlenden Aussteckung des Bauvorhabens gilt, dass es sich vorliegend nicht um die Ausscheidung 
einer neuen Bauzone handelt, sondern lediglich um eine überlagernde Festlegung eines Korridors für Seilbahnanlagen, 
was nicht ausgesteckt werden muss. Gemäss den Bestimmungen der Verordnung über Seilbahnen zur Personen-
beförderung (Art. 13) wird das konkrete Bauprojekt im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens ausgesteckt bzw. 
mit Profilen gekennzeichnet werden.

Die ENHK hat in ihrer Beurteilung richtig festgehalten, dass die neue Seilbahn die bestehende Seilbahn ersetzt. Die 
bestehenden Masten werden vollumfänglich rückgebaut und voraussichtlich (bei einer Gondelbahn) durch eine hö-
here Anzahl niedrigerer Masten ersetzt. Der Seilbahnkorridor wird über das Trassee der bestehenden Pendelbahn 
gelegt. Der Schluss, dass es daraus zu keiner zusätzlichen schweren Beeinträchtigung kommt, ist somit richtig. Die 
von der ENHK vorgeschlagenen Projektoptimierungen werden in die weitere Planung einbezogen. Anhand des kon-
kreten Seilbahnprojekts im Plangenehmigungsverfahren wird sicherzustellen sein, dass das Seilbahnvorhaben zu 
keiner unzulässigen Beeinträchtigung des BLN-Objekts führt. Da beim Bau von Seilbahnen der Bund für die Erfüllung 
einer Bundesaufgabe zuständig ist, wird das BAFU im Rahmen der Plangenehmigung der Seilbahn beim BAV bean-
tragen können, dass ein erneutes Gutachten der ENHK einzuholen ist (Art. 7 Abs. 1 S. 1 NHG). Diese Beurteilung ist 
aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

Hinsichtlich der geltend gemachten fehlenden Lärmprognose wird auf die Ausführungen unter den vorstehenden 
Ziffern 5.11.4 und 5.11.7 Prüfung sämtlicher Umweltauswirkungen und Koordination mit dem Plangenehmigungsver-
fahren verwiesen. 

Auch erachtet der Gemeinderat die Erhöhung und Vergrösserung der Bergstation als geeignet und erforderlich. Dies-
bezüglich wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 5.11.2 zu Umzonung bei der Bergstation verwiesen. 

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.
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5.12.6 Ivo Vöhringer, Weggis (Rigi Kaltbad)

Anträge des Einsprechers

1. Es sei auf die Schaffung einer überlagernden Seilbahnzone sowie auf die Umzonung der Parzelle Nr. 1318 in 
die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad zu verzichten. Es muss ein neuer unabhängiger Planungsbericht in Auftrag 
gegeben werden.

2. Eine neue Bergstation auf GB 1318 muss punkto Höhe des Daches die gleiche Höhenkote wie die bestehende 
Bergstation aufweisen – d.h. 1433 m ü. M. Diese Höhenkote ist als verbindlich im BZR festzuhalten und diese 
muss klar unterhalb des öffentlichen Dorfplatzes liegen, welcher im rechtskräftigen BZR Art. 23 Kur- und Ho-
telzone Rigi Kaltbad mit 1435,50 m ü. M. festgelegt ist.

3. Der Grundriss einer neuen Bergstation auf GB 1318 muss sich am bestehenden Grundriss von ca. 305 m2 (d. 
h. 14,80 m Breite und 20-60 m Länge gemäss dem Grundbuchauszug) orientieren und darf diesen nur um max. 
20% überschreiten. Davon ausgenommen sind technisch notwendige Bauten, welche nicht sichtbar im UG-
Bereich installiert werden müssen. Die Höhenkote der «Perron-Kante» für den Ausstieg der Passagiere muss 
wie bestehend 1423,80 m ü. M. betragen.

4. Verbindlicher Lärmschutzgrenzwert im direkten Aussen-Perimeter der Bergstation: Mit Rücksicht auf den öf-
fentlichen Dorfplatz in der Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad gilt für die Bergstation Parzelle GB 1318 ein Lärm-
schutzgrenzwert von max. 32 db. Damit gilt es, den Zweck des öffentlichen Dorfplatzes, welcher der Erholung 
dient, im ruhigen und autofreien Kurort Rigi Kaltbad auch in Zukunft sicherzustellen.

Begründung des Einsprechers

Antrag 1:

Mit der Abstimmung vom 21. Mai 2006 hat der damalige Gemeinderat für einen öffentlichen Dorfplatz auf Rigi Kalt-
bad mit Rundsicht sowie den Rückbau der damaligen Bauruine «ex Bellevue» bei den Stimmbürger/innen der Ge-
meinde Weggis einen Kredit von CHF 1‘250‘000 beantragt. 

In der Folge wurde im BZR eine verbindliche Höhenkote von 1’435.5 m.ü.M. festgesetzt. Es kann nicht sein, dass nur 15 
Jahre später nun eine Höhenkote von 1’439 m.ü.M. festgelegt werden soll. Eine solche würde den Dorfplatz um volle 3.5 
m überragen und damit die Aussicht gegen Westen mit dem Horizont zur Pilatus-Seite unwiderruflich zerstören.

Im Vergleich zu den im Mitwirkungsverfahren von Februar/März 2020 aufgelegten Planungsunterlagen weicht das 
nun zur Umzonung aufgelegte Projekt ganz erheblich vom damaligen Projekt ab: - der Seilbahnkorridor wurde ver-
grössert, das GS Nr. 1318 (Bergstation) soll neu in die Kur- und Hotelzone umgezont werden. Diese Änderungen 
werden im Planungsbericht nicht begründet. Das Mitwirkungsverfahren ist daher ungenügend. 

In der Sache ist unhaltbar, dass der genannte Planungsbericht nicht etwa von der Gemeinde Weggis in Auftrag ge-
geben worden ist, sondern von den Rigi Bahnen AG. Es wird beantragt, dass die Gemeinde Weggis einen eigenen 
unabhängigen und nachweislich klar neutralen Planungsbericht in Auftrag gibt und danach die Auflage neu durchführt. 

Es fehlen im Planungsbericht bezüglich Art. 23 Abs. 11 BZR Angaben darüber, weshalb ein Ausbau erforderlich ist 
und in welchem Ausmass dieser erfolgen soll. Die Formulierung ist in ihrer Offenheit missglückt. Der «angrenzende 
Raum» ist präzise zu definieren oder es ist auf die Umzonung der Parzelle GS Nr. 1318 zu verzichten.

Anträge 2 und 3:

Es stellt sich die Frage, inwiefern sich das geplante Seilbahnprojekt aufgrund der damit verbundenen Emissionen an 
diesem Standort überhaupt mit der Umgebung verträgt. Abwägungen dieser Art enthält der Planungsbericht jedoch 
nicht. Zur Gewährleistung von Ruhe und Aussicht wurde die Bergstation samt Erschliessungstunnel bei ihrer Erstel-
lung 1968 vom Architekten Justus Dahinden bewusst im Erdboden versenkt, um die von der Bergstation ausgehen-
den Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten. Die Gewährleistung der Aussicht ab dem öffentlichen Dorfplatz 
gebietet geradezu, dass auf eine Erhöhung der heutigen Bergstation verzichtet wird.

Die neue Bergstation würde den Dorfplatz um 3.5 Meter überragen. Dies beeinträchtigt die Aussicht nach Westen 
und verstösst damit gegen Art. 23 Abs. 1 lit. f und Abs. 6 BZR. Der Gemeinderat zeigt überdies nicht auf, weshalb 
die so enorme Gebäudehöhe für die Erstellung einer neuen Seilbahn-Bergstation erforderlich wäre. Entsprechend ist 
die maximale Höhenkote im Bereich der heute bestehenden Gebäudehöhe von 1’433 m.ü.M. festzulegen.
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Erwägungen des Gemeinderats

Antrag 1: 

Betreffend die Rüge des ungenügenden Mitwirkungsverfahrens des Planungsberichts sowie des rechtlichen Gehörs 
verweisen wir auf vorstehende Ziff. 5.11.1 Anträge betreffend das Mitwirkungsverfahren und den Planungsbericht.   

Anträge 2 und 3:

Um einen Ausbau der Bergstation zu ermöglichen, wird Grundstück Nr. 1318, GB Weggis in die Kur- und Hotelzone 
umgezont. Gleichzeitig erfährt Art. 23 BZR (Bestimmung zur Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad) eine Ergänzung, die 
einen Ausbau der Bergstation in der angrenzenden Bauzone überhaupt ermöglicht. In der Kernzone Rigi Kaltbad wäre 
nur der Ersatz des bestehenden Volumens möglich, was nicht nur andere Seilbahntypen als die bestehende Seilbahn 
verunmöglicht, sondern auch eine Sanierung herausfordernd ausgestalten würde. 

Die exakte Lage der Bergstation ist gegenwärtig noch nicht definiert. Es ist aus privatrechtlichen und ortsbaulichen 
Gründen durchaus möglich, dass eine neue Bergstation weiter nördlich zu liegen kommt als die heutige Station, damit 
die Grenz- und Gebäudeabstände eingehalten werden können. Damit die notwendigen planerischen Freiheiten unter 
Berücksichtigung der Eingliederung gegeben sind, wird das Grundstück Nr. 1318 von der Kernzone Rigi Kaltbad in die 
Kur- und Hotelzone umgezont und der entsprechende Artikel im BZR mit einem Bergstation-spezifischen Absatz 
ergänzt. Mit der Festlegung der maximalen Höhenkote wird sichergestellt, dass unabhängig seiner Lage der höchs-
te Punkt des Gebäudes auf maximal 1‘439 m ü. M. liegt. So wird der Eingliederung ins Landschaftsbild und der 
Aussicht Rechnung getragen. Mit der Festlegung dieser Höhenkote wird die Aussicht nach West/Süd-West beein-
trächtigt. Die durch die Festlegung der Höhenkote mögliche maximale Höhe der Bergstation ermöglicht es einer 
neuen Seilbahn, das letzte Teilstück zwischen der Parzelle 1735, GB Weggis und der Bergstation ohne Höhenunter-
schied zu überbrücken, wodurch sowohl bzgl. Lärm als auch bzgl. Energieverbrauch Verbesserungen möglich sind. 
Auch wird eine durch die Definition der maximalen Höhenkote eine höhere Höhe des Gebäudes verhindert. Aus 
diesen Gründen wird die Festlegung einer Höhenkote von maximal 1‘439 m ü. M. unter Berücksichtigung der mass-
gebenden Interessen (Landschaftsschutz, Sichtbezüge, Energie, Lärm, bauliche Qualität, Zugänglichkeit) als zweck-
mässig erachtet.

Durch die Festlegung einer Höhenkote und die ungefähre Lage wird eine Flexibilität zugelassen, die es erlaubt, dass 
das Volumen der Bergstation bzgl. Seilbahntyp keine Einschränkungen vorgibt, d.h. es sind mit diesen vorgegebenen 
Massen weiterhin die verschiedenen Seilbahntypen möglich, aber nur soweit, dass die Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes sowie der Aussicht möglichst gering gehalten werden kann.

Mit dem neuen Absatz im Artikel zur Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad wird ermöglicht, eine Bergstation «im direkt 
angrenzenden Raum» zu realisieren. Die Vorschrift ist offen formuliert, so dass im Rahmen des Plangenehmigungs-
verfahrens flexibel auf die Lage und den Typ der Seilbahn reagiert werden kann. Diese Offenheit ist möglich, weil in 
der Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad eine Gestaltungsplanpflicht vorliegt. Im Rahmen des Gestaltungsplanes soll der 
Baubereich für die Bergstation definiert werden, das Bau- und Zonenreglement gibt daher den Rahmen vor, dies ist 
von der Detaillierungsstufe angemessen. Der bereits vorhandene Gestaltungsplan muss nachfolgend zur Nutzungs-
planung entsprechend überarbeitet werden. Mit der Festlegung des Baubereichs im Gestaltungsplan findet eine 
weitere Interessenabwägung in einem der Nutzungsplanung folgenden Verfahren statt, wodurch sichergestellt wird, 
dass die Beeinträchtigung der Aussicht unter Berücksichtigung der diesem Anliegen gegenüberstehenden Interessen 
wie Lärm und Energie möglichst minimiert wird. Ein Überbauen der gesamten an den Korridor angrenzenden Raum 
ist dadurch nicht möglich. 

Bezüglich der Rüge der Unverträglichkeit mit dem Erholungszweck und die mit der Seilbahnanlage verbundenen 
Emissionen an diesem Standort wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 5.11.4 Prüfung der Umweltauswir-
kungen und Ziff. 5.11.6 Interessenermittlung und Interessenabwägung verwiesen.

Antrag 4: 

Bezüglich der vom Einsprecher beantragten Lärmschutzgrenzwerte wird auf die vorstehenden Ausführungen unter 
Ziff. 5.11.4 Prüfung der Umweltauswirkungen verwiesen. Die Festsetzung von Belastungsgrenzwerten für Lärmim-
missionen wird von der Umweltgesetzgebung (Lärmschutzverordnung) abschliessend geregelt. Für kommunale oder 
lokale eigene Grenzwerte bietet diese keinen Raum.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.
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5.12.7 Rolf Hagen Mühle, Weggis (Rigi Kaltbad)

5.12.8 Paul Widmer, Winterthur

5.12.9 Emanuel Thaler, Zürich 

5.12.10 Susanne Brendle-Vock, Satigny und Michelle Vock, Rüeggisberg

5.12.11 Meike Bartz, Weggis (Rigi Kaltbad)

5.12.12 Franziska Waldis Guglielmetti, Kriens
Die vorstehenden Einsprechenden haben je einzeln aber gleichlautende Einsprachen erhoben. Zur Vereinfachung der 
Lesbarkeit werden diese nachfolgend gleichlautend behandelt:

Anträge der Einsprechenden

1. Es sei auf die Schaffung einer überlagernden Seilbahnzone sowie auf die Umzonung der Parzelle Nr. 1318 in 
die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad zu verzichten.

2. Eventualiter sei der vorgesehene Seilbahnkorridor auf eine Breite von 16 Metern zu reduzieren, wobei die Re-
duktion aus südöstlicher Richtung her vorzunehmen sei, es sei für die Parzelle Nr. 1318 eine maximale Höhen-
kote von 1‘432 m.ü.M. festzulegen, und es sei der «angrenzende Raum» gemäss dem neuen Art. 23 Abs. 11 
BZR in räumlicher Hinsicht präzise und verbindlich zu definieren.

3. Subeventualiter sei die Teilrevision des Nutzungsplans bezüglich Seilbahnkorridor sowie die Umzonung der 
Bergstation mit dem Plangenehmigungsverfahren des Bundesamts für Verkehr zu koordinieren und die dies-
bezügliche kommunale Nutzungsplanung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens 
zu sistieren.

4. Subsubeventualiter seien folgende zusätzlichen Planungsgrundlagen einzuholen:

a. konsolidierte Projektunterlagen zur geplanten Seilbahn und deren Bergstation

b. ein neuer Planungsbericht und es sei die öffentliche Auflage nach Erstellung der konsolidierten Projektun-
terlagen und nach Einholung der erwähnten Planungsgrundlagen erneut durchzuführen.

5. Subsubsubeventualiter sei in Art. 31c des Bau- und Zonenreglements eine Suspensivbedingung vorzusehen, 
wonach die Teilrevision nur wirksam wird, wenn für die Seilbahn eine rechtskräftige Plangenehmigung vorliegt.

6. Es sei dem Einsprecher umfassende Akteneinsicht zu gewähren.

7. Alles unter Kostenfolgen zulasten der Gemeinde Weggis.

Begründung der Einsprechenden

Antrag 1:

Im Vergleich zu den im Mitwirkungsverfahren von Februar/März 2020 aufgelegten Planungsunterlagen weicht das 
nun zur Umzonung aufgelegte Projekt ganz erheblich vom damaligen Projekt ab: Der Seilbahnkorridor wurde vergrös-
sert, das GS Nr. 1318 (Bergstation) soll neu in die Kur- und Hotelzone umgezont werden. Diese Änderungen werden 
im Planungsbericht nicht begründet. Das Mitwirkungsverfahren ist daher ungenügend. 

In der Sache ist unhaltbar, dass der genannte Planungsbericht nicht etwa von der Gemeinde Weggis in Auftrag ge-
geben worden ist, sondern von den Rigi Bahnen AG. Es wird beantragt, dass die Gemeinde Weggis einen eigenen 
unabhängigen und nachweislich klar neutralen Planungsbericht in Auftrag gibt und danach die Auflage neu durchführt.

Die Einsprecherin Nr. 5.12.12 und der Einsprecher Nr. 5.12.9 rügen zudem, dass sie bereits im Rahmen des Mitwir-
kungsverfahrens Einsicht in die Voruntersuchung mit Pflichtenheft für die UVB-Hauptuntersuchung vom 18. Februar 
2019 sowie die Stellungnahme des ARE vom 8. November 2019 beantragt hätten. Dass diese Unterlagen Ihnen nicht 
vorgelegt wurden verletze ihr rechtliches Gehör.

Es besteht keine Notwendigkeit zur Schaffung eines Seilbahnkorridors. Es wären stattdessen herkömmliche Ausnah-
mebewilligungen nach Art. 24 RPG zu erteilen gewesen. Mit diesem Vorgehen soll offenbar verhindert werden, dass 
gegen einzelne Projektelemente der in Planung befindlichen Gondelbahn Einsprache erhoben werden kann. Hinzu 
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kommt, dass die Festlegung des Seilbahnkorridors das Plangenehmigungsverfahren in unzulässiger Weise präjudiziert, 
da es die Streckenführung bereits vorwegnimmt. Mangels eines verbindlich konkretisierten Bahnprojekts sowie 
aufgrund des ausstehenden Plangenehmigungsverfahrens steht noch nicht einmal fest, ob für die Umzonung ein 
Bedarf besteht oder nicht. Eine Einzonung auf Vorrat widerspricht dem allgemeinen Verhältnismässigkeitsgrundsatz 
wie den Grundsätzen des Planungsrechts.

Antrag 2:

Gemäss Angaben der Rigi Bahnen AG würde ein Korridor von 12 Metern Breite für das vorgesehene Projekt genügen. 
Weshalb der Korridor gemäss Planauflage nun jedoch eine Breite von rund 40 bis 50 Metern aufweist, bleibt unklar. 
Zunächst bleibt völlig unklar, auf welche Unsicherheiten der Planungsbericht Bezug nimmt. Hinzu kommt, dass sich 
damit die ausufernde Festlegung des Seilbahnkorridors ohnehin nicht rechtfertigen lässt. Vielmehr spräche dies dafür, 
erst die ins Feld geführten Unsicherheiten zu klären und danach die Nutzungsplanung auf Basis eines bereinigten 
Projekts fortzusetzen. Alles andere kommt einer unzulässigen Einzonung auf Vorrat gleich, da keine Projektvariante 
dankbar ist, die einer Korridorbreite von rund 40 bis 50 Metern bedarf. Aufgrund der Ausführungen im Planungsbericht 
lässt sich jedenfalls nicht objektiv nachvollziehen, welche Varianten zur Diskussion stehen und welche Überlegungen 
zur räumlichen Festlegung der Breite des vorgesehenen Seilbahnkorridors geführt haben.

Wollte der Gemeinderat dennoch an der Seilbahnzone festhalten, so wäre diese jedenfalls ganz erheblich zu verklei-
nern, da er im vorgeschlagenen Ausmass bei weitem nicht erforderlich ist und damit den anerkannten raumplanungs-
rechtlichen Grundsatz, dass keine Einzonung auf Vorrat erfolgen darf, verletzt. Die Verkleinerung des Korridors auf 
eine Breite von 16 Metern hat von süd-östlicher Richtung her zu erfolgen, da dies dem von den Rigi Bahnen AG im 
November 2021 präsentierten Projekt am besten entspricht und dessen Umsetzung – soweit heute absehbar – am 
besten gewährleistet. 

Die Einsprechenden rügen die ungenügende Bestimmtheit des Art. 23 Abs. 11 BZR. Es fehlen Angaben, weshalb 
der Ausbau erforderlich ist und in welchem Ausmass dieser erfolgen soll. Die Formulierung ist in ihrer Offenheit 
missglückt. Der «angrenzende Raum» ist präzise zu definieren oder es ist auf die Umzonung der Parzelle GS Nr. 1318 
zu verzichten.

Es stellt sich die Frage, inwiefern sich das geplante Seilbahnprojekt aufgrund der damit verbundenen Emissionen an 
diesem Standort überhaupt mit der Umgebung verträgt. Abwägungen dieser Art enthält der Planungsbericht jedoch 
nicht. Zur Gewährleistung von Ruhe und Aussicht wurde die Bergstation samt Erschliessungstunnel bei ihrer Erstel-
lung 1968 vom Architekten Justus Dahinden bewusst im Erdboden versenkt, um die von der Bergstation ausgehen-
den Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten. Die Gewährleistung der Aussicht ab dem öffentlichen Dorfplatz 
gebietet geradezu, dass auf eine Erhöhung der heutigen Bergstation verzichtet wird.

Die neue Bergstation würde den Dorfplatz um 3.5 Meter überragen. Dies beeinträchtigt die Aussicht nach Westen 
und verstösst damit gegen Art. 23 Abs. 1 lit. f und Abs. 6 BZR. Der Gemeinderat zeigt überdies nicht auf, weshalb 
diese enorme Gebäudehöhe für die Erstellung einer neuen Seilbahn-Bergstation erforderlich wäre. Entsprechend ist 
die maximale Höhenkote im Bereich der heute bestehenden Gebäudehöhe von 1‘433 m.ü.M. festzulegen.

Antrag 5:

Die Entscheide der verschiedenen Behörden müssen mit entsprechenden Instrumenten voneinander abhängig ge-
macht werden. Aufgrund der zeitlichen Abläufe muss insbesondere die Nutzungsplanung mit dem Vorbehalt (auf-
schiebende Bedingung) verbunden werden, dass sie nur wirksam wird, wenn die Plangenehmigung für die Seilbahn 
rechtskräftig ist.

Erwägungen des Gemeinderats

Antrag 1: 

Betreffend die Rüge des ungenügenden Mitwirkungsverfahrens des Planungsberichts sowie des rechtlichen Gehörs 
verweisen wir auf vorstehende Ziff. 5.11.1 Anträge betreffend das Mitwirkungsverfahren und den Planungsbericht. 
Die von der Einsprecherin Nr. 5.12.12 und dem Einsprecher Nr. 5.12.9 erwähnte Stellungnahme des ARE wurde im 
Planungsbericht, S. 10 wortgetreu wiedergegeben. Die UVB-Voruntersuchung ist ein Instrument aus dem Plangen-
ehmigungsverfahren, welches von der Rigi Bahnen AG in Auftrag gegeben wird und Teil der Gesuchsunterlagen an 
das BAV ist. Diese Unterlagen sind nicht Gegenstand des Akteneinsichtsrechts im vorliegenden Verfahren. Zum 
Zeitpunkt der öffentlichen Auflage des Seilbahnkorridors ermöglichten die Unterlagen zum UVB aufgrund ihres Be-
arbeitungsstands auch keine verbindlichen Informationen für die Bevölkerung.
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Entgegen der Behauptung der Einsprechenden wäre im vorliegenden Fall die Erteilung von Ausnahmebewilligungen 
nach Art. 24 RPG rechtlich nicht zulässig. Bei Seilbahnvorhaben ist per se mit erheblichen Auswirkungen auf Raum 
und Umwelt zu rechnen. Daher unterliegen diese der Planungspflicht nach Artikel 2 RPG. Seilbahnen sind daher im 
kantonalen Richtplan behördenverbindlich festzusetzen. Daneben sind auf der Stufe Nutzungsplanung die Vorgaben 
des Richtplans zu präzisieren und grundeigentümerverbindlich umzusetzen (Art. 7 Abs. 1 SebG). Artikel 11 Absatz 1 
Buchstabe d der Seilbahnverordnung sieht denn auch vor, dass der Gesuchsteller dem BAV mit dem Plangenehmi-
gungsgesuch u.a. einen Bericht über die Abstimmung mit den Nutzungsplänen einreichen muss. 

Antrag 2: 

Bezüglich des Antrags der Einsprechenden auf Reduktion der Breite des Seilbahnkorridors wird auf vorstehende 
Ausführungen unter Ziff. 5.11.3 Redimensionierung Seilbahnkorridor verwiesen. Zudem wird der Korridor gemäss 
den Ausführungen unter Ziff. 5.11.3 im oberen Bereich etwas verschmälert.

Art. 23 BZR zur Kur- und Hotelzone soll ergänzt werden, um den Ausbau der Bergstation in der angrenzenden Bauzone 
zu ermöglichen. In der heute bestehenden Kernzone wäre diese Anlage zonenfremd und damit nicht zulässig. Die For-
mulierung «angrenzender Raum» beschränkt die Zulässigkeit der Bergstation auf diesen Bereich und schliesst aus, dass 
im weiteren Perimeter dieser Zone weitere Seilbahnanlagen erstellt werden. Es handelt sich um eine bewusst offene 
Formulierung. Da in der Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad eine Gestaltungsplanpflicht vorliegt, ist die Stellung des Gebäu-
des im nachgelagerten Verfahren der Anpassung des heute rechtskräftigen Gestaltungsplans zweckmässig. Im Weite-
ren darf die anrechenbare Gebäudefläche die vorgegebene Überbauungsziffer gemäss BZR nicht überschreiten.

Bezüglich der Rüge der Unverträglichkeit mit dem Erholungszweck und die mit der Seilbahnanlage verbundenen 
Emissionen an diesem Standort wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 5.11.4 Prüfung der Umweltauswir-
kungen und Ziff. 5.11.6 Interessenermittlung und Interessenabwägung verwiesen.

Die exakte Lage der Bergstation ist gegenwärtig noch nicht definiert. Es ist aus privatrechtlichen und ortsbaulichen 
Gründen durchaus möglich, dass eine neue Bergstation weiter nördlich zu liegen kommt, damit die Grenz- und Ge-
bäudeabstände eingehalten werden können. Damit die notwendigen planerischen Freiheiten unter Berücksichtigung 
der Eingliederung gegeben sind, wird das Grundstück Nr. 1318 von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Kur- und Hotel-
zone umgezont und der entsprechende Artikel im BZR mit einem Bergstation-spezifischen Absatz ergänzt. Mit der 
Festlegung der maximalen Höhenkote wird sichergestellt, dass unabhängig seiner Lage der höchste Punkt des Ge-
bäudes auf maximal 1‘439 m ü. M. liegt. So wird der Eingliederung ins Landschaftsbild und der Aussicht Rechnung 
getragen. Mit der Festlegung dieser Höhenkote wird die Aussicht nach West/Süd-West beeinträchtigt. Die durch die 
Festlegung der Höhenkote mögliche maximale Höhe der Bergstation ermöglicht es einer neuen Seilbahn, das letzte 
Teilstück zwischen der Parzelle 1735, GB Weggis und der Bergstation ohne Höhenunterschied zu überbrücken, wo-
durch sowohl bzgl. Lärm als auch bzgl. Energieverbrauch Verbesserungen möglich sind. Auch wird durch die Defini-
tion der maximalen Höhenkote eine höhere Höhe des Gebäudes verhindert. Aus diesen Gründen wird die Festlegung 
einer Höhenkote von maximal 1‘439 m ü. M. unter Berücksichtigung der massgebenden Interessen (Landschaftsschutz, 
Sichtbezüge, Energie, Lärm, bauliche Qualität, Zugänglichkeit) als zweckmässig erachtet.

Durch die Festlegung einer Höhenkote und die ungefähre Lage wird eine Flexibilität zugelassen, die es erlaubt, dass 
das Volumen der Bergstation bzgl. Seilbahntyp keine Einschränkungen vorgibt, d.h. es sind mit diesen vorgegebenen 
Massen weiterhin die verschiedenen Seilbahntypen möglich, aber nur soweit, dass die Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes sowie der Aussicht möglichst gering gehalten werden kann.

Mit dem neuen Absatz im Artikel zur Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad wird ermöglicht, eine Bergstation «im direkt an-
grenzenden Raum» zu realisieren. Die Vorschrift ist offen formuliert, so dass im Rahmen des Plangenehmigungsverfah-
rens flexibel auf die Lage und den Typ der Seilbahn reagiert werden kann. Diese Offenheit ist möglich, weil in der Kur- und 
Hotelzone Rigi Kaltbad eine Gestaltungsplanpflicht vorliegt. Im Rahmen des Gestaltungsplanes soll der Baubereich für 
die Bergstation definiert werden, das Bau- und Zonenreglement gibt daher den Rahmen vor, dies ist von der Detaillie-
rungsstufe angemessen. Der bereits vorhandene Gestaltungsplan muss nachfolgend zur Nutzungsplanung entsprechend 
überarbeitet werden. Mit der Festlegung des Baubereichs im Gestaltungsplan findet eine weitere Interessenabwägung 
in einem der Nutzungsplanung folgenden Verfahren statt, wodurch sichergestellt wird, dass die Beeinträchtigung der 
Aussicht unter Berücksichtigung der diesem Anliegen gegenüberstehenden Interessen wie Lärm und Energie möglichst 
minimiert wird. Ein Überbauen des gesamten an den Korridor angrenzenden Raumes ist dadurch nicht möglich. 

Antrag 3:

Bezüglich des Antrags zur Sistierung des vorliegenden Verfahrens wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 
5.11.7 Koordination mit dem Plangenehmigungsverfahren verwiesen. Daraus wird ersichtlich, dass eine weitere Ko-
ordination sowie eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens nicht möglich sind.
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Antrag 4: 

Bezüglich der Forderung nach konsolidierten Planungsgrundlagen wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 
5.11.1 Anträge betreffend das Mitwirkungsverfahren und den Planungsbericht sowie Ziff. 5.11.7 Koordination mit dem 
Plangenehmigungsverfahren verwiesen. Daraus ist ersichtlich, dass kein neuer Planungsbericht notwendig ist. De-
taillierte Regelungen zur Bergstation werden zudem im nachfolgenden Gestaltungsplanverfahren aufgezeigt (vgl. 
Ausführungen zu vorstehendem Antrag 2)

Antrag 5:

Die geplante Seilbahn dient als Ersatzanlage, der vorliegend auszuscheidende Seilbahnkorridor soll im Sinne einer 
Nachführung die Linienführung und den Raum sowohl für die bestehende als auch eine zukünftige Seilbahn in der 
Nutzungsplanung sichern. Auf die aufschiebende Bedingung wurde aus diesem Grund verzichtet. Es wird diesbezüg-
lich zudem auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 6 und Ziff. 9 Prüfung sämtlicher Umweltauswirkungen und 
Koordination mit dem Plangenehmigungsverfahren verwiesen.

Antrag 6:

Mit dem Versand des Einspracheprotokolls wurden den Einsprechenden auf Wunsch die Stellungnahmen der Bun-
desämter vom 13. Januar 2022 zugestellt.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.

5.12.13    Stiftung Helvetia Nostra, Bern
vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Schaller

Anträge der Einsprecherin

1. Die Teilrevision des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements Seilbahnkorridor und Umzonung Bergsta-
tion Rigi Kaltbad sei nicht zu genehmigen.

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gemeinde Weggis

Begründung der Einsprecherin

Eine PGV für die geplante Seilbahn kann erst erteilt werden, wenn der Bundesrat einen Sachplan genehmigt hat, welchen 
dann der Kanton Luzern in der Form der Fortschreibung im eigenen kantonalen Richtplan übernimmt. Der Konzessions-
ablauf muss zum Rückbau und der Renaturierung führen. Auf eine Konzessionserneuerung besteht kein Rechtsanspruch.

Es fehlt der Eintrag der neu geplanten Seilbahn im kantonalen Richtplan. Angesichts der Grösse des Projekts sowie 
seiner räumlichen, organisatorischen und politischen Bedeutung erscheint es auch im vorliegenden Fall unerlässlich, 
das neue Vorhaben in den kantonalen Richtplan aufzunehmen.

Es ist auch ein überkommunales Gesamtverkehrskonzept zu erstellen, wobei entscheidend ist, ob das kantonale 
Tourismusleitbild den Ausbau der Transportkapazitäten vorsieht.

Vorhaben wie eben die geplante Seilbahn dürfen erst nach Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 3 RPV in 
die kantonale Planungsphase treten.

Das BLN-Gebiet 1606 von nationaler Bedeutung: Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi würde 
durch das geplante Projekt schwerwiegend beeinträchtigt. Auf das neue Projekt ist zu verzichten und der Seilbahn-
korridor zu renaturieren, weil sein Bedarf nicht nachgewiesen ist.

Der «Chilewald» hat eine sehr wichtige Schutzfunktion vor Steinschlägen.

Eine Gondelbahn ist extrem windanfällig bzw. weist nur ein «Trag-Zug-Seil» auf. Bei rasch eintretenden Föhnstürmen 
am Rigi-Südhang – eine Folge der Klimakrise – ist dies ein sehr hohes Sicherheitsrisiko.
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Eine Gondelbahn weist wegen Dauerbetrieb den doppelten Stromverbrauch auf. Neue Technologien zur Stromein-
sparung wie z. B. aktuell bei der Erneuerung der drei Schilthornbahnen sind derzeit ausschliesslich bei Pendelbahnen 
möglich.

Eine Gondelbahn macht wegen Dauerbetrieb und vielen Rollen massiv mehr Lärm, welcher nicht nur Anwohner/innen 
sondern auch für die Flora und die Fauna (Wildtiere) untragbar sein würde.

Absolut unannehmbar sind auch die folgenden schweren Eingriffe in Natur und Tierwelt betreffend Wildruhezone 
BLN 1606 - Masten Nr. 7 und 8 sowie Nr. 9a und 9b, Quellschutzzone BLN 1606 auf Rigi Kaltbad Masten Nr. 11 und 
die Zerstörung des bestehenden Biotops auf Rigi-Kaltbad für Masten Nr. 10. 

Diverse Bundesgerichtsurteile betreffend Schutz von BLN-Objekten – Fehlende Interessensabwägung

ISOS - Durch die Aufnahme eines Objekts in das Bundesinventar ISOS ist das nationale öffentliche Schutzinteresse 
erstellt. Auf der Gegenseite dürfen konsequenterweise nur Eingriffsinteressen von ebenfalls nationaler Bedeutung 
in die Abwägung einbezogen werden. Die Prüfung der nationalen Bedeutung hat zweistufig zu erfolgen.

Die Gemeinde Weggis hat das Verfahren zur Teilrevision des Zonenplans bisher nicht genügend mit dem ausstehen-
den Plangenehmigungsverfahren nach Seilbahngesetz (SebG) koordiniert.

HELVETIA NOSTRA beantragt, dass die Unterlagen betr. das ENHK Gutachten (Auftrag, Augenscheinprotokolle, 
Korrespondenz mit den Promotoren und der Gemeinde und dem BAV) ediert werden ebenso wie der UVP Bericht 
samt Unterlagen.

HELVETIA NOSTRA beantragt der Gemeinde Weggis, das aufgelegte Projekt abzuweisen, auf die Erneuerung der 
Konzession der Pendelbahn Weggis – Rigi Kaltbad zu verzichten und den Seilbahnkorridor zu renaturieren. Allenfalls 
sei das Projekt dahingehend zu abändern, dass die Natur und die Tierwelt geschont werden.

Erwägungen des Gemeinderats

Im Unterschied zu den anderen Bundesgesetzen, die eine Plangenehmigungskompetenz des Bundes regeln, kennt 
das Seilbahngesetz keine Bestimmung analog zu Artikel 18 Absatz 4 erster Satz des Eisenbahngesetzes, wonach 
kantonale Bewilligungen und Pläne nicht erforderlich sind. Seilbahnvorhaben unterliegen damit dem planerischen 
Ermessen der für die Nutzungsplanung zuständigen Organe von Kantonen und Gemeinden. Weil die Planung von 
Seilbahnanlagen sehr technisch ist, müssen im Rahmen des PGV sämtliche Abklärungen zu Umwelt, Mobilität, Natur- 
und Umwelt (UVB) etc. gemacht werden. Seilbahnen mit Bundeskonzession unterliegen gemäss Anhang 60.1 UVPV 
der UVP-Pflicht, massgebliches Verfahren ist das (ordentliche) Plangenehmigungsverfahren nach den Bestimmungen 
von Artikel 9 ff SebG. Ein nationaler Sachplan ist nicht vorgesehen.

Gemäss Richtplaneintrag R6-3 ist unter anderem bei Erneuerungen/Erweiterungen der Anlage ein Gesamtverkehrs-
konzept zu erarbeiten. Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) kann erst im Rahmen PGV/Baubewilligung gemacht wer-
den, da erst zu diesem Zeitpunkt die Verkehrsauswirkungen abgeschätzt werden können. Der Korridor führt noch 
nicht zu einer neuen Seilbahn, sondern gilt auch für die bestehende, noch bis 2027 bewilligte Seilbahn und löst dadurch 
per se noch keine Erneuerung aus. Deshalb wird das GVK noch nicht fällig. Bezüglich im Richtplaneintrag R6-3 gefor-
derten Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr verlangt das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement einen 
Anschluss an den öffentlichen Verkehr als Bedingung für die Erteilung der Baubewilligung. Im Weiteren sind gemäss 
Richtplaneintrag R6-3 die folgenden Grundsätze zu verfolgen: 

– Förderung der qualitativen Aufwertung und Erneuerung bestehender Anlagen: Aufgrund der Berücksichtigung von 
diversen öffentlichen Interessen und Umweltinteressen und deren Abwägungen wird dieser Grundsatz im Rahmen 
des PGV berücksichtigt.

– (gross)räumliche Abstimmung der Kapazitäten der Anlagen: Der Nachweis dieser Abstimmung ist im Rahmen des 
PGV zu erbringen. Im Rahmen des PGV wird eine maximale Kapazität festgelegt.

– Anpassung der notwendigen Infrastruktur an die natürlichen Voraussetzungen und optimale Integration der Anlagen 
in das Landschaftsbild: Der Seilbahnkorridor befindet sich in einem BLN-Gebiet. Durch die Prüfung der Eingabe im 
Rahmen des PGV durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission wird dieser Grundsatz im nach-
gelagerten Verfahren eingehalten.

Wie oben erläutert, ist für Seilbahnvorhaben kein Sachplan auf Bundesebene vorgeschrieben. Art. 15 RPV ist insofern 
nicht direkt anwendbar. Die Voraussetzungen von Abs. 3 sind jedoch durch das vorliegende Nutzungsplanvorhaben 
ohnehin eingehalten. So besteht nachweislich ein Bedarf zum Ersatz der Erschliessungsanlage nach Rigi Kaltbad, 
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durch die bestehende Linienführung ist das Vorhaben auch standortgebunden. Vorliegend wurden die wesentlichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf Raum und Umwelt in einer der Planungsstufe entsprechenden Weise durch die 
kommunalen Behörden, die kantonalen Fachstellen und die ENHK beurteilt und als zulässig erachtet. 

Die umfassende Ermittlung und Abwägung aller relevanten Umweltinteressen erfolgt im Rahmen des anschliessen-
den Plangenehmigungsverfahrens. Es wird zudem auf vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 5.11.6 zu Interessener-
mittlung und Interessenabwägung sowie unter Ziff. 5.11.4 und 5.11.7 zu Prüfung der Umweltauswirkungen und Ko-
ordination mit dem Plangenehmigungsverfahren verwiesen.

Die ENHK hat in ihrer Beurteilung richtig festgehalten, dass die neue Seilbahn die bestehende Seilbahn ersetzt. Die 
bestehenden Masten werden vollumfänglich rückgebaut und voraussichtlich durch eine höhere Anzahl niedrigerer 
Masten ersetzt. Der Seilbahnkorridor wird über das Trassee der bestehenden Pendelbahn gelegt und die schwer 
beeinträchtigenden Masten werden voraussichtlich ersetzt. Der Schluss, dass es daraus zu keiner zusätzlichen 
schweren Beeinträchtigung kommt ist somit richtig. Die von der ENHK vorgeschlagenen Projektoptimierungen wer-
den in die weitere Planung einbezogen. Erst anhand des konkreten Seilbahnprojektes im Plangenehmigungsverfahren 
wird schliesslich sicherzustellen sein, dass das Seilbahnvorhaben zu keiner unzulässigen Beeinträchtigung führt. Da 
vorliegend der Bund für die Erfüllung einer Bundesaufgabe zuständig ist, wird das BAFU im Rahmen der Plangeneh-
migung der Seilbahn beim BAV beantragen können, dass ein erneutes Gutachten der ENHK eingeholt wird (Art. 7 
Abs. 1 S. 1 NHG). Diese Beurteilung ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Das Gutachten der ENHK 
vom 13. Dezember 2019 wurde anlässlich der öffentlichen Auflage den Einsprechern zur Einsichtnahme unterbreitet. 
Weitere Akten der ENHK liegen der Gemeinde Weggis nicht vor.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.

5.12.14 Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee, Luzern 

 Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Bern 

 Innerschweizer Heimatschutz, Luzern 

 Pro Rigi, Rigi Kaltbad 

 Pro Natura - Schweizerischer Bund für Naturschutz, Basel 

 Pro Natura Luzern, Luzern 

 WWF Schweiz, Luzern 

 WWF Luzern, Luzern

Antrag der Einsprechenden

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen die Einsprechenden, die Einsprache gutzuheissen und die Teilrevision 
des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements (Seilbahnkorridor, Umzonung Bergstation Rigi-Kaltbad) nicht zu 
genehmigen.

Begründung der Einsprechenden

In den aufliegenden Unterlagen wird der Eindruck vermittelt, dass es noch keine konkreten Details für den Ersatz der 
bestehenden Pendelbahn gebe und die überlagernde Zone in erster Linie für die bestehende Seilbahn gelte. Tatsache 
ist, dass seit Dezember 2018 der Entscheid der Rigi Bahnen kommuniziert ist und eine Gondelbahn als neue Bahn-
anlage und Ersatz für die Pendelbahn gebaut werden soll. Dieser Entscheid wurde mit der Präsentation des Projektes 
«SMART» vom 12.12.2021 bestätigt.
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Die neue Zone führt zum grössten Teil über Waldgebiet (Schutzwald und Waldreservat). Bekannt ist auch, dass die 
neue Gondelbahn grundsätzlich tiefer geführt wird und dass ein Teil der Stützen innerhalb des Waldareals zu liegen 
kommt. Dazu äussert sich der Planungsbericht in Kapitel 4.1.9 Wald sehr zurückhaltend, weil die detaillierten Abklä-
rungen im nachfolgenden Plangenehmigungsverfahren erfolgen sollen. Unterstützt wird diese Haltung durch das 
Gutachten der NEHK vom 12.12.2019, welches den Neubau einer Gondelbahn unter dem Vorbehalt des aktuellen 
Planungsstandes lediglich als «höchstens leichte zusätzliche Beeinträchtigung» beurteilt. Zusammengefasst soll der 
Stimmbürger über eine Vorlage abstimmen, deren tatsächlichen Auswirkungen aufgrund der vorliegenden Unterlagen 
nicht erkennbar sind. Weil die bestehende Pendelbahn ersetzt werden muss, sind die entsprechenden Projektdetails 
sowie die Zusicherungen bzw. Bewilligungen von Waldrodungen durch die zuständigen Behörden zwingende Vor-
aussetzung für die vorgeschlagene Einzonung. 

Für Seilbahnen mit Bundeskonzession (Anlagetyp Nr. 60.1, Anhang UVPV) muss zwingend eine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) durchgeführt werden. Nachdem die Rodungsbewilligung für die Zonenfestlegung zwingend vor-
ausgesetzt ist (Art. 12 WaG) und die Dimension des Ersatzes für die bestehende Pendelbahnanlage ohne Zweifel 
erheblich ist, muss die UVP möglichst frühzeitig durchgeführt werden. Im Rodungsgesuch muss aufgezeigt werden, 
dass die Rodung zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führt. Folglich muss bei Einreichung des Rodungs-
gesuchs die UVP vorliegen. Es ist unverständlich, dass beim vorliegenden Verfahren nicht auf die «Arbeitshilfe für 
die Ortsplanung» des Kantons Bern unter dem Titel «Touristische Nutzungen in der Nutzungsplanung» (Amt für 
Gemeinden und Raumordnung; 12/2020) zurückgegriffen wurde. Diese zeigt die Zusammenhänge zwischen Orts-
planungsverfahren, UVP und Rodungsverfahren klar auf (S. 13 ff.).

Die Koordination der notwendigen Verfahren ist wie erwähnt komplex, weil sich die verschiedenen Bewilligungen 
gegenseitig bedingen. Dies erfordert die zeitliche und materielle Abstimmung der verschiedenen Verfahren. Die 
Vollzugshilfe «Umwelt und Raumplanung bei Seilbahnvorhaben» (BAFU/BAV 2013) empfiehlt, frühzeitig einen Koor-
dinationsprozess vorzusehen. Auch das BUWD wies im Vorprüfungsbericht vom 18.3.2020 – mit Zurückhaltung – auf 
die Vollzugshilfe hin. Der Gemeinderat von Weggis ist darauf nicht eingetreten und das Zonenplanverfahren und die 
Plangenehmigung werden konsequent voneinander getrennt. Wie aufgezeigt, sind UVP und Rodungsverfahren bereits 
Bestandteil des Zonenplanverfahrens. Sie können nur durchgeführt werden, wenn das geplante Projekt ebenfalls 
spruchreif vorliegt. Es führt somit kein Weg am Koordinationsprozess vorbei, wie er in der erwähnten Vollzugshilfe 
aufgezeigt wird.

Eine Koordination der bereits angesprochenen Verfahren der Nutzungsplanung und Plangenehmigung mit den ent-
sprechenden Sonderbewilligungen (UVP und Rodung) muss zwingend auch die Richtplanung berücksichtigen. Es ist 
somit auch der Nachweis zu erbringen, dass das geplante Projekt nebst der Konformität mit dem kantonalen Touris-
musleitbild weitere Aspekte erfüllt, darunter: Anpassung der notwendigen Infrastruktur an die natürlichen Vorausset-
zungen und optimale Integration der Anlagen ins Landschaftsbild, Vorliegen eines Gesamtverkehrskonzeptes für 
Erneuerung/Erweiterung der Anlagen/Gebiete unter Berücksichtigung von MIV, öV und LV sowie angemessener 
Schutz der Natur und Landschaftswerte einschliesslich Wildruhe. Im Falle von Anpassungen des geltenden Richtplans 
sind ein kantonaler Entscheid (Erlass durch den Regierungsrat) sowie die Genehmigung durch den Bund erforder-
lich. 

UVP und Rodungsbewilligung erfordern als Voraussetzung das Studium von Varianten für das geplante Vorhaben. 
Während die Formulierung von Art. 10b Abs. 2b USG von einem Überblick über die wichtigsten allenfalls vom Ge-
suchsteller geprüften Alternativen spricht, ist die Formulierung in Art. 5 Abs. 2a WaG unmissverständlich: «Das Werk, 
für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein». Dies bedeutet, dass der Nach-
weis zu erbringen ist, dass auch andere Varianten geprüft worden, aber schlechter geeignet sind. Für den Neubau 
der geplanten Gondelbahn muss der Nachweis erbracht werden, warum der Ersatz der bestehenden Pendelbahn, 
von der man die Mastenstandorte sowie die landschaftlichen Auswirkungen kennt, nicht in Frage kommt.

Im Planungsbericht wird verharmlosend festgehalten, was die Beeinträchtigung des Waldes im Detail bedeutet. Die 
Stützen müssen auch in der Betriebsphase der neuen Bahn jederzeit zugänglich sein. Somit kann es sich bei den 
geplanten Zugangswegen nicht um temporäre Bauten handeln, da die Wege für den Unterhalt der Bahn bestehen 
bleiben müssen. Die Aussage, dass Waldschneisen, in welchen für den Betrieb der Seilbahn Bäume und Sträucher 
zurückgeschnitten werden, weiterhin als Wald gelten, ist, zumindest für Steinschlag-Schutzwälder, in dieser pauscha-
len Form nicht zutreffend. Art. 16 WaG hält fest, dass Nutzungen, die die Waldfunktionen beeinträchtigen, unzulässig 
sind. Im Steinschlag-Schutzwald Chilewald, wo Block- und Steinschläge gerade in jüngster Vergangenheit aufgetreten 
sind, vermag ein aus kleinen Bäumen und Sträuchern «begrünter» Waldboden die Schutzleistungen nicht mehr zu 
erbringen. Die nach Art. 16 WaG geforderte Aufrechterhaltung der Waldfunktion ist nicht mehr gewährleistet und die 
Niederhaltung stellt eine Zweckentfremdung dar, welche im Rodungsverfahren abzuhandeln ist. 
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Die Stein- und Blockschlagereignisse vom 22.04.2008, vom 29.12.2019 oder vom 10.02.2020 belegen die wichtige 
Schutzfunktion des Chilewaldes auf eindrückliche Art und Weise. Sie belegen aber auch, dass es im Steinschlag-
schutzwald eine niedergehaltene Waldschneise in der Hangfalllinie nicht erträgt! In den Unterlagen wird behauptet, dass 
die neue Gondelbahn keine neuen Seilschneisen erfordere. Ohne Projektdetails ist nur schwer vorstellbar, dass keine 
zusätzlichen Seilschneisen benötigt werden. Wichtig ist zudem die Tatsache, dass die bestehende Seilschneise unterhalb 
des Betonmastens Müseralp entgegen Art. 16 Abs. 2 WaG ohne waldrechtliche Bewilligung angelegt wurde. Ein wei-
terer rodungsrechtlicher Aspekt ist, dass die Rollen und Seilführung auf den Masten der neuen Gondelbahn überwacht 
werden müssen, damit die Anlage im Fall von Gefährdungen sofort gestoppt werden kann. Dies erfordert eine Kabel-
Verbindung der Masten mit der Antriebsstation, für welche ein erdverlegtes Kabel notwendig sein wird.

Angesichts der Dimension des Mastens mitten im Chilewald und der Intensität möglicher Steinschlag- und Block-
schlagereignisse aus den darüber liegenden Felsbändern ist das Thema Schutz vor Naturgefahren im Zusammenhang 
mit dem Detailprojekt, Rodungsgesuch und UVP zwingend abzuhandeln. Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass die wald- und umweltrechtlichen Aspekte und Fakten wesentlich komplexer und tiefgreifender sind, 
als dies in den aufliegenden Unterlagen, insbesondere im Planungsbericht, dargestellt wird. Eine umfassende Pro-
jektkoordination der verschiedenen komplexen und ineinandergreifenden Verfahren ist zwingend notwendig. Nur so 
lässt sich auch für den Stimmbürger von Weggis das Ausmass und die Auswirkungen der geplanten Seilbahnerneu-
erung und der damit erforderlichen Teilrevision des Zonenplanes sachlich korrekt beurteilen.

Nach Art. 12 WaG bedarf die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone einer Rodungsbewilligung. Bereits im Rahmen 
des Mitwirkungsverfahrens haben wir auf den Bundesgerichtsentscheid BGE 122 II 81 ff. hingewiesen. In einem neuen 
Urteil wurde diese Rechtsprechung durch das Bundesgericht präzisiert (1C_101/2020 und 1C_102/2020). Die Waldin-
teressen müssen daher schon im Nutzungsplanverfahren umfassend abgeklärt werden und Klarheit über den Zweck, 
das Ausmass und die Auswirkungen des Vorhabens herrschen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt 
es, wenn der Planungsbehörde vor ihrem Entscheid eine verbindliche positive Stellungnahme der Rodungsbewilligungs-
behörde vorliegt, die auf einer vollständigen Sachverhaltsermittlung und einer umfassenden Interessenabwägung beruht. 
Formell bedingt dies, dass zuvor ein Rodungsgesuch öffentlich aufgelegt worden ist. Auch im vorliegenden Fall soll die 
Nutzungsplanung durchgeführt werden, ohne dass die Rodungsbewilligung vorliegt. Dass es so nicht geht, wird spä-
testens bei der Lektüre des erwähnten Bundesgerichtsentscheids vom 29. Januar 2021 klar.

Bestehende und zukünftige Waldschneisen stellen grundsätzlich eine nachteilige Nutzung im Sinne von Art. 16 WaG 
dar. Eine niedergehaltene Waldschneise in der Hangfalllinie im Steinschlagschutzwald ist unzulässig, weil sie die 
Schutzfunktion wesentlich beeinträchtigt. Damit stellt die Niederhaltung im Steinschlagschutzwald eine Zweckent-
fremdung von Wald dar und ist analog einer Waldrodung zu behandeln.

Ein zweites Gutachten der ENHK wird somit zwingend notwendig sein. Im Sinne der NHG-Gesetzgebung sowie dem 
hohen Schutz-Status des BLN-Objekte müsste ein neues Projekt klare Verbesserungen gegenüber der abgegebenen 
Beurteilung darstellen, es darf die bereits bestehende schwere Beeinträchtigung des BLN-Objekts sicher nicht noch 
vergrössern. Insgesamt müsste das Projekt auf eine höchstens leichte Beeinträchtigung reduziert werden. 

Gemäss Kapitel 3.2 des Berichts (Kantonaler Richtplan) überquert die in der Richtplankarte eingezeichnete Seilbahn-
linie Wälder, Siedlungsgebiete, Landwirtschaftsgebiete usw. Die Tieferlegung für die geplante Gondelbahn hat zur 
Folge, dass sie die Wälder nur noch teilweise überquert und diese auch zerschnitten werden. Dabei handelt es sich 
nicht um eine qualitative Aufwertung, wie sie der Richtplan fordert. Der geplante Seilbahnkorridor widerspricht somit 
auch dem kantonalen Richtplan, welcher keine Schneisen vorsieht. Die beabsichtigte Teilrevision Zonenplan Seilbahn 
Weggis – Rigi Kaltbad widerspricht damit sowohl in Bezug auf den Wald mit dem geplanten Seilbahnkorridor wie auch 
in Bezug auf das fehlende Verkehrs- und Parkierungskonzept dem kantonalen Richtplan.

Erwägungen des Gemeinderats

Bezüglich der Koordination des vorliegenden Verfahrens mit dem Plangenehmigungsverfahren und dem Antrag auf 
Sistierung des Verfahrens zur Festsetzung der Zone Seilbahnkorridor wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 
5.11.5 Koordination mit dem Rodungsgesuch und Ziff. 5.11.7 Koordination mit dem Plangenehmigungsverfahren 
verwiesen.

Hinsichtlich des Verfahrensablaufs zur Prüfung der Umweltverträglichkeit wird auf vorstehende Ausführungen unter 
Ziff. 5.11.4 Prüfung der Umweltauswirkungen verwiesen.

Die Gemeinde Weggis hat sich mit der Abstimmung der diversen Verfahrensschritte (Zonenplanverfahren, Gestal-
tungsplanverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung, Rodung, Plangenehmigungsverfahren) intensiv auseinanderge-
setzt und hat sich von den zuständigen Bundesämtern beraten lassen. Die von den Einsprechern genannten Weglei-
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tungen sind der Gemeinde Weggis ebenfalls bekannt. Da sowohl das BAFU, das ARE und als auch das BAV die 
vorliegend vorgenommene Staffelung der Verfahren bestätigt haben, sieht die Gemeinde Weggis keinen Anlass, von 
diesem Verfahrensweg abzurücken. Diesbezüglich wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 5.11.5 Koordination 
mit dem Rodungsgesuch und Ziff. 5.11.7 Koordination mit dem Plangenehmigungsverfahren verwiesen.

Gemäss Richtplaneintrag R6-3 ist unter anderem bei Erneuerungen/Erweiterungen der Anlage ein Gesamtverkehrs-
konzept zu erarbeiten. Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) kann erst im Rahmen PGV/Baubewilligung gemacht wer-
den, da erst zu diesem Zeitpunkt die Verkehrsauswirkungen abgeschätzt werden können. Der Korridor führt noch 
nicht zu einer neuen Seilbahn, sondern gilt auch für die bestehende, noch bis 2027 bewilligte Seilbahn und löst dadurch 
per se noch keine Erneuerung aus. Deshalb wird das GVK noch nicht fällig. Bezüglich im Richtplaneintrag R6-3 gefor-
derten Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr verlangt das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement einen 
Anschluss an den öffentlichen Verkehr als Bedingung für die Erteilung der Baubewilligung. Im Weiteren sind gemäss 
Richtplaneintrag R6-3 die folgenden Grundsätze zu verfolgen: 

– Förderung der qualitativen Aufwertung und Erneuerung bestehender Anlagen: Aufgrund der Berücksichtigung von 
diversen öffentlichen Interessen und Umweltinteressen und deren Abwägungen wird dieser Grundsatz im Rahmen 
des PGV berücksichtigt.

– (gross)räumliche Abstimmung der Kapazitäten der Anlagen: Der Nachweis dieser Abstimmung ist im Rahmen des 
PGV zu erbringen. Im Rahmen des PGV wird eine maximale Kapazität festgelegt.

– Anpassung der notwendigen Infrastruktur an die natürlichen Voraussetzungen und optimale Integration der Anlagen 
in das Landschaftsbild: Der Seilbahnkorridor befindet sich in einem BLN-Gebiet. Durch die Prüfung der Eingabe im 
Rahmen des PGV durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission wird dieser Grundsatz im nach-
gelagerten Verfahren eingehalten.

Der Verweis der Einsprechenden auf die Anforderungen an die Standortgebundenheit einer Anlage, für die eine Rodung 
geplant ist, bezieht sich richtigerweise auf den Bau einer solchen Anlage. Im vorliegenden Fall wird jedoch mit dem 
Seilbahnkorridor nicht über die einzelnen Standorte der Masten, sondern integral über die Linienführung der zukünftigen 
Seilbahn entschieden. Es wird diesbezüglich nochmals auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 5.11.5 Koordina-
tion mit dem Rodungsgesuch und Ziff. 5.11.7 Koordination mit dem Plangenehmigungsverfahren verwiesen. Bei der 
Erarbeitung des Rodungsprojekts bei Vorliegen des konkreten Bauprojektes der Seilbahn wird die Rigi Bahnen AG den 
von den Einsprechenden geforderten Nachweis über die Standortgebundenheit zu erbringen haben.

Gemäss den vorstehenden Ausführungen beabsichtigt die Gemeinde Weggis an der vorgegebenen Staffelung der 
Verfahren (Nutzungsplanung, Plangenehmigung mit UVP und Rodung) festzuhalten. Den berechtigten waldrechtlichen 
Aspekten wird im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens Rechnung zu tragen sein. Der Rechtsmittelweg wird 
durch dieses Verfahren wiederum vollumfänglich gewährleistet. Die rodungsrechtlichen Themen sind jedoch, wie 
bereits ausgeführt (vgl. auch vorstehende Ziffer. 5.11.5 Koordination mit dem Rodungsgesuch) nicht Gegenstand des 
vorliegenden Verfahrens. 

Bezüglich der Rüge zur Koordination mit dem Rodungsverfahren wird auf vorstehende Ausführungen unter Ziff. 5.11.5 
verwiesen. Der Sachverhalt, welcher dem von den Einsprechenden genannten Bundesgerichtsentscheid zu Grunde 
liegt, ist nicht vergleichbar mit der vorliegenden Situation. Im Gegensatz zum erwähnten Entscheid, handelt es sich 
beim Seilbahnkorridor nicht um einen Sondernutzungsplan mit präjudizierender Wirkung gemäss Art. 5 Abs. 3 UVPV. 
Zudem ist vorliegend das BAFU für die Rodungsbewilligung zuständig und nicht der Kanton. Schliesslich war im 
geschilderten Verfahren zum Bau eines Autobahnanschlusses inkl. Zubringerstrasse ein Nutzungsplan keine zwin-
gende Voraussetzung, bei der Erteilung einer Plangenehmigung nach Seilbahngesetz ist der Nutzungsplan aber eine 
zwingen-de Voraussetzung. Beim Bau von Seilbahnanlagen ist das BAFU für die Erteilung der Rodungsbewilligung 
im Plangenehmigungsverfahren zuständig. Der Kanton, respektive die Gemeinde Weggis haben lediglich die raum-
planerische Abstimmung mit der Nutzungsplanung sicherzustellen. Es wird einzig präjudizierend festgelegt, in welchem 
Korridor die Seilbahn verlaufen soll. Auch die von den Einsprechenden geltend gemachte Forderung, dass die Pla-
nungsbehörde vor ihrem Entscheid eine verbindliche positive Stellungnahme der Rodungsbewilligungsbehörde ein-
zuholen hat, wurde von der Gemeinde geprüft. Die für die Plangenehmigung der Seilbahn zuständigen Bundesämter 
(BAV, BAFU und ARE) haben der Gemeinde Weggis nach einer bundesinternen Koordination bestätigt, dass die 
Nutzungsplanung wie vorliegend geplant vorab zu erfolgen hat und eine Rodungsbewilligung im vorliegenden Ver-
fahren noch nicht von Ihnen geprüft oder erteilt werden kann.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Die Einsprache sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.
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5.13 Geringfügige Änderung aufgrund der Einsprachen

Nach den erfolgten Einsprachebehandlungen erfährt der Seilbahnkorridor eine geringfügige Änderung.

Eine Überprüfung des Seilbahnkorridors aufgrund der Einsprachen zeigte, dass dieser am nördlichen Rand gegenüber 
der maximalen Breite eines Seilbahnkorridors für eine Pendelbahn – welche von denjenigen Seilbahntypen, die mög-
lich sind, den breitesten Korridor benötigt – etwas verschmälert werden kann. Aus diesem Grund wurde der Seilbahn-
korridor für die Abstimmung durch die Stimmbevölkerung verkleinert.

Die Breite des Seilbahnkorridors wurde wie folgt verkleinert:

Seilbahnkorridor öffentlichen Auflage: Breite Talstation 41 m; Breite Bergstation 58 m

Seilbahnkorridor Beschlussfassung Urnenabstimmung vom 27. November 2022: Breite Talstation 38 m; 
Breite Bergstation 41.5 m

Bericht des Gemeinderates zur Gemeindeabstimmung vom 27. November 2022                  42 
 

5.13 Geringfügige Änderung aufgrund der öffentlichen Auflage 
 

Nach den erfolgten Einsprachebehandlungen erfährt der Seilbahnkorridor eine geringfügige Änderung. 

Eine Überprüfung des Seilbahnkorridors aufgrund der Einsprachen zeigte, dass dieser am nördlichen Rand gegenüber der 
maximalen Breite eines Seilbahnkorridors für eine Pendelbahn – welche von denjenigen Seilbahntypen, die möglich sind, den 
breitesten Korridor benötigt – etwas verschmälert werden kann. Aus diesem Grund wurde der Seilbahnkorridor für die Abstim-
mung durch die Stimmbevölkerung verkleinert. 

Die Breite des Seilbahnkorridors wurde wie folgt verkleinert: 

 

 

 
Seilbahnkorridor zur öffentlichen Auflage: Breite Talstation 41 m; Breite Bergstation 58 m 

 

 
Seilbahnkorridor Beschlussfassung Urnenabstimmung: Breite Talstation 38 m; Breite Bergstation 41.5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht des Gemeinderates zur Gemeindeabstimmung vom 27. November 2022                  42 
 

5.13 Geringfügige Änderung aufgrund der öffentlichen Auflage 
 

Nach den erfolgten Einsprachebehandlungen erfährt der Seilbahnkorridor eine geringfügige Änderung. 

Eine Überprüfung des Seilbahnkorridors aufgrund der Einsprachen zeigte, dass dieser am nördlichen Rand gegenüber der 
maximalen Breite eines Seilbahnkorridors für eine Pendelbahn – welche von denjenigen Seilbahntypen, die möglich sind, den 
breitesten Korridor benötigt – etwas verschmälert werden kann. Aus diesem Grund wurde der Seilbahnkorridor für die Abstim-
mung durch die Stimmbevölkerung verkleinert. 

Die Breite des Seilbahnkorridors wurde wie folgt verkleinert: 

 

 

 
Seilbahnkorridor zur öffentlichen Auflage: Breite Talstation 41 m; Breite Bergstation 58 m 

 

 
Seilbahnkorridor Beschlussfassung Urnenabstimmung: Breite Talstation 38 m; Breite Bergstation 41.5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 5

5.14 Planerische Rahmenbedingungen/Umweltverträglichkeitsprüfung UVP
Wie vorstehend ausgeführt, muss eine Seilbahnerneuerung nach erfolgter Nutzungsplanung, also nach 
der Schaffung der zonenrechtlichen Grundlagen mit der vorliegenden Urnenabstimmung, ein Plangeneh-
migungsverfahren durchlaufen. 

Teil dieses Plangenehmigungsverfahrens wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung UVP sein. Der Planungsbericht zur 
Teilrevision des Zonenplans als übergeordnete Grundlage macht für verschiedene Umweltthemen innerhalb des Seil-
bahnkorridors allgemeine Aussagen, die im Rahmen der nachfolgenden UVP stufengerecht behandelt werden müssen.

5.14.1 Verkehr

Die Erschliessung der Talstation in Weggis erfolgt von Küssnacht her über die Kantonstrasse K2b. Unter-
halb der Talstation stehen heute 254 Parkplätze und zu Spitzenzeiten zusätzlich 150 Parkplätze im Dorf 
Weggis zur Verfügung. 

• In Zukunft soll eine Bushaltestelle direkt bei der Talstation eine bessere Erreichbarkeit ermöglichen. 

• Diese Anpassung der Linienführung des öffentlichen Verkehrs ist nicht Gegenstand des vorliegenden Zonenplan-
verfahrens, jedoch verlangt das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern im Vorprüfungs-
bericht, dass erst dann eine Baubewilligung erteilt werden darf, wenn die Talstation der Seilbahn durch den öffent-
lichen Verkehr erschlossen ist.

• Das von der Seilbahn Weggis – Rigi Kaltbad verursachte Verkehrsaufkommen ist im Rahmen der UVP-Hauptunter-
suchung genauer zu betrachten und gegebenenfalls sind Massnahmen in der Bewilligungsphase zu ergreifen. 

5.14.2 Wald

Der Chilewald wird sowohl im Ausgangszustand als auch in der Bau- und Betriebsphase, unabhängig vom 
Seilbahntyp, von der Seilbahn beeinträchtigt. 

• Allfällige Waldschneisen, in welchen für den Betrieb der Seilbahn Bäume und Sträucher zurückgeschnitten würden 
(Niederhaltung), würden weiterhin als Waldflächen gelten. 

• Der Chilewald ist ein Schutzwald, welcher Weggis vor Murgängen und Steinschlag schützt. Die Seilbahn darf zu 
keiner Gefährdung von Menschen führen. 

• Für den Bau neuer Stützen würden zeitlich begrenzte Zugangswege benötigt, wofür teilweise Wald temporär ge-
rodet werden müsste. Für im Wald zu stehen kommende Stützen müssten kleine Waldbereiche permanent gerodet 
werden. Diese wären durch Ersatzaufforstungen zu kompensieren.

• Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens sind die genauen Flächen für die Rodungen sowie der Ersatzauf-
forstungen zu definieren und das Rodungsgesuch zu erstellen. Da es sich beim Chilewald um einen Schutzwald 
handelt, sind die Eingriffe in den Wald geringstmöglich zu halten.

5.14.3 Landschaft und Ortsbild

Die bestehende Seilbahn liegt in einem Gebiet, welches durch das Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler (BLN) geschützt ist. Das Gebiet wird durch den Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgen-
stock und Rigi geprägt.

• Wie die bestehende Seilbahn wird auch die geplante Zone Seilbahnkorridor im Teilraum 3 Rigi zu liegen kommen. 
• Die Landschaft und das Ortsbild werden im Ausgangszustand wie auch in der Betriebsphase von der Seilbahn geprägt. 
• Bei der Tal- und Bergstation wird der Grundcharakter der Landschaft nicht relevant verändert und die Empfehlungen 

der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) werden berücksichtigt und umgesetzt. 
• Mit der im Bau- und Zonenreglement (BZR) festgeschriebenen Pflicht zur Durchführung eines qualitätssichernden Ver-

fahrens kann zudem die positive Eingliederung der Stationen in die Landschaft und das Ortsbild sichergestellt werden. 
• Die landschaftsschonende Unterbringung des Aushubs muss in der UVP-Hauptuntersuchung definiert werden.
• Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild der neuen Bahn sollen in der Summe ähnlich zu den Auswirkungen der 

heutigen Bahn sein.
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5.14.4 Naturgefahren

 

Gefahrenkarte um den Seilbahnkorridor

Die Seilbahnstationen liegen nicht in Gefahrenzonen. Entlang der Seilbahnlinie liegt eine erhebliche Ge-
fährdung durch Rutschungen und Sturz im unteren Bereich, nahe der Talstation vor, sowie eine geringe 
Gefährdung durch Rutschungen nahe der Bergstation. 

• Im Weiteren sind insbesondere Lawinenprozesse zu beachten. 
• Sonstige Gefahrenstufen und Gefahrenhinweise liegen nicht vor. 
• Auch gibt es Schutzbauten bezüglich Naturgefahren, namentlich einen Schutzdamm gegen Rutschung und Stein-

schlag, die sich in der neugeschaffenen überlagernden Zone «Zone Seilbahnkorridor» befinden. Dessen Wirkung 
darf bei den weiteren Planungsschritten nicht beeinträchtigt werden.

 

5.14.5 Lärm

Die Lärmverursachung ist stark abhängig vom Seilbahntyp und damit im Rahmen der UVP-Hauptuntersu-
chung im Detail zu klären.

• Eine Erneuerung der Seilbahn erzeugt im Ausgangszustand sowie in der Bau- und Betriebsphase Lärm, wobei der 
Seilbahnbetrieb selbst und die Anfahrten der Gäste und Mitarbeitenden sowie die Baumaschinen in der Bauphase 
Lärmquellen darstellen. 

• In der UVP-Hauptuntersuchung erfolgt die detaillierte Prüfung der Einhaltung der Anforderungen der Lärmschutz-
verordnung (LSV) in Bezug auf Verkehrs- und Betriebslärm.

5.14.6 Flora, Fauna, Lebensräume

Bezüglich Flora, Fauna und Lebensräume hat eine Seilbahn in allen Phasen relevante Auswirkungen. 

• Der Perimeter des Seilbahnkorridors umfasst nicht nur Wald, sondern auch das Pflanzenschutzgebiet Rigi, die 
kommunale Naturschutzzone Hütteberg, die Trockenwiese im Gebiet Buechen, Fauna und eine Wildruhezone 
unterhalb Rigi Kaltbad. 

• Die Trockenwiese Buechen ist von nationaler Bedeutung und darf durch die Bautätigkeiten ebenfalls nicht beein-
trächtigt werden.

• Für die Eingriffe in schützenswerte Habitate sind Ersatzmassnahmen zu definieren.
• Im Rahmen der UVP-Hauptuntersuchung wird ein Wildschutzkonzept aufzeigen, wie die Fauna während der Bau-

phase angemessen geschützt werden kann. Während des Betriebs einer Seilbahn lassen sich die wildlebenden 
Tiere aufgrund des Gewöhnungseffekts in der Regel nicht stören. 
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5.15 Änderungen im Zonenplan

5.15.1 Neue Zone Seilbahnkorridor

Im Zonenplan wird eine neue überlagernde Zone um die bestehende Seilbahnlinie ausgeschieden. 

• Sie schliesst die Umgebung der Seilbahnstationen und der Seilbahnlinie mit ein. Dabei überlagert sie folgende 
Zonen: Zone für öffentliche Zwecke, zweigeschossige Wohnzone A und B, Landwirtschaftszone 1 und 2, Wald, 
Übriges Gebiet A, Naturschutzzone, Wildruhezone, Landhauszone Rigi Kaltbad West, Grünzone und Quellschutz-
zone. Weiter wurden die statischen Waldgrenzen im Zonenplan eingetragen. 

• Der geänderte Zonenplanausschnitt sieht so aus:
 

• Der Seilbahnkorridor wurde so dimensioniert, dass verschiedene Seilbahntypen darin möglich sind. Der Seilbahn-
korridor lässt offen, welcher Seilbahntyp im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens als zweckmässig erachtet 
und realisiert wird.

• Die Breite des Korridors ermöglicht eine Pendelbahn, wie sie heute existiert, aber auch Seilbahnen, welche eine 
geringere Korridorbreite benötigen (z.B. Umlaufbahnen). 

• Die Ausdehnung der überlagerten Zone ist auf die maximal benötigte Breite einer Pendelbahn ausgerichtet. 
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5.15.2 Zonenplananpassung Bergstation 

 

Die Parzelle Nr. 1318 wird von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad umgezont. 

• Die Zuweisung in die angrenzend bestehende Kur- und Hotelzone hat eine Gestaltungsplanpflicht zur Folge. Da mit 
dem bestehenden Gestaltungsplan Rigi Kaltbad bereits ein Gestaltungsplan auch über die Parzelle 1318 besteht, 
ist der Gestaltungsplan im Nachgang zur Anpassung der Nutzungsplanung zu überarbeiten. 

• Mit dem Gestaltungsplan liegt demnach ein qualitätssicherndes Instrument vor, welches in einem ersten Schritt 
die Eingliederung in den sensiblen Landschaftsraum sicherstellen soll.

• Mit der Zuweisung in die Kur- und Hotelzone wird sowohl ein Ausbau als auch ein neuer Standort der Bergstation 
ermöglicht. 

• Sofern für die Bergstation ein gegenüber heute grösseres Bauvolumen benötigt, ist mit der Verpflichtung eines 
qualitätssichernden Verfahrens sicherzustellen, dass die Eingliederung in den sensiblen Landschaftsraum funktio-
niert. Unter qualitätssicherndem Verfahren ist ein Konkurrenzverfahren (Studienauftrag, Wettbewerb etc.) gemeint, 
welches sich mit dem Objekt befasst. Der Gestaltungsplan ist damit nicht gemeint.

Zonenplan bestehend Zonenplan neu

plan pdf einfügen
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5.16 Änderung im Bau- und Zonenreglement (BZR)

5.16.1 Artikel zur überlagerten Zone Seilbahnkorridor 
Das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Weggis wird wie folgt angepasst (Änderungen in blau):

Teilrevision Zonenplan Seilbahn Weggis – Rigi Kaltbad, Änderungen BZR    |    17.09.2021 

 

Das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Weggis wird wie folgt ange-
passt (Änderungen in blau) 

 
Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt und nachste-
henden Empfindlichkeitsstufen (ES) gemäss eidgenössischer Lärm-
schutzverordnung (LSV) zugewiesen. 
[…] 
 
 Empfindlichkeitsstufe 
[…]   
Nichtbauzonen Landwirtschaftszonen 1, 2 und 3 III 
 Übriges Gebiet A III 
 Übriges Gebiet B III 
 Freihaltezone III 
 Freihaltezone Abflusskorridor  
 Sport- und Erholungszone Rigi 

Kaltbad 
 

 Zone Seilbahnkorridor  
[…]   

 

[...] 
11 Im direkt an den Seilbahnkorridor angrenzenden Raum ist die 

Bergstation der Seilbahn zulässig. Für die Erstellung der Bergsta-
tion ist ein qualitätssicherndes Verfahren durchzuführen. Für den 
höchsten Punkt des Gebäudes gilt eine maximale Höhenkote von 
1439 m ü. M. 

 
1 In der Zone Seilbahnkorridor dürfen die für die bestehende Seil-

bahn oder deren Ersatz erforderlichen, nach dem Seilbahngesetz 
vom 23. Juni 2006 (SebG; SR 743.01) bewilligten technischen Bau-
ten und Anlagen gebaut, betrieben und unterhalten werden. Die 
notwendige umfassende Interessenabwägung findet im Plange-
nehmigungsverfahren nach dem SebG statt. 

2 Nicht mehr benötigte Anlageteile sind zurückzubauen. 
3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweiligen Grundnut-

zung. 

 

[...] 

 s) Talstation Station Luftseilbahn 
Stationsgebäude, Parkierungs- und Infrastrukturanlagen für Lufts-
Seilbahn 
qualitätssicherndes Verfahren 

[...] 
 

Art. 3 Zoneneinteilung 

Art. 23 Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad 

Art. 31c Zone Seilbahnkorridor 

Anhang A 



5 0

5.16.2 Erläuterungen zu den Änderungen im BZR

Kur- und Hotelzone

• Die exakte Lage der Bergstation ist gegenwärtig noch nicht definiert. 
• Es ist aus privatrechtlichen und ortsbaulichen Gründen durchaus möglich, dass eine neue Bergstation weiter nörd-

lich zu liegen kommt, damit die Grenz- und Gebäudeabstände eingehalten werden können. 
• Damit die notwendigen planerischen Freiheiten in der Nutzungsplanung gegeben sind, wird das Grundstück  

Nr. 1318 von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Kur- und Hotelzone umgezont und der entsprechende Artikel im BZR 
mit einem Bergstation-spezifischen Absatz ergänzt. 

Maximale Höhenkote

• Mit der Festlegung der maximalen Höhenkote wird sichergestellt, dass unabhängig seiner Lage der höchste Punkt 
des Gebäudes auf maximal 1’439 m ü. M. liegt. So wird der Eingliederung ins Landschaftsbild und der Aussicht 
Rechnung getragen.

• Mit der Festlegung dieser Höhenkote wird die Aussicht nach West/Süd-West beeinträchtigt. Die durch die Festle-
gung der Höhenkote mögliche maximale Höhe der Bergstation ermöglicht es einer neuen Seilbahn, das letzte 
Teilstück zwischen der Parzelle 1735 und der Bergstation ohne Höhenunterschied zu überbrücken, wodurch sowohl 
bezüglich Lärm als auch bezüglich Energieverbrauch Verbesserungen möglich wären. 

• Auch wird durch die Definition der maximalen Höhenkote eine höhere Höhe des Gebäudes verhindert. Aus diesen 
Gründen wird die Festlegung einer Höhenkote von maximal 1’439 m ü. M. unter Berücksichtigung der massgeben-
den Interessen (Landschaftsschutz, Sichtbezüge, Energie, Lärm, bauliche Qualität, Zugänglichkeit) als zweckmäs-
sig erachtet.

• Durch die Festlegung einer Höhenkote und die ungefähre Lage wird eine Flexibilität zugelassen, die es erlaubt, dass 
das Volumen der Bergstation bezüglich Seilbahntyp keine Einschränkungen vorgibt, d.h. es sind mit diesen vorge-
gebenen Massen weiterhin die verschiedenen Seilbahntypen möglich.

5.17 Antrag des Gemeinderates
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der überlagerten Zone Seilbahnkorridor und der Umzonung der 
Parzelle Nr. 1318 von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Kur- und Hotelzone Rigi Kaltbad mit den dazugehörenden Be-
stimmungen im Bau- und Zonenreglement sei zuzustimmen unter Abweisung der nicht gütlich erledigten Einsprachen.

Weggis, 28. September 2022

GEMEINDERAT WEGGIS

Roger Dähler     Godi Marbach

Gemeindepräsident    Geschäftsführer / Gemeindeschreiber
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Anhang:
Die lange Geschichte der Weggiser Seilbahn

Standseilbahn, Drahtseilbahn oder Schwebebahn – wie kann der Weggiser Gemeindeteil am See mit dem 
Gemeindeteil auf dem Berg verbunden werden?

1888
Ein Weggiser Komitee reicht beim Bund ein Konzessionsgesuch für eine Standseilbahn Weggis – Rigi Känzeli ein. 
Das Gesuch wird abgelehnt mit dem Hinweis, dass gemäss Konzession der Vitznau-Rigi-Bahn während 30 Jahren 
nach Erteilung der Konzession für diese Bahn keine weitere Bergbahn auf die Rigi bewilligt werden dürfe. 
Ein zweites Gesuch wird ebenfalls im Jahr 1888 abgelehnt: Eine Konzession für eine normalspurige Zahnradbahn von 
Weggis nach Rigi Staffelhöhe. Die Bahn würde von Weggis im Wesentlichen dem Rigireitweg folgen und in Staffel-
höhe in die Geleise der Art-Rigibahn einmünden.

1959
Der Kurverein initiiert eine Schwebebahn ab Weggis. Varianten: Bis Müseregg oder Känzeli. 

1961
Ein Initiativkomitee mit Anton Würth, alt Gemeinderat; Martin Hofmann, Hotel Central; Alois Dahinden, Hotel Bellevue 
Rigi; Anton Reis, Gemeindepräsident; Josef Hofmann, Korporationspräsident; Hans Weber, Hotel Bühlegg und Armin 
Furrer, Gemeindeschreiber reicht beim Bund ein Konzessionsgesuch für eine Luftseilbahn nach Rigi Kaltbad ein.
Dazu heisst es in der Broschüre 25 Jahre Luftseilbahn Weggis – Rigi Kaltbad 1968 – 1993: «Franz Würth pilgerte mit 
seinen Leuten sechs bis acht Mal nach Bern zu Bundesrat Willy Spühler und wiederholte immer wieder die vier 
wichtigsten Gründe für die Bahn: Verbindung des Dorfteiles Rigi Kaltbad (29 Haushaltungen mit ca, 150 Personen) 
mit Weggis, Weggis wünscht sich als bedeutender Kurort eine eigene Attraktion, Belebung des Tourismus auf der 
Rigi, direkter Zugang zu den Korporations-Alpen und Waldungen.»

1964
Das Weggiser Initiativkomitee überträgt im Vertrag vom 31. August 1964 die Rechte und Pflichten für den Bau und 
Betrieb der Luftseilbahn – unter Vorbehalt der Konzessionserteilung durch den Bund – an die Rigibahn-Gesellschaft 
Vitznau. Die Konzession wird am 24. September 1964 erteilt.

1968
Am 15. Juli 1968 wird die Luftseilbahn Weggis – Rigi Kaltbad eingeweiht. Die neuuniformierte Feldmusik spielt auf, 
der Jodelklub Weggis und die Schulklasse von Edwin Blum intonieren feierliche Lieder. Statt «z’Wäggis fahd jetz s 
Stiige aa» heisst es jetzt: «Z’Wäggis fahd jetzt d’Seilbahn aa».

1975
Die roten Kabinen werden von 50 auf 80 Personen «umgerüstet», indem die Sitzplätze entfernt werden.

1986
Die prominenteste Fahrt der Luftseilbahn gemäss Jubiläumsbroschüre 1993: Anlässlich des Bundesrat-Schulreislis 
führt der Luzerner Bundespräsident Alphons Egli nach einem festlichen Nachtessen im Hotel Bellevue das ganze 
Kollegium, entgegen der ursprünglich besprochenen Sicherheitsbestimmungen, in corpore (!) in der gleichen Kabine 
nach Weggis hinunter. 

1993
Zum 25-Jahr-Jubiläum bekommt die Weggiser Luftseilbahn neue Panoramakabinen, welche Platz für 76 Personen bieten.

2022
Die Konzession der bestehenden Bahn kann für weitere fünf Jahre verlängert werden. 
Am 27. November befinden die Weggiserinnen und Weggiser über die Zukunft ihrer Seilbahn. Sie nehmen an der 
Urne Stellung zur Schaffung eines Seilbahnkorridors und zur Umzonung der Bergstation Rigi Kaltbad. Geplant ist eine 
vollständige Erneuerung der Seilbahnanlage aus dem Jahr 1968. Nach der kommunalen Zonenplanabstimmung wird 
das Bundesamt für Verkehr BAV über ein neues Seilbahnprojekt der Rigi Bahnen AG befinden. 
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6. Erläuterungen zur Abstimmungsvorlage 2:
 Teilrevision Zonenplan Weiher Nord

6.1 Ausgangslage
Die Arbeitszone Weiher ist das einzige reine Gewerbegebiet in der Gemeinde Weggis. Zum einen befindet sich hier 
die Firma Thermoplan AG, welche nicht nur national, sondern vornehmlich auch international eine bedeutende Aus-
strahlung hat und bezüglich Arbeitsplatzangebot für die Gemeinde und die ganze Region von grosser Bedeutung ist. 
So ist die Thermoplan AG eine der wichtigsten Arbeitgeberinnen im Gebiet der Luzerner Seegemeinden. 

Rund 400 neue Arbeitsplätze in den vergangenen 15 Jahren

Zum andern bietet das Gewerbegebiet Weiher Platz für das traditionelle, lokale Gewerbe im Handwerk- und Dienst-
leistungsbereich. Hier befindet sich dieses Gewerbe am richtigen Standort, nämlich dort, wo es sich in und mit be-
dürfnisgerechten Infrastrukturanlagen entwickeln kann und dank der Lage direkt an der Kantonsstrasse sehr gut er-
schlossen ist. In den vergangenen rund 15 Jahren sind im Weiher daher gegen 400 Arbeitsplätze entstanden. 

Teilrevision Weiher Süd bereits genehmigt …

Die ursprünglich im Frühjahr 2021 geplante Teilrevision Weiher wurde aufgrund von Verfahrensfragen in zwei sepa-
rate Teilrevisionen Weiher Süd und Weiher Nord aufgeteilt. Der ersten Teiländerung Teilrevision Weiher Süd wurde 
von der Weggiser Stimmbevölkerung am 13. Juni 2021 an der Urne mit 85.72 Prozent Ja-Stimmen deutlich zugestimmt. 
Vom Regierungsrat wurde sie anschliessend mit Entscheid vom 21. September 2021 genehmigt. Damit wurde die 
«Arbeitszone Weiher 2» neu ausgeschieden und das kommunale Bau- und Zonenreglement (BZR) durch den entspre-
chenden Artikel 11b ergänzt.

… nun folgt Weiher Nord

Die vorliegende Teilrevision Weiher Nord umfasst nun den zweiten Teil der Um- und Einzonung im Arbeitsgebiet 
Weiher. Sie bezweckt eine optimale Erschliessung der bestehenden Arbeitszonen und der künftigen Neubauten. 

6.2 Der Landabtausch erfolgt eins zu eins

Die vorliegende Teiländerung des Zonenplans der Gemeinde Weggis umfasst den nördlichen Teil des Ar-
beitsgebietes Weiher. Dabei geht es um eine Arrondierung bzw. Einzonung einer Teilparzelle in die Bauzo-
ne, sodass die bestehenden Gewerbeliegenschaften besser erschlossen werden können.

   

Rechtsgültiger Zonenplan des Gebiets Weiher

F
lo

s
s

Bootshafen

Res.

Reservoir

CKW

CKW

R
es.

Res.

Br.

Res.

Parkhaus

Lufts
eilb

ahn

Lufts
eilb

ahn

V
R
B

S
kilift

Pavillo
n

CKW

Bootshafen

Res.

Res.

Res.

R
u
b
ib

a
ch

Res.

Alexander
Park

hote
l

Seeblick

C
K

W

Station

Rigi

Kapelle
 Lochhof

Allerheiligen Kapelle

Ref. Kirche Weggis

Kath. Kirche St. M
aria

V
e
re

n
a
 K

a
p

e
lle

Kapelle Heiligchrüz

Ref. Kapelle

W
erkhof

Tennisplatz

Rom
itibach

N
atio

na
l

Alpenblick

Belvedere

Gemeindehaus

Albana

Eden

Central

Waldstätte
n

H
ot

el
 F

rie
dh

ei
m

Rössli

Sportplatz

SGV Station

Schulzentrum

Reservoir

T
alstatio

n

R
u
b
ib

a
ch

Alte
rs

heim
 H

of
m

at
t

Café Dahinden

Jädhütte

R
äm

si
w

ye
r

R
äm

si
ba

ch

LWRKStation

SFG

Sportplatz

Post-Terminus

Du Lac

Schweizerhof
Viktoria

Oberstufenschulhaus

Schulhaus Kirchmatt

Dorfschulhaus
Post

G
e
w

ä
ch

sh
au

s

Res.

C
h
ie

n
b
ac

h

Res.

Edelw
eiss

Kastanien

Res.

Parkhaus

Gotthard

B
eaurivage

L
W

R
K

ARA

S
c
h
e
ib

e
n

sta
n
d

S
c
h
ü
tze

n
h
a

u
s

Lützelau

Tennisplatz

Institut

Reservoir

Frohburg

Res.

Res.

Hotel H
ertenstein

Hotel G
raziella

Res.

Hallenbad

Gerbi

Schulhaus und Turnhalle Dörfli

Feuerwehr

Sportplatz

G
e
w

ä
ch

sh
a
u
s

Sportplatz

S
t. 

M
ic

ha
el

s 
K
ap

el
le

CKW

CKW

CKW

CKW

C
KW

C
K
W

C
K

W

CKW

CKW

Reservoir

R
e
s
e
rv

o
ir

CKW

CKW

CKW

CKW
Ahornw

eg

Bergliweg

B
la

uw
ei

dw
eg

O
b
e
re

 B
o
d
e
n
b
e
rg

s
tra

s
se

Obere BodenbergstrasseU
n
te

re
 B

o
d
e
n

b
e
rg

s
tra

s
s
e

Buch
enw

eg

Bühlstrasse

B
ü
h
lstra

sse

O
be

re
 B

ur
gs

tr
as

se
U

nt
er

e 
B
ur

gs
tr
as

se

Chriesistrasse

E
ichenw

eg

Eichistrasse

Eschenrain

Fliederweg

Föhrenrain

Föhrenrain

F
ried

he
im

w
e
g

Friedheimweg
Friedheimweg

Friedheim
weg

Gotthardstrasse

Gotthardstrasse

Gotthardstrasse

Gotthardstrasse

G
ro

s
sm

a
tt
w

e
g

Haselsteig

H
e
rt
en

st
e
in

st
ra

ss
e

H
er

te
ns

te
in

st
ra

ss
e

Hertensteinstrasse

H
er

te
ns

te
in

st
ra

ss
e

Hertensteinstrasse

Hertensteinstrasse

H
ü
g
e
ri
st

ra
ss

e

Hürtim
atts

tra
sse

Hürtimattstrasse

Hürtimattstrasse

Kantonsstrasse

Kantonsstrasse

K
a
n
to

n
ss

tr
a
ss

e

Kantonsstrasse

Kantonsstrasse

K
antonsstrasse

Kantonsstrasse

Kantonsstrasse

Kantonsstrasse

K
antonsstrasse

K
antonsstrasse

K
an

to
ns

st
ra

ss
e

K
a
n
to

n
ss

tr
a
ss

e

K
a
n
to

n
s
st

ra
ss

e

Kastanienweg

Kastanienweg

K
re

u
zs

tr
a
ss

e

Langenzihlstrasse

L
a
n
g
e
n
z
ih

ls
tr

a
s
s
e

Lärchenweg

L
a

u
g
n
e

ris
tr a

s
s
e

Lindenweg

Lorbeerweg

Lützelaustrasse

L
ü
tz

e
la

u
s
tr

a
s
se

Lütze
laustra

sse

Luzernerstrasse

L
uze

rn
erstrasse

Luzernerstrasse

Luzernerstrasse

M
agnolie

nweg

M
ä
ttliw

e
g

M
ösl

iw
eg

Oberbühlstrasse

Obstbaumstrasse

Obstbaumstrasse

Obstbaumstrasse

Pannereggstrasse

Pannerhofstra
sse

P
a
rk

s
tra

s
s
e

Parkstrasse

Park
st

ra
ss

e

Rebhalde

R
e
m

si
st

ra
ss

e

R
e
m

si
st

ra
ss

e

R
iedsortstrasse

Riedsortstrasse

Riedsortstrasse

R
iedsortstrasse

Riedsortstrasse

R
ig

ib
lic

ks
tr

a
ss

e

R
ig

ib
lic

ks
tr
a
ss

e

Rigiblickstra
sse

Rigiblic
kstra

sse

R
ig

ib
lic

ks
tra

ss
e

R
ig

ib
lic

ks
tr

a
ss

e

R
ig

ib
lickstra

sse

R
igistra

sse

Rigistrasse

R
ig

is
tr
a
ss

e

Rigistrasse

R
igistrasse

Rigistrasse

R
ig

is
tr
a
ss

e

R
igistrasse

Rigistrasse

R
ig

is
tr
as

se

Röhrlistrasse

Röhrlistrasse

Röhrlistrasse

R
ö
h
rl
is

t r
a
s
s
e

Rubist
ra

ss
e

Seest
ra

ss
e

Seestrasse

Sonnhaldenstrasse

Sonnhaldenstrasse

S
onnhofstrasse

S
p
ycherw

e
g

S
un

ne
ra

in
st

ra
ss

e

SunnerainstrasseSunnerainstrasse

Tellis
tra

sse

Tellistrasse

U
n
te

re
g
g

is
tra

s
s
e

V
it
zn

a
u
e
rw

e
g

V
o
rd

e
ra

ch
e
rstra

sse

W
a
cho

lde
rw

in
ke

l

W
eiherm

attw
eg

Zingelistrasse

Zingelistrasse

Z
in

g
e
listra

sse

Zinnenstrasse

Zinnenstrasse

Zi
nn

en
st

ra
ss

e

H
o
fm

a
ttstra

ss
e

R
ü
ti
m

a
tt

w
e
g

Brünnistrasse

B
rü

nn
is
tra

ss
e

Tannenbergstra
sse

R
üt

im
a
tt
st

ra
ss

e

W
e
ih

e
rs

tr
a
s
s
e

R
ie

d
m

a
tt
st

ra
ss

e

Glattbergstrasse

Pannereggrain

H
ö
ch

is
tr

a
ss

e

P
a
rk

 H
ö
ch

i W
e
g

P
a
rk

 H
ö
ch

i A
lle

e

Azaleenweg

Oberer Firstweg

S
te

ig
le

n
w

e
g

Rig
iw

eg

Unterfrohmattberg

T
h
e
rm

o
p
la

n
p
la

tz

S
ta

ffe
lh

ö
h
e
w

e
g

Steinacheristrasse

Baumenweg

Bärenzingelweg

Felsentor

F
yra

b
ig

w
e
g

G
eneral-G

uisan-W
eg

Hertensteinstrasse

Höchistrasse

Hügeristrasse

H
ü
g
e
ri
st

ra
ss

e

Hürti
m

atts
tra

sse

Hüttenberg

K
änzeliw

eg

K
a
rr

e
rw

e
g

Riedsortstrasse

K
re

u
zstra

sse

Langenfluhweid

La
ng

en
zi

hl
st

ra
ss

e

Laugneristrasse

Luzernerstrasse

Oberer Firstweg

Obersentiberg

Riedsortstrasse

Zentru
m

Rigihüsli

R
ö
h
rl
is

tr
a
s
s
e

R
öhrlistrasse

R
o
tsto

ckw
e
g

S
c
h
lie

ri
b
e
rg

s
tr

a
s
s
e

S
c
h

lo
s
s
h
o
fs

tr
a
s
s
e

Seeweid

See
st

ra
ss

e

Sunnerainstra
sse

Stutzberg

Sunnerainstrasse

Tanze
nberg

str
asse

Tan
ze

nbe
rg

st
ra

ss
e

Untereggistrasse

U
nterer Firstw

eg

Unterer Firstweg

Vitznauerw
eg

Wichmatt

Windgällen

Kantonsstrasse

Rigistrasse

Riedmattstrasse

S
te

in
a
ch

e
ristra

ss
e

R
igistrasse

R
igistrasse

Rigistra
sse

Zingelistrasse

Zingelistra
sse

U
n
te

re
g
g
is

tra
s
s
e

S
taffelhöhew

eg

Staffelhöhew
eg

Eichistrasse

E
ichistrasse

E
ic

h
is

tra
ss

e

E
ich

istrasse

E
ic

h
is

tra
s
s
e

K
a
n
to

n
s
s
tr

a
s
s
e

Halde

D
ü
ts

c
h
ib

a
lm

s
tra

s
s
e

F
isch

listra
sse

Hofmatt

M
a
ttb

erg

Alp Grüt

Stuckhütte

1385

15

38

39

47

63

1937

83

88

92

95

98

102

113

117

119

121

128

142

145

146

149

157

16
0

165

175

190

194

201

204

210

220

22
2

816

260

274

274

274

275

276

277278

279

280

281

303

308

334

342

343

344

345

346

348

351

324

686

688

952

953

958

973

985

986

986

990

993

994

995

1014

1016

1018

1019

1021

1023

1031

1034

1043

1084

1088

1092

1095

1096

1100

1106

1114

1115

1137

1140
1142

1145

11
50

1151

1169
1175

1938

1184

1185

1187

1194

1197

11991200

1202

1224

1229

1233

1236

1237

1242

1258

1263

1264 1265

931

1283

1290

1300

1301

1306

1314

1323

1340

1347

1348

1351

1352
1353

1355

1357

1361

13
65

13
66

1383

1394

1397

1401

1404

1409

1411

1509

1846

606

82

82

82

491

1497

1497

1640

1926

1935

1936

1286325

326

311

649

649

310

331

328

337

337

1427

323

312

639

332

332

329

333

593

624

224

488

1027

1874

1028

704

205
1196

200

21
1

886

1554

1756

751

206

1484

195

215

1267

1485

212

212

216

1928
1920

1921

1738

266

19
98

1303

1304
492

1697

115

115

115

115

1413

1414

1421

1425

1436

1437

1438

1442

1444
1445

1448

1449

1450

1451

1467

1468

1475

1476

1481

1489

1493

1498

15021503

15
04

1902

373

1385693

695

696

697

698

705

708

715

719

721

725

726

730

734

735

736

739

750

755

762
766

779

781

784

787

788

791

796
797

803

804

805

806

815

826

833

840

841

847

848

856

857

858

866

877

900

906

921

922

1618

930

56

1719

945

355

357

307

902

767

1906

174

1806

883

683

293

1463

1850

682

1272

1574

467

1863

1208

2044

486

1544

13

1999

1939

1940

1943

808

1944

1588

1579

1608

1698

949

554

550

591

414

414

414

414

1328

1241

1695

1276

1322

814

941

1135

1457

1458

1568

1093

1076

987

1740

1491

1713

1149

1223

115

115

115

115

115

115

1598

15
06

15
07

15
08

839

1512

1518

1522

950

226

951

744

227

666

642

827

966

574

594

586

419

1825

1036

1247

519

668

504

1170 1048

1003

422

422

1246

1954

1956

1957

321

871

904

526

905907

529

1343

1344

1649

540

62

1666

48

54

786

701

1652

9

1896

1667

25

1872

539

89
0

31

36

61

37

164

192

1081

1381

186

1515

166

534

176

1635

148

187

135

703

1024

193

158

16
2

1163

137

168

177

654

1408

1255

1423

1797

1829

1829

341

34
1

722

680

272

272

1281

309

320

330

347

322

92
5

518
617

92
6

874

743

92
7

991

1158

92
8

1159
667

92
9

499

970

68

1747

79

1748
72

65

635

968

423

587

588

732 733

1418

1419

663

1044

1066

763

621

1259

1052

1053

1054

1392

811

1399

664

464

1631

1424

1387

1633

1207

1388

1389

1495

1051

1410

1430

1551

1826

1407

1755

1412

1055

1682

1519

1469

1557

1012

1209

1520
1313

1521

1559

463

1056

712

1766

475

1771

1603

844

1128

1128

1128

1128

1128

1128

1330

1604

1879

1880

1605

477

1580

1606

1776

1581

1025

1144

1582

1533

1910

1739

754

754

1699

585

376

1952

923
1953

1050

420

780

520

1958

19
59

1960

1961

1962

1963

1963

1964

1965

1966

1271

1968

1257

881
1969

614

1225

1970

1720

1971

1972

1624

1599

559

1466

1278

1262

1703

1704

1318

1736

1595

802

770

26

26

1561

999

156
2

1563

1432

1643

1403

1617

1405

1238

1722

1511

894

459

910 897

911

896

912

1260

460

868

382

898

1356

461

1101

895570

1782

1206

1873

1894

640

1523

602

1415

1441
1059

1305

457

1891

458

783

421

421

555

424

430

434

411
412

409

820

1201

1529

631

852

1360

261

233
853

974

1373

603

1374

677

234

975

235

1647

657

1372

181

139

159

182

1375

872

147

154

963

140

170

1215

155

1648

171

183

1110

1710

1596

1376

1324

1377

209

1285

1325

13
26

13
78

1193

1379

1379

198

203

213

2191892

1843

18
44

496

689

18
93

757

758

1039

484

305

1677

1678

1280

257

1013

1852

878

1211

864

887

1212 258

1490

1235
1474

1310

865

875

259

1447

876

1010

1311

1011

1658

523

831

957

1733

870

798

81

525

69

84

879

964

837

880

854

91

97

710

711

532

120

103

111

1623

1473

479

1765

468

1945

481

498

502

508

509

512

513

516

517

533

535

537

541

546

549

556

567

568

596

597

598

609

613

615

619

622

623

625

626

626

626

627

628

629

630

632
633

638

641

644

651 658

659

661

669

673

676

681

684

685

15
05

1274

1569

1123

1275

1136

1239
1288

1124

1289

2051

2052
365

962

889

1619

399

246

389

370

394

1256

369

36
0

395

390

380

402

391

368

387

366

393

35
4

1735

377

371

375

634

1620

1621

530

531
1597

1345

1346

11

1176
1177

823

653

575

584
583

1420

1213

1723

846

563

1724

473

1080

1071

264

960

297

1296

438

450

448

251

256

252

263

263

249

250

646

254

254

248

859

1472

253

247

255

255

262

1160

1696

487

487

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980
1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1990

1995

19
29

19
3 0

19
3 1

1917

19
32

1916

19
33

1915

1934

1914 1913

1919

315

1650

1651

1654

1656

1657

1660

1668

1670

1674

1680

1681

1692

1693

1694

1700

1701

1712

1721

1725

1731

1732

1742

1749

175717581759 1760

17621763
1764

1767

1768

1769

1770

17721773
1774

1775

1778

1779

1780

1690

1784

1786

1787

1788

1789

1790
1791

1792
1793

1794

1795

1796

589

557

620

560

562

284

289

298

505

580

285

295

286

242

379

358

364

400

1391

768

1517

456

64

771

1849

1857

714

772

1655

740

510

52

52

52

52

52

52

500

789 1
790

501

1718

1754

992

741

3

793

972

1171

795

612

4

920

961

747

948

1099

503

748

652

542

564

738

425

425

12

418

15
48

1165
11051166

777

918

578

426

723

581

1214

727728

729

892

1218

893

967

1460

861

1675

984

1087

1157

1157

1167

1107

1116

1117

1663

1033

1320

1005

1234

1168

1245

416

410

431

942

417

408

433

608

672

1558

919

1118

1002

1291

818

1292
1293

1294

1129

1354

1131

819

1126

1552

1783

934

1400

1138
1483

1132

959

1182

1315

1781

1133

11
27

935

1134

1183

15
39

414

414

338

2025

1332

1479

1752

914

1753

1085

1480

915

1453

1785

1555

1556

1220

1333
1359

1535

812

1230

1471

1109

1231

1250
1614

1881

1319

1486

1882

1613

1221

1543

1616

1615

1499

1564

1564

1706

1216

1456

1500

1542

1707

1737

1708

1709

1075

1222

1406

1308

1461

1386

1918

1927

1922
1923

1924

1925

414

414

414

414

414

939

415

109

109

109 109

109

109

109

436

436

2047

109

691

692

1342

2064

2065

1593

427

428

1955

138

1494

813

15
40

1146

1834

940

301

1835

1836

769

302

954

955 1393

956

1831

1390

1000

1705

1832

304

908

616

1833

1007

1042

943

1008

1327

909

1240

1009

1478

1047

1744

1226

1227

1070

1162

996

1228

1279

997

401

93

93

93

93

386

384

650

362

397

367

385

552

398

971

49

717

885

718

1295

50

538

32

1198

699

1730

42

33

23

43

524

44

51

59

1497

489

495

494

494

1455493

1217

724

801

35

24

53

53

53

53

528

1664

144

241

851

1462

336

1716

1895

1431

1877

1911

828

1570

636

1890

1847

1868

888

327

938

372

363

359

244

381

2028

2029

432

435

16

16 16

1434

1203

1611

1602

807

169

1077

1287

1422

1020

1630

969

1094

1632

1384

1111

1219

1745

1746

1154

1729

1312

1545

1496

1331

45

34

579

60

46

675

1273

27

1973

15
24

15
25

15
26

1527

1528

1531

1536

15
37

15
38

1541

1546

1560

1567

1567

1575

1576

1577

1594

1600

1601

1622

1625

16281629

1637

1638

1644

1645

1646

17991802

507

1810

12
97

1665

29

76

85

73

77

1711

78
5

855

1803

869

1804662

78

70

86

932

1513

87

75

71

592

66 1251

67

1743

700

21

702

716

1838

294

17

850

778

752

356

80

776

891

1553

821

1948

917

1805
1851

1337
1949

1866

1869

1870

14

31
6

31
7

57
58

1824

1827

1830

1839

1691

1840

1428

1350

1878

944

1038

1883

1717

1653

55

1465

1459

406

318

313

314

1382

437

437

1402

2014

2015

1534

445

2011

2012

2013

1174

916

1642

2017

1994

1993

1992

1991

582

1001

1988

96

2020

1079

20182019

1141

1148

2021

2022

1284

1205

8

8

706

10

2024

860 1098

339

335

2027

1492

1532

1532

1164

690

217

1122

1049

913

1261

1244

792

863

1268

1336

1269

1270

799

1058

1035

225

228

745

884

1113

746

1566

442

1871

1060

618452

454

497

1349

455

1179

443

1309

1514

1516

713

1082

440

937

20

20

20

20

20

20

20

353

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1433

933

306

350

1452

1837

671 2063

600

566

1104

558

577

590

674

453

439

441

1488

471

782

924

1006

451

465

1876

882

1065

946

1045

1886

1884

444

947

1885

1727

1046

1887

1728

1888

1889

899

1026

1103

1398

449

462

446

466

466

466

1015

1057

1316

1317

447

1121

607

407

1102

665

271

267

1180

1583

1607

1750

981

1380

270

1067

237

982

238

1068

239

1069

469

983

403

240

1161

1155

16
72

230

2057

834

185

1626

645

14
46

1446

94

104

132

99

112

842

1636

773

116

522

1097

100

809

105

544

122

89

129

536

114

1248

127

101

123
124

130

125

1017

1362

106

12
6

90

131

1371

1371

1371

118

709

152

764

873

172

153

156

551

191

989

1192

134

16
1

184

219

214

199
610

1329

1477

1125

1143

1277

1426

1153

340

319

694

1900

1941

829

521

1942

2
474

66

1946

1022

2030

2031

2032 2033

203
5

2034
2049

2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043

1845

349

264

1661

1210

1072

1073

265

265

1074

1307

413

269

268

299

282283

290

678

291

296

679

679 300

292

287

273

288

1482

1950

374

374

553

1714

1899

1901

18
98

110

1903

1904
1905

1907

352

1908

1909
1875

1510

1841

141

1842

1912

18

838

207

196

707

1232

1363

1091

1364

1339

824

197

202

208

1186

731

218

1188

223

173

74

720
2000

2001

2002 2009

2010

20
03

2004

2005

2006
2007

2008

1997

1864

1501

965

977

1572

604

978

1061

236

605

1062

979

1063
1627

980

1064

1584

480

480

1585

1734

1181

1683

478

1439

1684

1589

1578

1685

1119

1440

1686

1120

1687

1204

472

760

1565

1592

1761

761

1566

800

10
04

742

825

1041

470

229

976

1156

404

30

405

378

1078

383

361

396

243

388

988

1338

245

1086

1856

1669

1726

1848

511

1341

903

1547

1676

1828

1454 1090

1867

188

569

547

143

150

655

810

178

231

231

231

849

179

189

163

548

57
3

180

514

1335

1302

151

656

1195 1429

611

5

133

133

99
8

1741

1801

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1550

1809

2045

2046

1947

2048

18141853

1815

1854

1855

1858

1859

1813 1865

1808

1897

845

1266

1951

1967

1641

1641

2050

2055

2058

1549

232

2060

221

2067

2023

2068

429

2026

2066

2069

1417

1800

7

1715

1464

1487

1612

1252
1253

1254

1152

1639
1671

1662

41

40

901

1659

1798

2053

2054

2072

2073

2074

2075

2076

20
71

2077

2078

2079
2080

2081

2070

2083

2084

2085

2088

2093

h

c d

f

e

cb

j

a

h

h

h

h

h

h

h

h

Zu berücksichtigen ist auch der Gefahrenzonenplan, der zusammen mit den Gefahrenkarten auf der
Gemeindeverwaltung aufliegt.

Diese sind in den fachtechnischen Gefahrenkarten dargestellt.

Im Gefahrenzonenplan wird jeweils nur jener Gefahrenprozess als Gefahrenzone dargestellt, der die stärkste Gefährdung
aufweist. Weitere zu beachtende Prozesse mit tieferen Gefährdung sind im Gefahrenzonenplan nicht ersichtlich.

Gesamtrevision 27. September 2009
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Gemeinde Weggis

10. Februar 2019 RRE Nr. 1098 vom 15. Oktober 2019Änderung des BZR und
des Zonenplans auf der
Parz. Nr. 2025 Weiher

Baugruppe

Erhaltenswerte Kulturobjekte

Schützenswerte KulturobjekteKantonales Bauinventar
(orientierend)

Kantonales Denkmal-
verzeichnis (orientierend)

Denkmalgeschützte Kulturobjekte

13. Juni 2021 RRE Nr. 1116 vom 21. September 2021Änderung des BZR und
des Zonenplans
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Zu berücksichtigen ist auch der Gefahrenzonenplan, der zusammen mit den Gefahrenkarten auf der
Gemeindeverwaltung aufliegt.

Diese sind in den fachtechnischen Gefahrenkarten dargestellt.

Im Gefahrenzonenplan wird jeweils nur jener Gefahrenprozess als Gefahrenzone dargestellt, der die stärkste Gefährdung
aufweist. Weitere zu beachtende Prozesse mit tieferen Gefährdung sind im Gefahrenzonenplan nicht ersichtlich.

Gesamtrevision 27. September 2009
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Zu berücksichtigen ist auch der Gefahrenzonenplan, der zusammen mit den Gefahrenkarten auf der
Gemeindeverwaltung aufliegt.

Diese sind in den fachtechnischen Gefahrenkarten dargestellt.

Im Gefahrenzonenplan wird jeweils nur jener Gefahrenprozess als Gefahrenzone dargestellt, der die stärkste Gefährdung
aufweist. Weitere zu beachtende Prozesse mit tieferen Gefährdung sind im Gefahrenzonenplan nicht ersichtlich.

Gesamtrevision 27. September 2009
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Zu berücksichtigen ist auch der Gefahrenzonenplan, der zusammen mit den Gefahrenkarten auf der
Gemeindeverwaltung aufliegt.

Diese sind in den fachtechnischen Gefahrenkarten dargestellt.

Im Gefahrenzonenplan wird jeweils nur jener Gefahrenprozess als Gefahrenzone dargestellt, der die stärkste Gefährdung
aufweist. Weitere zu beachtende Prozesse mit tieferen Gefährdung sind im Gefahrenzonenplan nicht ersichtlich.

Gesamtrevision 27. September 2009
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• Für eine geeignete Erschliessung der nördlichen Baufelder im Gewerbegebiet Weiher wird die Bauzone westseitig 
der Parzellen 338 und 2066 in der Form eines Streifens in Nord-Süd-Richtung erweitert (siehe Kapitel 6.10 Ände-
rungen im Zonenplan). 

• Die Fläche, die der Bauzone zugeteilt wird, liegt gemäss Zonenplan gegenwärtig in zwei verschiedenen Zonen mit 
unterschiedlichen Nutzungsbestimmungen. Im nördlichen Teil des Streifens ist die Landwirtschaftszone, im südli-
chen Teil die Zone «Sport- und Freizeitanlagen» betroffen.

• Insgesamt sollen 1‘218 m2 Landwirtschaftsfläche der Arbeitszone Weiher zugeteilt werden. Die Kompensationsfläche, die 
bisher bereits landwirtschaftlich genutzt wurde und neu der Landwirtschaftszone zugewiesen wird, umfasst 1‘223 m2. 

• Der Landabtausch erfolgt also eins zu eins. 

 

Das Luftbild zeigt die geplanten Änderungen: 
1 Einzonung Arbeitszone Weiher 1; 2 Auszonung in Landwirtschaftszone, 3 Umzonung in Arbeitszone Weiher 1

6.3 Raumplanerische Interessenabwägung

Eine Anpassung des Zonenplans (kompensatorische Ein- und Auszonung) an einer sensiblen Lage wie es 
der Ortseingang West ist, bedarf einer Abwägung verschiedener Interessen. 

Für diese Zonenplanänderung sind insbesondere die folgenden Themen von grosser Relevanz:

• Umgang mit Fruchtfolgeflächen
 Die aufgrund der Einzonung benötigten Fruchtfolgeflächen können durch die kompensatorische Auszonung direkt 

ersetzt werden. So entsteht bezüglich Fruchtfolgeflächen keine nachteilige Situation.
• Umgang mit Arbeitszonen im BLN-Gebiet
 Beinahe die gesamte Arbeitszone Weiher liegt im Gebiet des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenk-

mäler. Durch die kompensatorische Ein- und Auszonung wird das BLN-Gebiet nicht stärker beeinträchtigt.
• Bedarf an Arbeitszonen in Weggis
 Der Bedarf an Arbeitszonen in Weggis ist vorhanden, das Land wird nicht auf Vorrat eingezont, sondern in abseh-

barer Zeit mit einer zweckmässigen Dichte überbaut.
• Umgang mit Naturgefahren
 Der Gefahrenzonenplan wird aufgrund dieser kompensatorischen Ein- und Auszonung angepasst, die Neubauten 

haben sich an diesen zu halten. 
• Bedarf an Sportanlagen
 Der Bedarf an einem zusätzlichen Fussball-Trainingsplatz und einer Tennisanlage mit drei Tennisplätzen ist gegeben 

und kann innerhalb der verbleibenden Fläche erstellt werden.

 Somit zeigt sich, dass diese Teiländerung des Zonenplans nach Abwägung aller Interessen als zweckmässig zu 
beurteilen ist. 

 Das Bedürfnis nach Flächen in der Arbeitszone ist vorhanden, die bestehende Form der noch unbebauten Fläche 
würde zu einer nicht zweckmässigen Überbauung führen, weshalb die Einzonung in die Arbeitszone (mit kompen-
satorischer Auszonung aus der Zone für Sport- und Freizeitanlagen) als zweckmässig beurteilt werden kann, da 
auch die Schutzziele des BLN nicht beeinträchtigt werden.

1

2

3
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6.4 Fruchtfolgeflächen

Bei der in die Arbeitszone Weiher einzuzonenden Fläche handelt es sich um eine Fruchtfolgefläche. Diese 
gilt es gemäss Sachplan des Bundes möglichst zu erhalten und zu schützen. 

 

Dazu hält ein entsprechendes Gutachten folgendes fest: 

• Die Fläche der Bodeneinheit 2 im Umfang von 1‘223 m2 wird mit der Teilrevision aus dem Baugebiet entlassen und 
der Landwirtschaftszone zugeteilt. 

• Umgekehrt wird die Fläche der Bodeneinheit 3 im Umfang von 1’218 m2 aus der Landwirtschaftszone dem Bauge-
biet zugeteilt. 

• Der Fruchtfolgeflächenverlust der Einzonung wird mit der Auszonung kompensiert. Im Rahmen der Teilrevision 
Zonenplan Weiher sind damit keine zusätzlichen Kompensationsmassnahmen für Fruchtfolgeflächen nötig.
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6.5 Gestaltungsplan «Gewerbe und Sport»

Der Gestaltungsplan wird nach der Bewilligung der Teilrevision Weiher Nord in einem separaten Verfahren 
überarbeitet und aufgelegt werden.

 

Gestaltungsplan Weiher «Gewerbe & Sport», Entwurf (violetter Teil nicht Bestandteil des Gestaltungsplans Weiher 
«Gewerbe & Sport»), 15.03.2021

Der Entwurf des Gestaltungsplans Weiher «Gewerbe & Sport» beinhaltet mehrere Baubereiche sowie 
Bereiche für Sportanlagen und Sportzwecke. Weiter sind Grün- und Abstellflächen sowie Flächen für die 
Parkierung vermerkt. 

• Bestimmt wurden insgesamt zwei verschiedene Bereiche für Sportanlagen, die als Naturrasenspielfeld respektive 
Kunstrasenspielfeld ausgewiesen werden. Zusätzlich zu diesen beiden Spielfeldern wurden ein Kleinspielfeld und 
ein Bereich für den Tennissport ausgewiesen. Diese Bereiche sind im nordwestlichen bzw. westlichen Teil des 
Gestaltungsplangebiets positioniert.

• Zur Kantonsstrasse hin, im nordöstlichen Bereich des Gestaltungsplangebiets, sind die einzelnen Baubereiche aus-
gewiesen. Gesamthaft wurden 12 Baufelder vermerkt, die grösstenteils Gewerbezwecken dienen. Jeweils ein 
Baufeld ist dem Bereich Gewerbe und Wohnen respektive Gewerbe und Sport zugewiesen. Die Gebäude, die auf 
den Baufeldern vorhanden sind, respektive bei einem Neubau oder neubauähnlichen Umbauten erstellt werden 
können, sind rund 14 Meter hoch, mit Ausnahme des Baubereichs 5. Zwischen den einzelnen Baufeldern wurden 
Bereiche für Zwischenbauten, eingeschossige und unter Terrain liegende Anbauten sowie auskragende Oberge-
schosse gekennzeichnet. Zudem sind die Erschliessungsflächen im Gestaltungsplan vermerkt.



5 6

6.6 Planungsschritte

Erarbeitung Teilrevision Zonenplan «Weiher» und Gestaltungspläne Mai - Juni 2020

Beschluss Gemeinderat zur kantonalen Vorprüfung und öffentliche Mitwirkung 4. November 2020

Kantonale Vorprüfung  November 2020 – 5. März 2021

Mitwirkung 1.-19. Februar 2021

Öffentliche Auflage Teiländerung Zonenplan und BZR «Weiher Süd» 15. März 2021 – 14. April 2021

Zustimmung zur Teiländerung Zonenplan und BZR «Weiher Süd» durch Stimmbevölkerung 13. Juni 2021

Genehmigung Teiländerung Zonenplan und BZR «Weiher Süd» durch Regierungsrat 21. September 2021

Ergänzende Planung für Teilzonenplanänderung «Weiher Nord» Dezember 2021 – März 2022

Öffentliche Auflage Teilzonenplanänderung «Weiher Nord» 2. Mai 2021 – 31. Mai 2022

Urnenabstimmung 27. November 2022

Beschluss Regierungsrat anschliessend

6.7 Kantonale Vorprüfung

Aus kantonaler Sicht stehen den Ein-, Um- und Auszonungen im nördlichen Bereich des Arbeitsgebiets 
Weiher keine überwiegenden Interessen entgegen. Sie dienen der besseren Erschliessung und haushälte-
rischen Nutzung der Bauzone. 

Der Gemeinderat Weggis hat die Teiländerung des BZR und Zonenplans Weiher am 4. November 2020 zuhanden der 
kantonalen Vorprüfung verabschiedet. Mit Vorprüfungsbericht vom 5. März 2021 nahm das Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartement des Kantons Luzern Stellung. 

Zustimmung des Gemeindeverbands LuzernPlus erforderlich

Der Kanton Luzern wies allerdings darauf hin, dass die geplante Einzonung die Siedlungsbegrenzungslinie Typ A des 
regionalen Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030 (TRP SL) tangiert. Die Vereinbarkeit der Einzonung mit dem TRP SL 
war gemäss Kanton folglich durch den Gemeindeverband LuzernPlus zu beurteilen und zusammen mit der Gemein-
de zu klären. Die betreffenden Planänderungen können erst öffentlich aufgelegt werden, wenn die Zustimmung des 
Gemeindeverbands erfolgt.

Der Gemeindeverband LuzernPlus nahm am 11. März 2021 zur Teiländerung des BZR für das gesamte Gebiet Weiher 
(südlicher und nördlicher Teil) Stellung. Er äusserte sich ebenfalls zusammenfassend positiv zu den Entwicklungen 
und Umzonungen. Aus wirtschaftlicher und raumplanerischer Sicht sei in diesem Gebiet eine Erweiterung der Bau-
zone zweckmässig. Der Gemeindeverband LuzernPlus wies allerdings auch auf die im geplanten Ausmass grund-
sätzlich nicht zulässige Überschreitung der Linie Typ A im nördlichen Bereich hin.

Die geplante streifenförmige Arrondierung von Landwirtschaftsfläche in die Bauzone beurteilte der Verband dannzu-
mal nicht als «wenige Meter», wie sie gemäss den Bestimmungen zur ausnahmsweisen Überschreitung der Sied-
lungsbegrenzungslinie Typ A zulässig wäre. Ausserdem sei in den zur Vorprüfung eingereichten Unterlagen nicht 
ersichtlich, weshalb bei der geplanten Um- und Einzonung eine Ausnahme angemessen sein sollte. 

Bedarfsnachweis nötig

LuzernPlus hielt fest, «dass dem Vorhaben im Sinne der Auslegung ‹von wenigen Metern› nur zugestimmt werden 
könnte, wenn ein konkretes Bedürfnis vorläge, sowie wenn aufgezeigt werden könne, dass der Gestaltungsplan die 
optimale und beste Bebauungs- und Erschliessungsvariante darstelle.» Der Nachweis eines konkreten Bedürfnisses 
bzw. einer konkreten, projektbezogenen Erweiterung eines bestehenden Betriebes läge indes nicht vor. 

Falls ein Bedürfnis bestehe, sei man allerdings bereit, die Praxis in Bezug auf die Siedlungsbegrenzungslinie A erneut 
zu prüfen. So sei die konkrete Umsetzungspraxis für die Frage nach der Erweiterung der Bauzonen um «wenige 
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Meter» ohnehin in Entwicklung und müsse «im Sinne des Ganzen, jedoch auf das einzelne Vorhaben hin» geprüft 
werden. Im Zuge der vorliegenden Planung wurde ein entsprechender Bedarfsnachweis erstellt.

Genehmigung der Arrondierung der Bauzone

Der Gemeinderat Weggis reichte im Januar 2022 ergänzende Unterlagen an den Gemeindeverband LuzernPlus nach. 
Der Vorstand von LuzernPlus prüfte die Eingaben und genehmigte am 28.01.2022 die Überschreitung der Siedlungs-
begrenzungslinie Typ A im Sinne «der Arrondierung der Bauzone um wenige Meter für die optimale Nutzung der 
bestehenden Bauzone». 

6.8 Öffentliche Mitwirkung

Im Rahmen der Mitwirkung, welche vom 1. Februar bis 19. Februar 2021 stattfand, gingen zwei Eingaben ein. 

Die in den Eingaben gestellten Fragen und die entsprechenden Antworten des Gemeinderates sind hier angeführt:

• Interpretieren wir ihre Ausführungen richtig, dass künftig auf der verbleibenden Zone für Sport- und 
Freizeitanlagen nicht gleichzeitig eine Tennisanlage und ein weiteres Fussball-Trainingsfeld Platz findet?

 Der Entwurf des Gestaltungsplans, welcher im nächstfolgenden Verfahren erarbeitet wird, zeigt auf, dass sowohl 
ein Fussball-Trainingsfeld als auch Tennisplätze auf der noch freien Fläche der Zone für Sport- und Freizeitanlagen 
möglich sind und dadurch der Bedarf gedeckt ist. Die auszuzonende Fläche wäre aufgrund ihrer Form ohnehin nicht 
nutzbar. 

• Wenn nun im Gebiet Weiher ein weiteres Fussball-Trainingsfeld realisiert wird, wo wird dann die Tennis-
anlage realisiert?

 Der Entwurf des Gestaltungsplanes zeigt auf, wie die beiden Flächen realisiert werden sollen.

• Ist sich der Gemeinderat bewusst, dass die Besitzer der Liegenschaft Dörfli den Baurechtsvertrag Ten-
nisplatz im Dörfli nicht verlängern werden?

 Ziel ist es, die Tennisanlage innerhalb der Sportanlage Weiher zu realisieren.

• Für die Zukunftssicherung des Tennissports in Weggis besteht ein Flächenbedarf für drei bis vier Spiel-
felder mit Flutlicht sowie für ein Clubhaus.

 Der Gestaltungsplan, welcher nach der Teilrevision des Zonenplans erarbeitet respektive finalisiert wird, wird auf-
zeigen, wo die Tennisanlage erstellt wird. Im gegenwärtigen Entwurf sind drei Spielfelder sowie eine grössere 
Fläche (z.B. für ein Clubhaus) vorgesehen

6.9 Öffentliche Auflage

Die öffentliche Auflage fand vom 2. Mai bis am 31. Mai 2022 statt. 

Es gingen zwei Eingaben ein, die jedoch die vorliegende Teilzonenplanrevision nicht direkt betreffen und in diesem 
Verfahren nicht behandelt werden. Einsprachen gibt es demnach keine.
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6.10 Änderungen im Zonenplan

Geplante Ein-, Um- und Auszonungen im Gebiet Weiher Nord

Einzonung Arbeitszone Weiher 1 (früher Landwirtschaftszone)

Auszonung Landwirtschaftszone (früher Zone für Sport- und Freizeitanlagen)

Umzonung Arbeitszone Weiher 1 (früher Zone für Sport- und Freizeitanlagen)

• Es wird insgesamt eine Fläche von 1‘218 m2 von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone Weiher 1 eingezont. 

• Als Kompensation wird eine Fläche von 1‘223 m2, die bis heute landwirtschaftlich genutzt wird, von der Zone für 
Sport- und Freizeitanlagen in die Landwirtschaftszone ausgezont.

• Zusätzlich findet im Bereich des heutigen Sportplatzes auf dem Grundstück 2025 eine Umzonung von insgesamt 
942 m2 von der Zone für Sport- und Freizeitanlage in die Arbeitszone Weiher 1 statt. 

• Der Gestaltungsplanentwurf zeigt im Sinne einer Machbarkeitsstudie, dass genügend Raum für die Erweiterung 
der Sportanlagen besteht. Die neu in die Arbeitszone Weiher 1 zugewiesene Fläche wird als Verkehrsfläche und 
Erschliessungsfläche gebraucht und kommt dadurch auch der Sportanlagenerweiterung zugute. 

942 m2

942 m2

942 m2

942 m2



5 9

6.11 Anpassung des Gefahrenzonenplans

Der Gefahrenzonenplan muss angepasst werden, da heute für das Gebiet Weiher nur ein Teil der Flächen 
über die grundeigentümerverbindliche Umsetzung der Gefahrenkarte in einen Gefahrenzonenplan verfügt. 

Mit dieser kompensatorischen Ein- und Auszonung wird daher der Gefahrenzonenplan ergänzt und ist verbindlicher 
Bestandteil des Abstimmungsdossiers.
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6.12 Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, einen Teil der Parzelle Nr. 331 von der Landwirtschaftszone in 
die Arbeitszone einzuzonen, einen Teil der Parzelle 2025 von der Zone Sport- und Freizeitanlagen in die Arbeitszone 
Weiher 1 umzuzonen und einen Teil der Parzelle Nr. 339 von der Zone für Sport- und Freizeit-anlagen in die Landwirt-
schaftszone auszuzonen sowie die entsprechenden Anpassungen im Gefahrenzonenplan vorzunehmen.

Weggis, 28. September 2022

GEMEINDERAT WEGGIS

Roger Dähler     Godi Marbach

Gemeindepräsident    Geschäftsführer / Gemeindeschreiber


